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A
Admissio: �  11, 148
Adveniat Aktion 2018:  

Aufruf der deutschen Bischöfe: �  139 
Hinweise zur Durchführung: �  140 f

Afrikatag 2019, Aufruf zur Kollekte für Afrika: �  147
Allerseelen-Kollekte, 2. November 2018,  

Durchführung: �  130
Allgemeines Dekret der Deutschen  

Bischofskonferenz: �  135
Allgemeine Kapitalanlagerichtlinie (KARL): �  120 ff
Anbetungstage in Schönstatt, Einladung: �  13
Anlageausschuss: �  43
Anschriften: �  12, 18, 54, 60, 78, 100, 133, 137, 144, 149
Anzeige: �  14, 18, 55, 88, 101
Änderung Austritt aus Kirchen, Hessisches Gesetz zur 

Regelung des Austritts aus Kirchen, Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften  
des öffentlichen Rechts (KRWAG): �  149

Änderung der Arbeitsvertragsordnung für  
das Bistum Mainz (AVO Mainz): �  75, 94 ff 
-Berichtigung für die Änderung der  
Arbeitsvertragsordnung: �  140

Änderung der Ausführungsregelung zur Ordnung 
der Reisekostenvergütung für die 
Beschäftigten im Bistum Mainz (ORKM): �  16

Änderung der Ordnung der Prüfungsordnung für 
den Studiengang Katholische Theologie: �  40 ff

Änderung Zweite Änderung der Ordnung der Prü-
fungsordnung für den Studiengang  
Katholische  Katholischen Theologie: �  81 f

Änderung des Wirtschaftsjahrs für die Pfründeerhe-
bung und -abrechnung ab dem 01.01.2018: �  17

Änderung Gesetz zur Änderung der Mitarbeiterver-
tretungsordnung im Bistum Mainz  
(MAVO- Mainz): �  89 ff

Apostolisches Schreiben Gaudete et exsultate als  
Broschüre veröffentlicht: �  79

Arbeitsvertragsordnung, Änderung für das  
Bistum Mainz (AVO Mainz): �  75, 94 ff 
-Berichtigung der Änderung der  
Arbeitsvertragsordnung: �  140

Aufhebung der Bischof-Adolf-Fürstenberg-Stiftung 
mit Sitz in Mainz: �  140

Aufruf der deutschen Bischöfe:
	 zur Adveniats-Aktion 2018: �  139
	 zur Aktion Dreikönigssingen 2019: �  139 f
	 zum Caritas-Sonntag 2018: �  89
	 zum Diaspora-Sonntag 2018: �  119 f
	 zur Fastenaktion Misereor 2018: �  1
	 zur Palmsonntagskollekte 2018: �  1 f
	 zur Pfingstaktion Renovabis: �  57
	 zum Sonntag der Weltmission 2018: �  119
Aufruf zur Katholikentagskollekte 2018: �  39
Aufruf zur Kollekte für Afrika (Afrikatag 2019): �  147

Austritt aus Kirchen, Hessisches Gesetz zur Regelung 
des Austritts aus Kirchen, Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts (KRWAG) - Änderung: �  149

AVO Mainz:
	 Änderungen der Arbeitsvertragsordnung 

für das Bistum Mainz: �  75, 94 ff
	 Berichtigung der Änderung der  

Arbeitsvertragsordnung: �  140

B
Baubudget 2019, Antragsfrist bis zum 1. Mai 2018: �  43
Baumaßnahmen: Zuschussrichtlinien für  

Baumaßnahmen der Kirchengemeinden 
im Bistum Mainz: �  126 ff

Begegnungstag der Religionslehrer: �  78, 88
Berichtigung, Änderung der Arbeitsvertrags- 

ordnung für das Bistum Mainz: �  140
Beschlüsse von Inkraftsetzung 
	 der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 

Kommission des Deutschen Caritasverbandes  
vom 12. Oktober 2017: �  5 ff

	 der Bundeskommission der Deutschen  
Caritasverbandes vom 07. Dezember 2017: �  63 f

	 der Regionalkommission Mitte der Deutschen 
Caritasverbandes vom 14. Dezember 2017: �  64

	 der Bundeskommission der Deutschen  
Caritasverbandes vom 15. März 2018: �  64 ff

	 der Bundeskommission der Deutschen  
Caritasverbandes vom 14. Juni 2018: �  103 ff

	 der Regionalkommission Mitte der Deutschen 
Caritasverbandes vom 21. Juni 2018: �  118

Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates: �  2 f, 
Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates  

baden-württembergischer Anteil: �  3
Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates hes-

sischer Anteil: �  2 f
Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates rhein-

land-pfälzischer Anteil: �  3 f
Besetzung der Bistums-KODA Mainz: �  15, 135
Bestellung von Druckschriften: �  48, 54, 60 f, 

�  100 f, 137, 146
Bestellungen von Schriften der Deutschen  

Bischofskonferenz: �  54
BDKJ- Mainz, 72-Stunden-Aktion: �  149
Bischof-Adolf-Fürstenberg-Stiftung,  

Sitz in Mainz, Aufhebung: �  140
Bischof, Erlasse: �  2 ff, 15 f, 21 ff, 39 ff, 

�   53, 63 ff, 81 f, 89 ff, 103 ff, 120 ff, 135, 140 
Bischofskonferenz, allgemeines Dekret  

der Deutschen Bischofskonferenz: �  135
Bischöfe, deutsche, Verlautbarungen: �  1 f, 39, 57, 89, 
	 �  119 f, 135, 139 f
Bischöfe, deutsche,  

Aufruf zur Adveniat-Aktion 2018: �  139
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Bischöfe, deutsche, Aufruf zur Aktion  
Dreikönigssingen 2019: �  139 f

Bischöfe, deutsche, 
Aufruf zum Caritas-Sonntag 2018: �  89 
Aufruf zum Diaspora-Sonntag 2018: �  119 f 
Aufruf zur Fastenaktion Misereor 2018: �  1 
Aufruf zur  Palmsonntags-Kollekte 2018: �  1 f 
Aufruf zur Pfingstaktion Renovabis 2018: �  57 
Aufruf zum Sonntag der Weltmission 2018: � 119

Bischof: Hirtenwort zur Fastenzeit 2018: �  17
Bischofskonferenz: Bestellungen von Schriften  

der Deutschen Bischofskonferenz: �  54
Bistums-KODA:
	 Besetzung der Bistums-KODA: �  15, 135
	 Vermittlungsausschuss der Bistums-KODA � 54 f

C
Caritas-Sonntag 2018,  

Aufruf der deutschen Bischöfe: �  89
Caritasverband: 
	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundes-

kommission der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on des deutschen Caritasverbandes 
vom 12. Oktober 2017: �  5 ff 
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundes-
kommission des Deutschen Caritasverbandes 
vom 07. Dezember 2017: �  63 f 
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regio-
nalkommission Mitte des Deutschen Caritas-
verbandes vom 14.  Dezember 2017: �  64 
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundes-
kommission des Deutschen Caritasverbandes 
vom 15. März 2018: �  64 ff 
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundes-
kommission des Deutschen Caritasverbandes 
vom 14. Juni 2018: �  103 ff 
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regio-
nalkommission Mitte des Deutschen Caritas-
verbandes vom 21. Juni 2018: �  118

Caritas-Worms-Förderstiftung Errichtung: �  82
Caritas-Worms-Förderstiftung Satzung der  

rechtsfähigen kirchlichen Stiftung: �  82 ff

D
Datenschutz: �  60
Datenschutzgerichtsordnung kirchlich  

(KDSGO): �  70 ff
Datenschutz (KDG)Kirchliches Datenschutz Gesetz  in 

der Fassung des einstimmigen Beschlusses d. 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 20. November 2017: �  21 ff

Datenschutzstelle (gemeinsame) und gemeinsame 
Diözesandatenschutzbeauftragte der (Erz-)
Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier: �  16

Datenschutzstelle, Gesetz über die Einrichtung einer 
Betrieblichen Datenschutzstelle im Bistum 
Mainz (GbDS): �  69 f

Datenschutz in Kirchengemeinden: �  100
Dekret, allgemeines Dekret der  

Deutschen Bischofskonferenz: �  135
Dekret über die Profanierung der Kapelle im Gemein-

dezentrum „Begegnungsstätte“ Rodgau: �  39
Deutscher Caritasverband:
	 Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeits-

rechtlichen Kommission des deutschen Caritas-
verbandes vom 12. Oktober 2017: �  5 ff

	 Beschluss, Inkraftsetzung der Bundeskommissi-
on der Deutschen Caritasverbandes vom  
07. Dezember 2017: �  63 f

	 Beschluss, Inkraftsetzung der Regionalkom-
mission Mitte der Deutschen Caritasverbandes 
vom 14. Dezember 2017: �  64

	 Beschluss, Inkraftsetzung der Bundeskommissi-
on der Deutschen Caritasverbandes vom 
 15. März 2018: �  64 ff

	 Beschluss, Inkraftsetzung der Bundeskommissi-
on der Deutschen Caritasverbandes 
vom 14. Juni 2018: �  103 ff

	 Beschluss, Inkraftsetzung der Regional- 
kommission Mitte der Deutschen  
Caritasverbandes vom 21. Juni 2018: �  118

Diakone und Priester: Exerzitien: �  13
Diaspora-Aktion 2018,  

Hinweise zur Durchführung: �  130 f
Diaspora-Sonntag 2018. Aufruf der deutschen Bi-

schöfe: �  119 f 
Diözesandatenschutzbeauftragte (gemeinsame) 

und gemeinsame Datenschutzstelle der (Erz-)
Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier: �  16

Diözesan-Kirchensteuerrat, Beschlüsse: �  2 ff
Diözesan-Kirchensteuerrat, Beschlüsse für hessischen 

Anteil: �  2 f
Diözesan-Kirchensteuerrat, Beschlüsse für  

baden-württembergischen Anteil: �  3
Diözesan-Kirchensteuerrat, Beschlüsse für  

rheinland-pfälzischer Anteil: �  3 f
Diözese Mainz,  

Wirtschaftsplan 2018 (Kurzfassung): �  4 f
Dreikönigssingen 2019,  

-Aufruf der deutschen Bischöfe: �  139 f
	 -Hinweise: �  141 f
Druckschriften, Bestellung: 48, 55, 60 f, 100 f, 137, 146
Durchführung der Allerseelen-Kollekte  

am 2. November 2018: �  130
Durchführung, Hinweise,  

der Missio-Aktion 2018: �  129 f
Durchführung, Hinweise zur Durchführung der 

Adveniat-Weihnachtsaktion 2018: �  140 f
Durchführung, Hinweise zur Durchführung der Akti-

on Renovabis 2018: �  58 f
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Durchführung, Hinweise zur Durchführung der 
Diaspora-Aktion 2018: �  130 f

Durchführung, Hinweise zur Durchführung der 
Palmsonntagskollekte 2018: �  10

E
Einführung des neuen Lektionars,  

Gottedienstmodelle �  97
Einigungsstelle nach MAVO für das Bistum Mainz 

Wechsel des Vorsitz: �  86
Einladung zu den Anbetungstagen in Schönstatt: �  13
Errichtung der St. Vinzenz Stiftung Heppenheim: �  43
Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs: �  2 ff, 15 f, 21 ff, 

�  39 ff, 53, 63 ff, 81 f, 89 ff, 103 ff, 120 ff, 135, 140
Errichtung der Caritas-Worms-Förderstiftung: �  82
Erstkommunionskinder, Gabe 2019: �  145
Erwachsenenfirmung am 24. Februar 2018 

im Mainzer Dom: �  12 f
Erwachsenenfirmung am 26. Januar 2019 

im Mainzer Dom: �  137, 144 f
Erwachsenentaufe am 17. Februar 2018,  

Feier der Zulassung: �  12
Erwachsenentaufe am 09. März 2019,  

Zulassungsfeier im Mainzer Dom: �  144 f
Exerzitien für Priester und Diakone: �  13

F
Fastenaktion Misereor 2018:
      Aufruf der deutschen Bischöfe: �  1
Fastenzeit 2018: Hirtenwort des Bischofs: �  17
Feier der Zulassung zur Erwachsenentaufe am  

17. Februar 2018 im Mainzer Dom: �  12
Fernkurs: Würzburger Fernkurs: �  55
Festlegung der Visitationen für die nächsten Jahre: � 53
Festsetzung der Punktquote für Finanzzuweisung an 

die Kirchengemeinden im Bistum Mainz: �  76
Firmenspendung und Visitation im Jahr 2019: �  75 f
Firmungen Erwachsene 24. Februar 2018: �  12 f
Firmungen Erwachsene 26. Januar 2019: �  137, 144 f
Firmungen, Gabe der Gefirmten 2019: �  145 f
Fußball-WM 2018, Übertragung: �  53

G
Gabe der Erstkommunionskinder 2019: �  145
Gabe der Gefirmten 2019: �  145 f
GbDS, Errichtung einer betrieblichen Datenschutzstel-

le im Bistum Mainz: �  69 f
Gebetstag für Missbrauchsopfer: �  96
Gedenktag Maria Mutter der Kirche: �  61
GEMA Neuer Rahmenvertrag: �  76
Generalvikar, Verordnungen: �  8 ff, 16 f, 43 ff, 53, 57 ff,  

�  76 f, 82 ff, 96 f, 126 ff, 135, 140 ff, 147

Gemeinsame Datenschutzstelle und gemeinsame 
Diözesandatenschutzbeauftragte der (Erz-)
Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier: �  16

Gesetz über die Errichtung einer Betrieblichen Daten-
schutzstelle im Bistum Mainz (GbDS): �  69 f

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) in 
der Fassung des einstimmigen Beschlusses der

             Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 20. November 2017: �  21 ff

Gesetz zur Änderung der Mitarbeiter- 
vertretungsordnung im Bistum Mainz  
(MAVO Bistum Mainz): �  89 ff

Gestellungsgelder für Ordensangehörige: �  76
Gottesdienstmodelle zur Einführung des neuen 

Lektionars: �  97
Gottesdienstteilnehmer, sonntags, 
	 -Zählung am 25. Februar 2018: �  10
	 -Zählung am 11.11.2018: �  135

H
Haushaltspläne für das Jahr 2019: �  76
Heppenheim: Errichtung der St. Vinzenz Stiftung: �  43
Heppenheim: Satzung der rechtsfähigen kirchlichen 

Stiftung „St. Vinzenz Stiftung“: �  43 ff
Hessisches Gesetz zur Regelung des Austritts aus 

Kirchen, Religions- oder Weltanschauungs-
Gemeinschaften des öffentlichen Rechts (KR-
WAG), Änderung: �  149

Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2019: �  141 f
Hinweise zur Durchführung 

der Adveniat-Weihnachtsaktion 2018: �  140 f
	 der Aktion Renovabis 2018: �  58 f
	 der Diaspora-Aktion 2018: �  130 f 

der Missio-Aktion 2018: �  129 f
	 der Palmsonntagkollekte 2018: �  10
Hirtenwort des Bischofs zur Fastenzeit 2018: �  17

I
Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundes- 

kommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes vom 
12.10.2017: �  5 ff

Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundeskommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes vom  
07. Dezember 2017: �  63 f

Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regionalkom-
mission Mitte des Deutschen Caritasverbandes 
vom 14. Dezember 2017: �  64

Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundeskommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes vom 15. 
März 2018: �  64 ff

Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundeskommis-
sion der Deutschen Caritasverbandes vom vom 
14. Juni 2018: �  103 ff
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Inkraftsetzung eines Beschlusses der Regionalkom-
mission Mitte der Deutschen Caritasverbandes 
vom 21. Juni 2018: �  118

K
Kapitalanlagerichtlinie: (KARL): �  120 ff
Kardinal Karl Lehmann: �  49 ff
Karl Kardinal Lehmann: �  49 ff
KARL - Allgemeine Kapitalanlagerichtlinie: �  120 ff
Katholikentagskollekte 2018, Aufruf: �  39
Katholische Theologie: Änderung der  

Prüfungsordnung für den Studiengang: �  40 ff
Katholische Theologie: Zweite Änderung der  

Prüfungsordnung für den Studiengang: �  81 f
KDG Kirchliches Datenschutz Gesetz  in der Fas-

sung des einstimmigen Beschlusses der Voll-
versammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 20. November 2017: �  21 ff

KDSGO  
Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung: �  70 ff

Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung 
(KDSGO): �  70 ff

Kirchliches Datenschutz (KDG) Gesetz  in der Fas-
sung des einstimmigen Beschlusses der Voll-
versammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 20. November 2017: �  21 ff

Kirchliche Mitteilungen: �  11 f, 17 f, 47 f, 54 f, 59 ff, 
�   77 ff, 87 f, 97 ff, 131 ff, 135 ff, 143 ff, 147 ff

Kirchen-Diözesansteuerrat, Beschlüsse: �  2 ff 
Kirchen-Diözesansteuerrat, Beschlüsse 

baden-württembergischer Anteil: �  3
Kirchen-Diözesansteuerrat, Beschlüsse 

hessischer Anteil: �  2 f
Kirchen-Diözesansteuerrat, Beschlüsse  

rheinland-pfälzischer Anteil: �  3 f
Kirchengemeinden Datenschutz: �  100
Kirchengemeinden: Zuschussrichtlinien für  

Baumaßnahmen der Kirchengemeinden 
im Bistum Mainz: �  126 ff

KODA: Besetzung der Bistums-KODA Mainz: � 15, 135 
	 Vermittlungsausschuss der Bistums-KODA� 57 f
Kollekte: 
	 -Afrikatag 2019: Aufruf zur Kollekte: �  147
	 -Allerseelen-Kollekte am 02. November 2018, 

Durchführung: �  130 
KRWAG: Hessisches Gesetz zur Regelung des Aus-

tritts aus Kirchen, Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, 
Änderung: �  149

Kurse des TPI: �  13 f, 48, 78 f, 101, 133 f, 137 f, 149 f
Kurzfassung: Wirtschaftsplan 2018 der  

Diözese Mainz: �  4 f

L
Lehmann: Karl Kardinal Lehmann: �  49 ff
Lektionar Gottesdienstmodelle zur  

Einführung des neuen Lektionars: �  97

M
Maria Magdalena, Präfation zum Fest �  96
Maria Mutter der Kirchen Gedenktag: �  61
MAVO Bistum Mainz, Gesetz zur Änderung der  

Mitarbeitervertretungsordnung im  
Bistum Mainz: �  89 ff

	 Wechsel im Vorsitz der ständigen  
Einigungsstelle �  86

Misereor-Fastenaktion 2018:
	 Aufruf: �  1
Missioaktion 2018, Hinweise zur Durchführung: � 129 f
Missbrauchsopfer Gebetstag: �  96 
Mitarbeitervertretungsordnung im Bistum Mainz 

(MAVO-Mainz) Gesetz zur Änderung: �  89 ff

N
Nachtrag zum Erlass des Bischofs �  15 f

O
Ordensangehörige:  Gestellungsgelder: �  76
Organisten (OV) der Kath. Kirchengemeinden des 

Bistums Mainz, Vergütungstabelle (Stunden-
Entgelte) ab 01.03.2018 bis 31.03.2019: �  131

ORKM: Änderung der Ausführungsregelungen zur 
Ordnung der Reisekostenvergütung für die 
Beschäftigten des Bistums Mainz: �  16

P
Palmsonntagskollekte 2018: �  1 f, 10
Pfarrgemeinderatswahlen am  

9./10. November 2019: �  88
Pfingstaktion Renovabis 2018:  

Aufruf der deutschen Bischöfe: �  57
Pfründeerhebung und –abrechnung: Änderung  

des Wirtschaftsjahrs ab 01.01.2018: �  17
Präfation zum Fest der Heiligen Maria Magdalena: � 96
Priester und Diakone: Exerzitien: �  13
Profanierung einer Kapelle, Gemeindezentrum  

in Rodgau �  39
Public Viewing Fußball-WM in Pfarreien �  53
Punktquote für Finanzzuweisung, Festsetzung, an die 

Kirchengemeinden im Bistum Mainz: �  76
Personalchronik:
A.	 Geistliche

Admisso: ......................................................  11, 148
Aus dem Dienst des Bistums  
ausgeschieden: ......................  78, 98, 132, 144, 148
Beauftragungen: ................. 11, 47, 54, 59 f, 77, 98, 
......................................................  132, 136, 143, 148
Beauftragungen zur Ausspendung  
der Hl. Eucharistie: .............................................  11
Beauftragungen zur Verkündigung  
des Wortes Gottes: ���������������������������������������������   11
Berufungen: .......................................................  143
Beurlaubungen: ...............................  17, 78, 98, 144
Emeritierungen: ....................................  11, 97, 143
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Ernennungen: ..............................11, 17, 47, 54, 59, 
.......................................  77, 87, 97, 131 f, 135 f, 143
Ernennung eines Offizials: ................................  87
Ernennung von Geistlichen Räten: ................  148
Entpflichtungen: ......................  11, 78, 87, 98, 132,  
.........................................................  136 f, 143 f, 148
Freistellungen: ...............................................  77, 98
Inkardinationen: ..................................................  98
Neuprister: ...........................................................  98
Ordinationen: ................................................  60, 87
Ruhestandsversetzungen: ........  11, 47, 54, 60, 78,  
........................................................  98, 132, 144, 148
Sterbefall: ................. 11, 17, 54, 78, 132 f, 144, 148
Veränderungen im  
Bischöflichen Domkapitel: ...........................  11, 97
Versetzungen: ......................................................  98

Dekan/stellv. Dekan
Ernennung eines Dekans: ....................  77, 87, 148
Ernennung eines Stellvertretenden  
Dekans: ...................................................  77, 87, 148

B.	 Laien: �  47,133,137,148
Berufungen: .......................................................  144
Ernennungen: ......................................................  54 

Pastoralassistenten/- innen, Pastoralreferenten/- innen
Beauftragungen: .......... 12, 17 f, 48, 54, 60, 99, 133
Ernennungen: ......................................................  99
Namensänderung: ............................................  133

Gemeindeassistenten/- innen, Gemeindereferenten/- innen
Beauftragungen: ......................  18, 48, 99, 133, 149
Beurlaubungen: .................................  100, 133, 149
Ernennungen: ...................................... 87 f, 99, 148
Ruhestandversetzungen: .....................  12, 48, 100
Sterbefall: .............................................................  54
Versetzungen: .................................................... 99 f

Pfründerhebung und –abrechnung, Änderung des 
Wirtschaftsjahres �  17

R
Reisekostenvergütung: Änderung der  

Ausführungsregelungen zur Ordnung der 
Reisekosten-Vergütung für die Beschäftigten 
im Bistum Mainz (ORKM): �  16

Religionslehrer: Begegnungstag: �  78, 88
Renovabis, Hinweise zur Durchführung der  

Aktion Renovabis 2018: �  58
Renovabis 2018, Aufruf der deutschen  

Bischöfe zur Pfingstaktion: �  57

S
Satzung der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung 

mit dem Namen  
Caritas-Worms-Förderstiftung: �  82 ff

Satzung der rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des 
bürgerlichen Recht „St. Vinzenz Stiftung“: � 43 ff

Schönstatt: Einladung zu den Anbetungstagen: �  13
Studiengang: Änderung der Prüfungsordnung 

katholische Theologie: �  40 ff

Studiengang: Zweite Änderung der Prüfungs- 
ordnung katholische Theologie: �  81 f

Siegelverlust und Kraftloserklärung der Dienstsiegel 
der Römisch-katholischen Kirchengemeinde 
Bischofsheim Christkönig: �  78

Stiftungen: Bischof-Adolf-Fürstenberg Stiftung, Sitz in 
Mainz, Aufhebung: �  140

	 Errichtung der Caritas  
Worms-Förderstiftung: �  82

	 Caritas Worms-Förderstiftung  Satzung der 
rechtsfähigen kirchlichen Stiftung: �  82 ff

Stiftungen: Errichtung der  
St. Vinzenz Stiftung Heppenheim: �  43

	 St. Vinzenz Stiftung Satzung der  
rechtsfähigen kirchlichen Stiftung: �  43 ff

Stunden: 72- Stunden-Aktion BDKJ Mainz: �  149
Stellenausschreibungen:
Dekanatsreferent/-innen
	 Dekanat Offenbach: �  53
Pastoralreferenten/- innen 
	 Dekanat Alzey- Gau Bickelheim: �  53
	 Dekanat Darmstadt: �  142, 147
	 Dekanat Dreieich: �  142
	 Dekanat Gießen: �  142
	 Dekanat Mainz-Stadt: �  142
	 Dekanat Offenbach: �  53
	 Dekanat Worms: �  142
	 Bischöfliches Ordinariat Mainz/  

Dezernat Jugendseelsorge: �  58
	 Bischöfliches Ordinariat Mainz/ 

Dezernat Seelsorge: �  142
Priester
Dekanat Bergstraße-Mitte:  ...........................................  47
Dekanat Mainz-Stadt: ....................................................  58
Dekanat Rüsselsheim: ...................................................  58
Dekanat Wetterau-West: ...............................................  47

T
Taufe Erwachsener, Feier der Zulassung 2018: �  12
Taufe Erwachsener 09. März 2019,  

Zulassungsfeier im Mainzer Dom: �  129
TPI, Kurse: �  13 f, 48, 78 f, 101, 133 f, 137 f, 149 f

U
Urlaubsvertretungen: �  8 ff
Übertragung der Fußball-WM 2018: �  53

V
Vergütungstabelle (Stundenentgelte) für Organisten 

(OV)der Kath. Kirchengemeinden des Bistums 
Mainz ab 01.03.2018 bis 31.03.2019: �  131

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe: �  1 f, 39,  
�  57, 89, 119 f, 135, 139 f

Vermittlungsausschuss der Bistums-KODA �  54f
Verordnungen des Generalvikars: �  8 ff, 16 f, 43 ff, 53,  

�  57 f, 76 f, 82 ff, 96 f, 126 ff, 135, 140 ff, 146

Seite Seite
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Visitationen: Festlegung für die nächsten Jahre: �  53
Visitations- und Firmspendung 2019: �  75 f
Vorsitz der ständigen Einigungsstelle nach MAVO für 

das Bistum Mainz Wechsel: �  86

W
Wahlen: Pfarrgemeinderatswahlen am  

9./10. November 2019: �  88
Warnung: �  58, 76 f
Wechsel im Vorsitz der ständigen Einigungsstelle 

nach MAVO für das Bistum Mainz: �  86
Weltmissionssonntag 2018,  

Aufruf der deutschen Bischöfe: �  119
Wirtschaftsjahr, Änderung für die Pfründerhebung 

und -abrechnung �  17
Wirtschaftsplan 2018 (Kurzfassung) der  

Diözese Mainz: �  4 f
Woche für das Leben vom 24. Bis 21. April 2018: �  18
Würzburger Fernkurs: �  55

Z
Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer
	 - am 25. Februar 2018: �  10
	 - am 11.11.2018: �  135
Zulassungsfeier von Erwachsenen zur Taufe am  

Samstag, den 09. März 2019  
im Mainzer Dom: �  144

Zuschussrichtlinien für Baumaßnahmen der  
Kirchengemeinden im Bistum Mainz: �  126 ff

72-Stunden-Aktion BDKD Mainz ������������������������������  149

Seite
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Aufwendungen		
Personalaufwendungen	 6.588.300
Sachaufwendungen	 3.945.433
Zuweisungen und Zuschüsse	 686.100	
	 11.219.833
		
Dezerant VII -Caritas und soziale Arbeit	
Erträge		
Personalkostenerstattungen	 20.000	
Sonstige Erträge	 131.450	
Entnahme aus Zweckrücklage	 500.000	
	 651.450	
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	 1.640.100	
Sachaufwendungen	 724.132	
Zuweisungen und Zuschüsse	 19.513.880	
Finanzergebnis	 -3.400	
	 21.874.712	
		
Dezernat VIII -Finanzen und Vermögen		
Erträge		
Kirchensteuer	 222.104.600	
Personalkostenerstattungen	 228.600	
Sonstige Erträge	 12.423.300	
Entnahme aus den Rücklagen	 27.000.000	
	 261.756.500	
Aufwendungen		
Personalaufwendungen inkl. Kirchengemeinden	
41.310.300	
Sachaufwendungen	 8.258.898	
Gebühren für Kirchensteuererhebung	 5.585.000	
Zuweisungen und Zuschüsse	 57.866.250	
Zuführung in die Rücklagen	 855.662	
Finanzergebnis	 36.675.190	
	 150.551.300	
		
Dezernat IX -Bau- und Kunstwesen-		
Erträge		
Sonstige Erträge	 91.550	
	 91.550	
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	 2.074.900	
Sachaufwendungen	 1.015.173	
Zuweisungen und Zuschüsse	 1.200	
	 3.091.273	
		
Gesamterträge und Finanzergebnis
inkl. Rücklagenentnahmen	 327.166.475	
Gesamtaufwendungen
inkl. Rücklagenzuführungen 	 327.166.475	
		
An Investitionen sind geplant:	 77.166.200	

8.	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
vom 12. Oktober 2017

Neue Anlage 2e zu den AVR
Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im 

Rettungsdienst/Krankentransport

I. Es wird die folgende neue Anlage 2e zu den 
AVR „Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im 
Rettungsdienst/Krankentransport“ eingefügt:

„Anlage 2e:
Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im Rettungsdienst/
Krankentransport

Vergütungsgruppe 4b
1	 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter ei-

ner Rettungswache, denen mindestens 40 Mitar-
beiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind

	 (Anmerkung 1)
2	 (nicht besetzt)

Vergütungsgruppe 5b
1	 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter ei-

ner Rettungswache, denen mindestens 20 Mitar-
beiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind

	 (Anmerkung 1)
2	 (nicht besetzt)
3	 (nicht besetzt)
4	 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Lehrret-

tungsassistenten mit entsprechender Zusatzaus-
bildung in einer Lehrrettungswache nach vierjäh-
riger Bewährung in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 3

Vergütungsgruppe 5c
1	 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter ei-

ner Rettungswache
	 (Anmerkung 1)	
2	 (nicht besetzt)	
3	 Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Lehrret-

tungsassistenten mit entsprechender Zusatzaus-
bildung in einer Lehrrettungswache

4	 Notfallsanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten 
A, B, C

Vergütungsgruppe 6b
1	 Rettungsassistenten mit entsprechender Tätigkeit 

A, B
	 (Anmerkung 1)

Vergütungsgruppe 7
1	 Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit B
	 (Anmerkung 1)
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Vergütungsgruppe 8
1	 Rettungshelfer mit entsprechender Tätigkeit
	 (Anmerkung 1)

Anmerkung 1
(1) Aufgrund des Wegfalls von Bewährungsaufstiegen 
werden Mitarbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttreten 
dieser Anlage in einem Dienstverhältnis standen, das 
am Tag des Inkrafttretens dieser Anlage fortbesteht, 
nach folgender Tabelle der neuen Vergütungsstruktur 
zugeordnet:

Vergütungsgruppe nach 
Anlage 2b am 30.09.2017

Vergütungsgruppe nach Anlage 2e

VG 9a Ziffer 1 VG 8 Ziffer 1
VG 8 Ziffer 1 VG 7 Ziffer 1
VG 7 Ziffer 1 VG 6b Ziffer 1
VG 6b Ziffer 2 VG 5c Ziffer 1

Die Zuordnung erfolgt stufengleich und unter Beibe-
haltung der bereits zurückgelegten Stufenlaufzeit.

(2) Aufgrund des Wegfalls der Anlage 2b werden Mit-
arbeiter, die am Tag vor dem Inkrafttreten dieser Anla-
ge in einem Dienstverhältnis standen, das am Tag des 
Inkrafttretens dieser Anlage fortbesteht, nach folgen-
der Tabelle der neuen Vergütungsstruktur zugeordnet: 

Vergütungsgruppe nach Anlage 2b 
am 30.09.2017

Vergütungsgruppe nach An-
lage 2e

VG 5c Ziffer 2 VG 5c Ziffer 1
VG 5b Ziffern 1, 2 und 3 VG 5b Ziffer 1

VG 4b Ziffern 1 und 2 VG 4b Ziffer 1

Die Zuordnung erfolgt stufengleich und unter Beibe-
haltung der bereits zurückgelegten Stufenlaufzeit.

(3) Ergibt sich aufgrund der geänderten Tätigkeits-
merkmale der Anlage 2e abweichend von der Zu-
ordnungstabelle nach Absatz 2 eine höhere Ver-
gütungsgruppe, ist der Mitarbeiter in der höheren 
Vergütungsgruppe eingruppiert. Ergibt sich aufgrund 
der geänderten Tätigkeitsmerkmale der Anlage 2e ab-
weichend von der Zuordnungstabelle nach Absätzen 
1 oder 2 eine niedrigere Vergütungsgruppe, verbleibt 
der Mitarbeiter in der bisherigen Vergütungsgruppe. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Mitarbeiter nach Zif-
fer III der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Vergütungsgruppen 4b bis 9a der Anlage 2b in der 
Fassung vom 30.09.2017.

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 4b bis 9a

I

1Die nachstehenden Anmerkungen sind bei der Ein-
gruppierung der Mitarbeiter zu beachten. 2Die Ziffern 
I-VII und die Ziffer 77 (Definition Unterstellungsver-
hältnisse) der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 
zu den AVR gelten sinngemäß.

II

1	 Mitarbeiter als Stellvertreter des Leiters einer Ret-
tungswache erhalten für die Dauer dieser Tätig-
keit eine Zulage in Höhe von monatlich 100,00 
Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstge-
ber schriftlich übertragen wurde. Hierunter fal-
len nicht Vertretungen in Urlaubs- und sonstigen 
Abwesenheitsfällen.

2	 Mitarbeiter als Qualitätsbeauftragte erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe 
von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese 
Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich übertragen 
wurde.

3	 Mitarbeiter als Medizinprodukte-Beauftragte 
(MPG-Beauftragte) bzw. als Beauftragte für Me-
dizinproduktesicherheit erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von monat-
lich 100,00 Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom 
Dienstgeber schriftlich übertragen wurde.

4	 Mitarbeiter als Desinfektoren mit staatlicher Prü-
fung, denen durch schriftliche Anordnung des 
Dienstgebers die Erstellung der Hygienepläne so-
wie die Überwachung der Einhaltung aller Maß-
nahmen für den Rettungsdienst gem. der jeweils 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und 
anderer Vorgaben übertragen wurde, erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe 
von monatlich 100,00 Euro.

5	 Mitarbeiter als Hygienebeauftragte mit entspre-
chender Qualifikation, denen durch schriftliche 
Anordnung des Dienstgebers die Überwachung 
der Einhaltung aller Maßnahmen für den Ret-
tungsdienst gem. der jeweils einschlägigen Un-
fallverhütungsvorschriften und anderer Vorga-
ben übertragen wurde, erhalten für die Dauer 
dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von monat-
lich 100,00 Euro.

6	 Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe 
von monatlich 100,00 Euro. Ist der Mitarbeiter 
nicht zu 100% in der Rettungsleitstelle tätig, wird 
die Zulage entsprechend anteilig gezahlt.

7	 Mitarbeiter als Arzneimittelbeauftragte erhalten 
für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe 
von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese 
Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich übertragen 
wurde.

8	 Mitarbeiter als Lagerverantwortliche erhalten für 
die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe 
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von monatlich 100,00 Euro, sofern ihnen diese 
Aufgabe vom Dienstgeber schriftlich übertragen 
wurde.

9	 Mitarbeiter, denen Aufgaben nach Nr. 1 bis 8 
übertragen wurden, kann aufgrund einzelver-
traglicher Absprache eine höhere Zulage gewährt 
werden, wenn die zugewiesene Aufgabe das übli-
che Maß übersteigt.

10	 Mitarbeiter als Praxisanleiter in den Vergütungs-
gruppen 6b, 5c und 5b erhalten für die Dauer der 
Tätigkeit eine nach dem Anteil der für die Tätig-
keit erteilten Freistellung gestaffelte monatliche 
Zulage:

Anteil der Praxisanleitertätigkeit Höhe der Zulage
bis 25 Prozent 100,00 Euro
bis 50 Prozent 150,00 Euro
bis 75 Prozent 200,00 Euro
bis 100 Prozent 250,00 Euro

11	 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5c Ziffer 1 er-
halten eine monatliche Vergütungsgruppenzula-
ge i. H. v. 150,00 Euro.

	 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 1 er-
halten eine monatliche Vergütungsgruppenzula-
ge i. H. v. 100,00 Euro.

	 Mitarbeiter der Vergütungsgruppe 4b Ziffer 1 er-
halten nach vierjähriger 

	 Tätigkeit eine monatliche Vergütungsgruppenzu-
lage i. H. v. 160,00 Euro.

III

Rettungsassistenten, die aufgrund der Anmerkung 
III der Anlage 2b zu den AVR in der Fassung vom 
30.09.2017 bereits in der Vergütungsgruppe 5c ein-
gruppiert sind und die eine Weiterbildung zum Not-
fallsanitäter erfolgreich absolviert haben, erhalten für 
die Dauer der Eingruppierung in die Vergütungsgrup-
pe 5c der Anlage 2e eine monatliche Zulage in Höhe 
von 100,00 Euro.

IV

Beschreibung des Rettungsdienstes

1. Rettungsdienst

Aufgaben und Organisation des Rettungsdienstes rich-
ten sich nach den einschlägigen Rettungsdienstgeset-
zen der Länder.

Der ärztliche Not- und Bereitschaftsdienst (Synonyme: 
ärztlicher Notfalldienst oder ärztlicher Bereitschafts-
dienst) ist ein von den ärztlichen Körperschaften einge-
richteter Dienst zur ambulanten ärztlichen Betreuung 
Erkrankter, Verletzter oder sonstiger Hilfsbedürftiger 
außerhalb der ortsüblichen Sprechstunde. 

Dieser Not- und Bereitschaftsdienst ist nicht Teil des 
Rettungsdienstes in diesem Sinne.

2. Einrichtungen des Rettungsdienstes

2.1. Rettungsleitstelle
Die Rettungsleitstelle (Synonym: Integrierte Leitstelle) 
ist eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von 
Meldungen sowie zur Alarmierung, Koordination und 
Lenkung des Rettungsdienstes.

2.2. Rettungswache
Die Rettungswache ist eine Einrichtung des organisier-
ten Rettungsdienstes, in der Einsatzkräfte, Rettungs-
mittel und sonstige Ausstattung unter einer einheitli-
chen Leitung einsatzbereit vorgehalten werden.

2.2.1. Lehrrettungswache
Die Lehrrettungswache ist eine Rettungswache im Sin-
ne von 2.2. Darüber hinaus ist sie von der zuständigen 
Behörde zur Annahme von Auszubildenden und Prak-
tikanten ermächtigt.

3. Personal im Rettungsdienst

3.1. Rettungshelfer

Rettungshelfer sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, die 
ihre Ausbildung entweder nach einer Landesvorgabe 
oder einer akzeptierten Ausbildungsordnung erfolg-
reich absolviert haben.

3.2. Rettungssanitäter
Rettungssanitäter sind Mitarbeiter im Rettungsdienst, 
die sich einer Ausbildung der vom Ausschuss Ret-
tungswesen in Abstimmung mit den Hilfsorganisati-
onen empfohlenen 520-Stunden-Mindestausbildung 
unterzogen haben. Dem Rettungssanitäter stehen Per-
sonen gleich, die durch Gesetz, Verordnung oder Or-
ganisationsbestimmung gleichgestellt sind.

3.3. Rettungsassistent
Rettungsassistenten sind Mitarbeiter, welche gemäß 
§ 1 RettAssG die Erlaubnis zum Führen der Berufsbe-
zeichnung Rettungsassistent besitzen.

3.4. Lehrrettungsassistent
Ein Rettungsassistent oder Notfallsanitäter, welcher 
über die entsprechende Zusatzqualifikation (i.d.R. 120 
Stunden Weiterbildung) verfügt.

3.5. Notfallsanitäter
Notfallsanitäter sind Mitarbeiter, die gemäß § 1 NotS-
anG die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
Notfallsanitäter besitzen.

3.6. Praxisanleiter
Praxisanleiter ist, wer die Voraussetzungen gemäß § 1 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 NotSan-APrV erfüllt.
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Es wird auch sinnvoll sein, wenn für das Angebot 
der Gottesdienstzeiten eine Nachbarschafts-abspra-
che (Pfarrgruppe bzw. Pfarreienverbund) erfolgt und 
gegenseitig in den einzelnen Pfarreien bekannt gege-
ben wird. Die Gläubigen werden es verstehen, dass in 
der Urlaubszeit die Gottesdienste reduziert werden 
müssen.
Für dennoch notwendig werdende Aushilfen gibt es 
eine begrenzte Zahl von ausländischen Priestern, die 
eine Vertretung übernehmen wollen. Diese bewerben 
sich gleichzeitig bei verschiedenen Diözesen, meist für 
die Monate Juli, August und September.
Es ist deshalb ratsam, den Vertreter für einen vollen 
Kalendermonat zu beantragen oder ihn je zur Hälfte 
der Zeit mit einem Nachbarpfarrer zu teilen.
Die an römischen Universitäten studierenden Priester 
werden nicht mehr über die Botschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland beim Heiligen Stuhl in Rom vermit-
telt. Dieser Personenkreis wie auch Priester, die direkt 
aus ihren Heimatländern kommen, werden in Zukunft 
bei den ihnen bereits aus früherer Zeit bekannten Pfar-
reien oder bei den Ordinariaten um eine Vertretung 
bitten.
Termin: 1. April 2018
Die Herren Pfarrer werden gebeten, bis spätestens 1. 
April 2018 über den zuständigen Dekan an das Bi-
schöfliche Ordinariat, Herrn Domkapitular Klaus 
Forster (ohne Anschreiben) auf dem Formular „Ur-
laubsantrag“ (vgl. Schreiben des Herrn Generalvikar 
vom 21.08.2012) zu melden, in welchem Zeitraum sie 
in Urlaub gehen wollen und (falls selbst keine Urlaubs-
vertretung gefunden werden konnte) für welchen Zeit-
raum sie einen ausländischen Vertreter benötigen.
Pfarrer, die mit dem Auslandsvertreter des vergan-
genen Jahres bereits eine Vereinbarung getroffen ha-
ben, melden ebenfalls bis zum 01.04.2018 mit dem o.g. 
Formblatt ihren Urlaub.
Die Pfarrer, die sich gemeldet haben, erhalten mit dem 
genehmigten Abwesenheitsantrag, der auf der Rück-
seite gleichzeitig die Jurisdiktion für den Vertreter aus-
spricht, die notwendigen Hinweise und Abrechnungs-
unterlagen zu der beantragten Vertretung.

Mit der Verordnung zur Prävention von sexuel-
lem Missbrauch vom 01.02.2011, aktualisiert zum 
01.03.2015, setzt das Bistum Mainz verbindliche 
Standards für die Präventionsarbeit. In weiten Teilen 
orientiert sich das Bistum dabei an den entsprechen-
den Vorgaben der Rahmenordnung der Deutschen 
Bischofskonferenz.
Auch Vertretungspriester, die einen Dienst im Bistum 
übernehmen, müssen daher eine Selbstverpflichtungs-
erklärung unterzeichnen. Diese muss spätestens beim 
Dienstantritt vorliegen und umgehend an das Personal-
dezernat geschickt werden. Ebenso ist eine Erklärung 
des Ortsbischofs oder des Ordensoberen unterzeichnet 
vorzulegen und an das Personaldezernat weiterzulei-
ten. Beide Erklärungen sind in einem Rhythmus von 

5 Jahren zu erneuern. Diese Unterlagen werden auch 
vom Personaldezernat zur Verfügung gestellt.

Wichtiger Hinweis zur Abrechnung von ausländischen 
Studenten:
Pfarrvertreter, die im Bundesgebiet an einer Hochschu-
le als Studenten eingeschrieben sind, haben ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet. Daher kann 
ihnen aufgrund der aktuellen Steuergesetzgebung die 
Vergütung nicht wie den Pfarrvertretern ausgezahlt 
werden, die lediglich zur Urlaubsvertretung ins Bun-
desgebiet einreisen. Bei Meldung des Urlaubs bzw. der 
Abwesenheit vom Dienstort bitten wir daher unbe-
dingt anzugeben, wenn es sich um einen Studenten an 
einer inländischen Hochschule handelt. Wir werden in 
diesen Fällen mit dem Genehmigungsschreiben bereits 
entsprechende Personalunterlagen anfordern, die für 
die Abrechnung der Vergütung erforderlich sind.
Pfarrvertreter, die nicht aus EG-Ländern kommen, be-
nötigen grundsätzlich eine „Aufenthaltsgenehmigung“ 
in der Form des „Visums“, die vor der Einreise von der 
zuständigen Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land (BRD) in ihrem Heimatland zu beantragen ist. 
Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift erschwert für 
die Ausländerbehörden in der BRD die Genehmigung 
des Aufenthalts.
Wegen der angespannten Haushaltslage können Kos-
ten für ausländische Vertreter nur für 4 Wochen in ei-
ner Pfarrei genehmigt werden. Die Vertretung – selbst 
in mehreren Pfarreien – darf die 3-Monatsfrist für aus-
ländische Priester jedoch nicht überschreiten.
Als Vergütung erhält der aushelfende Priester ein Ent-
gelt von 512,– € netto bei einer monatlichen Vertretung 
(bzw. den anteiligen Tagessatz) sowie freie Unterkunft 
und Verpflegung.
Die Diözese übernimmt die Reisekosten lt. Bahntarif 
2. Klasse (Direktweg!), jedoch höchstens in einer Höhe 
von 255,– € (auch bei Flugkosten). Evtl. Mehrkosten ge-
hen zu Lasten des Vertreters. Kommt der Pfarrvertreter 
von einem Einsatzort einer anderen Diözese werden 
ihm nur die Reisekosten von Einsatzort zu Einsatzort 
erstattet. Die Rückreisekosten zum Wohnort werden 
allerdings nur dann erstattet, wenn nach Ablauf der 
vereinbarten Vertretung die Tätigkeit in die Diözesen 
der Bundesrepublik Deutschland beendet ist.
Bei Anreise mit Pkw (oder Flugzeug) werden nur die 
Kosten einer Fahrkarte lt. Bahntarif 2. Klasse (Direkt-
weg!) vergütet, ebenfalls nicht höher als 255,– €. Wenn 
ein Ferienvertreter in mehreren Pfarreien aushilft, wer-
den die Fahrtkosten nur einmal erstattet. Die Sustenta-
tion (Tagessatz 12,– €) und die Vergütung aller sonsti-
gen vorgenannten Ausgaben (gegen Quittung) werden 
dem zuständigen Pfarrer nach Beendigung der Vertre-
tung und Einreichen der Abrechnungsunterlagen vom 
Bischöflichen Ordinariat überwiesen.
Private Telefongespräche gehen auf Rechnung des 
Vertreters.
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Während der Vertretung in einer Pfarrei tritt die Diöze-
se bei akut auftretenden Erkrankungen kostendeckend 
für den Vertreter ein. Aufwendungen für Krankheiten, 
die bereits vor Antritt des Einsatzes festgestellt wur-
den, können nicht erstattet werden. Dies gilt auch für 
Zahnerkrankungen, Zahnprothesen, Brillen usw.
Für einen Krankenhausaufenthalt wegen einer akut 
aufgetretenen Krankheit sind lediglich die Kosten ent-
sprechend den Bestimmungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erstattungsfähig. 
Polizeiliche Anmeldung: Die Pfarrer melden den Tag 
der An- und Abreise ihres Auslandsvertreters beim 
Einwohnermeldeamt.
Priester, die von Mitbrüdern aus unserer Diözese ver-
treten werden, melden Ihren Jahresurlaub (siehe auch 
KA 14/1987, S. 89) mit dem Urlaubsantrag bis spätes-
tens 6 Wochen vor Urlaubsbeginn.
Vollmachten für die Pfarrvertreter 2018:
Alle Priester, die auf dem Urlaubsgesuch als Vertreter 
genannt werden, erhalten mit dem genehmigten Ur-
laubsantrag für die Wahrnehmung der Pfarrvertretung 
im Jahre 2018 die nach can. 539 ff nötigen Vollmach-
ten, insbesondere die Befugnis zur Entgegennahme 
von Beichten und die Erlaubnis zur Verkündigung des 
Wortes Gottes sowie die Vollmacht zur Assistenz bei 
Eheschließungen.
Bei der Beantragung des Urlaubs ist daher immer auch 
der Name des vertretenden Priesters anzugeben.
In den Fällen, in denen bei Beantragung des Urlaubs 
der Vertreter (meist Auslandsgeistliche) noch nicht na-
mentlich bekannt ist, erfolgt die Bevollmächtigung wie 
bisher im Zusammenhang mit der Zusendung von Un-
terlagen für diesen Auslandsvertreter.

10.	 Zählung der sonntäglichen 
Gottesdienstteilnehmer am 25. Februar 2018

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz 
(vgl. Vollversammlung vom 24.27.02.1969, Prot. Nr. 18, 
und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden 
für die Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienst-
teilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die erste Zäh-
lung findet am zweiten Sonntag in der Fastenzeit (25. 
Februar 2018) statt. Zu zählen sind alle Personen, die 
an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabend-
messe) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besu-
cher der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die an-
stelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den 
Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen 
anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, 
Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2018 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am 
zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen. 

11.	 Hinweise zur Durchführung der 
Palmsonntagskollekte 2018

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im 
Heiligen Land zu Gute. Leitgedanke und Leitwort zur 
Palmsonntagskollekte 2018 lauten:
Werden Sie Hoffnungsträger, Zukunftsspender, 
Weggefährte…
Gemeinsam den Christen im Heiligen Land eine Zu-
kunft geben.
Mit diesen Worten wird deutlich, dass wir mit unserer 
Unterstützung die Hoffnung der Christen im Heili-
gen Land stärken können. Dies kann ihnen auch un-
ter schwierigen Bedingungen Mut machen und neue 
Perspektiven für eine Zukunft in ihrer angestammten 
Heimat eröffnen. Die deutschen Bischöfe bitten daher 
in ihrem Aufruf um die Bezeugung von tätiger Solida-
rität mit den Christen im Nahen Osten durch Gebet, 
Pilgerreisen und materielle Hilfe. 

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, 
dem 25. März 2018, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) statt. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bi-
schöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug 
von den Gemeinden an die Bistumskassen weitergelei-
tet werden. Das jeweilige Generalvikariat/Ordinariat 
überweist die Spenden, einschließlich der später ein-
gegangenen, an den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande. Eine Ausnahme bilden die (Erz-)Diözesen der 
Freisinger Bischofskonferenz, deren Ordinariate die 
Spenden an das Erzbischöfliche Ordinariat München 
weiterleiten. Den beiden genannten Stellen obliegt die 
Aufteilung der Gelder gemäß dem bekannten Schlüssel 
einschließlich der zügigen Weiterleitung der entspre-
chenden Spendenanteile an das jeweilige Hilfswerk. 
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, 
z. B. für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der 
Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kom-
missariat des Heiligen Landes sind den Spendern ge-
genüber rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis 
der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem 
herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Mitte 
Dezember alle Unterlagen in druckfähiger Qualität he-
runtergeladen werden. Circa zwei Wochen vor Palm-
sonntag werden weitere Materialien zur Palmsonn-
tagskollekte an alle deutschen katholischen Pfarreien 
versandt. 

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden 
Sie sich bitte an: Tamara Häußler-Eisenmann
Leitung PR und Fundraising, Deutscher Verein vom 
Heiligen Lande, Tel.: 0221 9950650, E-Mail: t.haeuss-
ler@dvhl.de, www.dvhl.de



— 11 —

Kirchliches Amtsblatt Mainz 2018 Nr. 1

Kirchliche Mitteilungen

12.	 Personalchronik
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13.	 Feier der Zulassung Erwachsener zur Taufe am 
17. Februar 2018 im Mainzer Dom

Erwachsene, die sich auf die Taufe vorbereiten, lädt 
unser Bischof Peter Kohlgraf, zusammen mit den Ka-
techumenatsbegleiter/-innen zur Feier der Zulassung 
zur Erwachsenentaufe in den Mainzer Dom ein. Die 
Feier selbst ist ein Schritt auf dem Weg zur Aufnahme 
Erwachsener in die Kirche. 

Zeit: Samstag, den 17. Februar 2018, um 15 Uhr
Ort: Mainzer Dom (Ostkrypta)
Thema: Feier der Zulassung zur Erwachsenentaufe mit 
Bischof Dr. Peter Kohlgraf

Im Anschluss an die Feier sind die Taufbewerber/-in-
nen mit den Katechumenatsbegleiter/-innen, sowie 
den engsten Angehörigen zu Kaffee und Kuchen in 
den Erbacher Hof eingeladen.

Bitte melden Sie die Katechumenen, die sich derzeit 
auf die Feier der Erwachsenentaufe vorbereiten und 
deren Erwachsenentaufe für die Osternacht bzw. für 
die Osterzeit vorgesehen ist, dem Referat Gemeinde-
katechese, Telefon: 06131 253-241, Fax: 06131 253-558, 
Mail: Rainer.Stephan@Bistum-Mainz.de. Weitere In-
formationen zum Ablauf der Zulassungsfeier erhalten 
Sie nach erfolgter Anmeldung.

14.	 Erwachsenenfirmung am 24. Februar 2018 im 
Mainzer Dom

Am Samstag, 24. Februar 2018 um 15 Uhr, wird Bischof 
Peter Kohlgraf im Dom zu Mainz Erwachsenen das Sa-
krament der Firmung spenden. 

Für die Anmeldung füllen die interessierten Firmbe-
werber/innen bitte den Meldeschein (e-mip) aus und 
drucken ihn zweimal aus. Beide Exemplare müssen 
sowohl von der Firmbewerberin oder dem Firmbe-
werber als auch vom jeweiligen Wohnortspfarrer (mit 
Pfarramtssiegel) unterschrieben werden (abweichende 
Regelung bei den Gemeinden anderer Muttersprache). 
Diese sind im Original (!) zusammen mit der Beschei-
nigung der Taufe (und gegebenenfalls der Konversion) 
per Post spätestens zwei Wochen vor dem Firmgottes-
dienst an das Referat Gemeindekatechese zu schicken: 
Dezernat Seelsorge, Referat Gemeindekatechese, Rai-
ner Stephan Bischofsplatz 2, 55116 Mainz. Wenn aller-
dings die Taufpfarrei mit der Pfarrei, die zur Firmung 
anmeldet, identisch ist, braucht der Auszug aus dem 
Taufregister nicht beigefügt werden. Die Firmvorberei-
tung erfolgt in der Pfarrei.
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Weitere Informationen erfolgen dann nach erfolgter 
Anmeldung und dem Anmeldeschluss. Bei Fragen ist 
Rainer Stephan telefonisch unter 06131 253-241 oder per 
E-Mail unter rainer.stephan@bistum-mainz.de zu er-
reichen. www.bistum-mainz.de/erwachsenenfirmung.

15.	 Exerzitien für Priester und Diakone 

Die Benediktinerabtei Weltenburg in der Begegnungs-
stätte St. Georg bietet folgende Schweigeexerzitien für 
Priester und Diakone an:

Termin:	 26. Februar - 2. März 2018
Zeit:	 Beginn 17:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 „Das geistliche Amt (Bischof – Priester- Dia-

kon) und seine Aufgaben in der gegenwärti-
gen Kirche.“

Leitung:	 Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin:	 8. - 12. Oktober 2018
Zeit:	 Beginn 17:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 „Katholische Spiritualität im Zeitalter der 

Ökumene“
Leitung:	 Prof. Dr. Ludwig Mödl, München

Termin:	 19. - 24. November 2018
Zeit:	 Beginn 17:30 Uhr, Ende ca. 9 Uhr
Thema:	 „Selig bist du, Maria, weil du geglaubt hast 

– was kann Maria der Kirche von heute sa-
gen? Maria – die Form des Christen und der 
Gemeinde“

Leitung:	 Dr. Wilfried Hagemann, Augsburg - Münster

Anfragen und Anmeldung: Benediktinerabtei Welten-
burg, Begegnungsstätte St. Georg, 93309 Weltenburg, 
Tel. 09441 6757-500, Fax 09441 6757-537

16.	 Einladung zu den Anbetungstagen in 
Schönstatt 

„Der Heilige Geist schenkt neue Charismen für die 
Vitalität der Kirche.“ Unter diesem Leitwort laden die 
schönstättischen Diözesanpriester-Gemeinschaften 
von Sonntagabend, 11. Februar bis Dienstagmittag, 
13. Februar 2018 Priester, Priesteramtskandidaten und 
Diakone zu den Anbetungstagen vor Aschermittwoch 
mit Pater Heinrich Walter vom Säkularinstitut Schön-
statt-Patres ein. 

Tagungsort ist das Priester- und Gästehaus Marienau, 
Höhrer Straße 86, 56179 Vallendar-Schönstatt. Wer sich 
anmelden möchte, wende sich bitte direkt an das Pries-
ter- und Gästehaus, Telefon 0261 962620, Telefax 0261 
96262581, E-Mail: info@leben-an-der-quelle.de. 

Weitere Ansprechpartner sind Pfarrer Hans Doncks, 
Heimbach, Pfarrer Gerold Reinbott, Mainz-Lauben-
heim und Pfarrer Christoph Scholten, Kranenburg. 

Beginn ist am Karnevalssonntag um 18.00 Uhr mit 
dem Abendessen und einem ersten Referat von Pater 
Heinrich Walter, an Rosenmontag folgen die Hl. Mes-
se, zwei weitere Referate, Zeiten der Stille, Beichtgele-
genheit und um 20.00 Uhr die Nachtanbetung, die am 
Fastnachtsdienstag beendet wird. Nach der Hl. Messe, 
einer abschließenden Gesprächsrunde und einem Be-
such am Grab von Pater Josef Kentenich enden die An-
betungstage mit dem Mittagessen.

17.	 Kurse des TPI

K 18-04

Titel:	 Exegetische Werkstatt à là carte zum Lesejahr B 
Dieser Kurs soll ermöglichen, dass Sie bereits 
vorab Ihre Fragen zu den Texten des Lesejah-
res B äußern können. Dazu gibt es jetzt schon 
eine Lernplattform, die Sie über die Adresse 
www.perikopen.tpi-mainz.de erreichen, 
indem sie dem Hyperlink folgen oder diese 
Adresse direkt eingeben. Es erscheint dort 
ein Login, bei dem Sie sich mit dem unteren 
Button als Gast anmelden können.

Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Dr. Igna Kramp CJ
Referent/-innen: P. Prof. Ansgar Wucherpfennig SJ/ 

Dr. Igna Kramp CJ
Termin: 	 13.-14.3.2018
Ort: 	 Ockenheim, Kloster Jakobsberg
Veranstalter: TPI Mainz, www.tpi-mainz.de

K 18-07

Titel:	 Auf Augenhöhe Kirche sein
	 Impulse und Strategien für eine neue Praxis 

des Ehrenamts
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Dr. Regina Heyder
Referent:	Heinz Janning
Ort: 	 Kloster Salmünster, Bad Soden Salmünster
Veranstalter: TPI Mainz, www.tpi-mainz.de

K 18-09

Titel:	 Erkundungen
	 Neue Zugänge für eine Männer- und 

Jungenpastoral
Zielgruppe: Hauptamtliche Mitarbeiter in Pastoral 

und Caritas
Kursleitung: Dr. Andreas Ruffing und Stephan 

Weidner
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Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

Referent: 	Dr. Andreas Heek, Prof. Dr. Carsten Wipper-
mann, Dr. Hans Prömper

Termine:	1. Abschnitt: 15.05. -17.05.2018
	 2. Abschnitt 18.09. - 20.09.2018
Orte: 	 Bad Soden-Salmünster, Kloster Salmünster
	 Hösbach, Tagungszentrum Schmerlenbach
Veranstalter: TPI Mainz, www.tpi-mainz.de

18.	 Anzeige

Pfarrer Hendrick Jolie und die Pfarrgruppe Darmstadt 
Ost suchen für eine Partnergemeinde in Eritrea ausran-
gierte Kelche und Hostienschalen. Die Geräte werden 
persönlich nach Eritrea gebracht.
Informationen unter: Pfarrer.jolie@gmail.com 
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21.	 Nachtrag zum Erlass des Bischofs Nr. 5

Erhebung der Diözesankirchensteuer im Jahr  2018 im 
baden-württembergischen Anteil  der Diözese Mainz

Das Ministerium für Kultus, Jugend  und Sport Ba-
den-Württemberg hat im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Finanzen (§ 18 Satz 2 i. V. m. § 9 Abs. 2 
Satz 1 Kirchensteuergesetz) den vom Diözesankirchen-
steuerrat am 9. Dezember 2017  mit Zustimmung des 
Bischofs verabschiedeten Kirchensteuerbeschluss für 
das Kalenderjahr 2018 der Diözese Mainz genehmigt.

22.	 Nachtrag zum Erlass des Bischofs Nr. 6

Anerkennung des Diözesankirchensteuerbeschlusses 
(rheinland-pfälzischer Anteil) für das Jahr 2018

Der Diözesankirchensteuerbeschluss der  Diözese 
Mainz  (rheinlandpfälzischer Anteil) vom 9. Dezember 
2017 für das Kalenderjahr 2018 wird hiermit gemäß § 
3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBI. S. 
59) anerkannt.
Die Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes 
Rheinland-Pfalz wurde veranlasst.

Verordnungen des Generalvikars

23.	 Gemeinsame Datenschutzstelle und gemeinsa-
me Diözesandatenschutzbeauftragte der (Erz-)
Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier

Die (Erz-)Diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 
Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier haben eine ge-
meinsame Datenschutzstelle mit Sitz im Haus am Dom 
in Frankfurt am Main errichtet. Diese ist Aufsichtsbe-
hörde im Datenschutz für alle kirchlichen Stellen der 
beteiligten (Erz-) Diözesen. Mit der Leitung dieser Da-
tenschutzstelle wurde Frau Ursula Becker-Rathmair 
betraut und zum 01.01.2018 zur gemeinsamen Diöze-
sandatenschutzbeauftragten ernannt. 

Die gemeinsame Datenschutzstelle wurde zur Umset-
zung der Vorgaben des künftigen europäischen Daten-
schutzrechtes errichtet, um einen zukunftsorientierten, 
wirkungsvollen kirchlichen Datenschutz gewährleis-
ten zu können.
Die Datenschutzstelle firmiert unter „Katholisches Da-
tenschutzzentrum Frankfurt/M“. Die Anschrift lautet: 
Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt. Telefon-
nummer: 069 800 8718-0, E-Mail: info@kdsz-ffm.de

Mainz, 15. Januar 2018

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
Generalvikar

24.	 Änderung der Ausführungsregelungen zur 
Ordnung der Reisekostenvergütung für die Be-
schäftigten im Bistum Mainz (ORKM) – Anlage 
1 zur AVO - beim Anstellungsträger Bistum 
Mainz (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 ORKM)

I	 Die Ausführungsregelungen zur Ordnung der 
Reisekostenvergütung für die Beschäftigten im Bistum 
Mainz (ORKM) – Anlage 1 zur AVO - beim Anstellungs-
träger Bistum Mainz (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 ORKM) (Kirch-
liches Amtsblatt der Diözese Mainz vom 17.01.2015, 
Nr. 13, S. 21 ff.) in der Fassung vom 07.09.2015 (Kirchli-
ches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2015, Nr. 12, Ziff. 
124, S. 149) wird wie folgt geändert:

Nr. 1.8. wird wie folgt neu gefasst:

„Flugreisen (§ 4 ORKM) und Auslandsdienstreisen 
(§  14 ORKM) bedürfen der schriftlichen Anordnung 
und Genehmigung des Generalvikars. Auslandsdienst-
reisen sind spätestens 4 Wochen vor Antritt unter An-
gabe von Zweck, Ziel und Programm der Dienstreise 
schriftlich zu beantragen. 

Sonstige Inlandsdienstreisen mit anderen als in § 4 ge-
nannten Beförderungsmitteln außerhalb der Diözesan-
grenzen bedürfen der schriftlichen Anordnung und 
Genehmigung des/der zuständigen Dezernenten/in, 
wenn der Zielort der Reise mindestens 25 km von der 
Diözesangrenze entfernt ist.“

Nr. 1.9. wird ersatzlos gestrichen.

Nr. 1.10 wird zur neuen Nr. 1.9.

II	 Die Änderungen treten rückwirkend zum 
07.09.2017 in Kraft.

Mainz, den 22.01.2018

Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
Generalvikar
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25.	 Änderung des Wirtschaftsjahrs für die 
Pfründeerhebung und -abrechnung ab dem 
01.01.2018

Bislang galt für die Pfründeabrechnung als Wirt-
schaftsjahr der Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.03. des 
Folgejahres. In Abänderung der bisher geübten Praxis, 
gilt für die Pfründeabrechnung ab dem 01.01.2018 das 
Kalenderjahr als Wirtschafts- und Abrechnungsjahr. 
Alle Einnahmen bis zum 31.12.2017 sind für das Wirt-
schaftsjahr 2017 anzumelden (verkürztes Wirtschafts-
jahr). Alle Einnahmen ab dem 01.01.2018 sind für das 
Wirtschaftsjahr 2018 anzumelden.

Für Fragen steht Ihnen die Abteilung Kirchengemein-
den und deren Einrichtungen, Referat Liegenschaften 
zur Verfügung. Ansprechpartner ist Herr Alexander 
Seifert (Tel. 06131 253-317, kirchengemeinden@bis-
tum-mainz.de).

26.	 Hirtenwort des Bischofs zur Fastenzeit 2018

Das Hirtenwort des Bischofs zur Fastenzeit 2018 „Tei-
len lernen, beten lernen, demütig werden – der heilige 
Martin als Begleiter für das Bistum Mainz“ soll in al-
len Sonntags- und Vorabendgottesdiensten des ersten 
Fastensonntags (18. Februar) verlesen werden. Es wird 
per Mail den Pfarreien und Geistlichen des Bistums 
vorab als Lesefassung zur Verfügung gestellt. Ab dem 
17. Februar, 17 Uhr (Sperrfrist) ist es auch online unter 
www.bischof.bistummainz.de veröffentlicht. Die ge-
druckte Broschüre wird später durch die Kanzlei auf 
dem Postweg verschickt.

Kirchliche Mitteilungen

27.	 Personalchronik
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128.	 Woche für das Leben vom 14. bis 21. April 2018 

„Kinderwunsch – Wunschkind – Unser Kind!“

Im Jahr 2018 findet die Woche für das Leben von Sams-
tag, den 14. April, bis Samstag, den 21. April 2018 statt. 
Sie steht unter dem Thema: „Kinderwunsch – Wunsch-
kind – Unser Kind!“

Im Blick sind die vielschichtigen Fragen, die sich Frau-
en und Paaren vor oder während einer Schwanger-
schaft stellen, insbesondere ein konkreter Aspekt: die 
Ambivalenz der Pränataldiagnostik.

Die vorgeburtliche Diagnostik ist ursprünglich zur 
besseren medizinischen Versorgung von Mutter und 
Kind bei einer Risikoschwangerschaft entwickelt 
worden. Sie kann Eltern und Ärzten die Möglichkeit 
eröffnen, sich optimal auf die Geburt und die Bedürf-
nisse des Neugeborenen einzustellen. Doch dürfen die 
Vorteile dieser Untersuchungen nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die gendiagnostische Feststellung des 
Risikos einer Krankheit oder Behinderung des unge-
borenen Kindes – die nur in wenigen Fällen mit einer 
Therapiemöglichkeit verbunden ist – auch mit gravie-
renden Belastungen und Gefährdungen für die wer-
denden Eltern und die noch ungeborenen Kinder ver-
bunden ist. Viele Eltern erleben, dass der Beginn ihrer 
Schwangerschaft einem inneren oder äußeren Druck 
ausgesetzt ist. Der nachvollziehbare Wunsch, dass das 

Kind gesund zur Welt kommen möge, wird immer 
öfter zu einer Bedingung oder einem Anspruch. Die 
Pränataldiagnostik, die mittlerweile fast allen schwan-
geren Frauen angeboten und im Internet vermarktet 
wird, steht so immer mehr in der Gefahr, zu einem In-
strument der Selektion zu werden.

Die beiden Kirchen wollen gegenüber einer Mentalität, 
die werdendes Leben nach bestimmten Kriterien aus-
wählt, Eltern dazu ermutigen, ihr Kind ohne Vorbehalt 
anzunehmen: „Ja, es ist unser Kind!“ Sie zeigen Mög-
lichkeiten der Unterstützung, Beratung und Beglei-
tung auf, die Eltern in Krisensituationen in Anspruch 
nehmen können. Sie betonen gegenüber der Politik 
und der ganzen Gesellschaft den gleichen Wert und 
die gleiche Würde jedes Kindes, unabhängig von einer 
vorgeburtlichen Diagnose.

Der Gottesdienst zur bundesweiten Eröffnung der 
Woche für das Leben 2018 wird am Samstag, den 
14. April 2018, um 11.00 Uhr im Trierer Dom mit dem 
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kar-
dinal Reinhard Marx, und Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, sowie dem Bischof von 
Trier und dem Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland gefeiert. 

Zur konkreten Vorbereitung der Woche für das Leben 
2018 werden von der Deutschen Bischofskonferenz 
demnächst folgende Materialien bereit gestellt: 
zwei Plakate in DIN A3 und ein Plakat in DIN A4 
Postkarten zum Verteilen oder Auslegen 
ein Themenheft in DIN A4 zu unserem 
Schwerpunktthema.
 
Ab etwa Mitte Februar können die Materialien über die 
neugestaltete Internetseite www.woche-fuer-das-le-
ben.de bestellt werden.

Die Gemeinden, Dienste und Einrichtungen im Bistum 
Mainz sind eingeladen, die Initiative der katholischen 
und evangelischen Kirche auf ihrer Ebene vor Ort tat-
kräftig zu unterstützen.

Ansprechpartner im Bischöflichen Ordinariat: Or-
dinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Doris Hahn (Sekre-
tariat), Abteilung Besondere seelsorgliche Dienste, 
Tel.: 06131 253-250/252, E-Mail: wochefuerdasleben@ 
bistum-mainz.de

29.	 Anzeige

Die Katholische Pfarrei St. Bartholomäus in 
Groß-Zimmern sucht einen neuen oder gebrauchten 
Weihwasserbehälter.
Kontakt:  E-Mail: st.bartholomaeus@t-online.de.
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Präambel

Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbe-
sondere deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten bei der Verarbeitung dieser Daten zu schützen. 

Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
wird erlassen aufgrund des verfassungsrechtlich ga-
rantierten Rechts der Katholischen Kirche, ihre Ange-
legenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des 
für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwal-
ten. Dieses Recht ist auch europarechtlich geachtet und 
festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 165 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) – EU-DSGVO, Art. 17 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). In 
Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Gesetz den 
Einklang mit der EU-DSGVO her.

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Schutzzweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen1 davor zu 
schützen, dass er durch die Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wird, und den freien Verkehr solcher 
Daten zu ermöglichen.

§ 2 
Sachlicher Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem 

1	 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich 
in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. 
Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form 
gleichberechtigt ein.
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gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

(2)	 Soweit besondere kirchliche oder besondere staat-
liche Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten 
einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden 
sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, 
sofern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes nicht 
unterschreiten.

(3)	 Die Verpflichtung zur Wahrung des Beicht- und 
Seelsorgegeheimnisses, anderer gesetzlicher Geheim-
haltungspflichten oder anderer Berufs- oder besonde-
rer Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

§ 3 
Organisatorischer Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch folgende kirchliche Stellen: 
a)	 die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kirchen-

stiftungen und die Kirchengemeindeverbände,
b)	 den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Ca-

ritasverbände, ihre Untergliederungen und ihre 
Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,

c)	 die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, An-
stalten, Werke, Einrichtungen und die sonstigen 
kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform.

(2)	 Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten eines Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters erfolgt, unabhängig davon, 
wo die Verarbeitung stattfindet, wenn diese im Rah-
men oder im Auftrag einer kirchlichen Stelle erfolgt.

§ 4 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck:
1.	 „personenbezogene Daten“ alle Informationen, 

die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder in-
direkt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-
mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürli-
chen Person sind, identifiziert werden kann;

2.	 „besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten“ personenbezogene Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Über-
zeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 

hervorgehen, sowie genetische Daten, biometri-
sche Daten zur eindeutigen Identifizierung einer 
natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten 
zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung 
einer natürlichen Person. Die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine 
besondere Kategorie personenbezogener Daten.

3.	 „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, 
das Löschen oder die Vernichtung;

4.	 „Einschränkung der Verarbeitung“ die Mar-
kierung gespeicherter personenbezogener Da-
ten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken;

5.	 „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-
werten, insbesondere um Aspekte bezüglich Ar-
beitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässig-
keit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 
dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen;

6.	 „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spe-
zifischen betroffenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, 
die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizier-
baren natürlichen Person zugewiesen werden;

7.	 „Anonymisierung“ die Verarbeitung personen-
bezogener Daten derart, dass die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig gro-
ßen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person zugeordnet werden können;

8.	 „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung per-
sonenbezogener Daten, die nach bestimmten 
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, 
ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten 
geordnet geführt wird;

9.	 „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
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die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten entscheidet; 

10.	 „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen verarbeitet;

11.	 „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, un-
abhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drit-
ten handelt oder nicht;

12.	 „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer 
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, 
dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verantwortung des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten;

13.	 „Einwilligung“ der betroffenen Person jede frei-
willig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Wil-
lensbekundung in Form einer Erklärung oder ei-
ner sonstigen eindeutigen bestätigenden Hand-
lung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist;

14.	 „Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-
ten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbe-
absichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, 
zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefug-
ten Offenlegung von beziehungsweise zum un-
befugten Zugang zu personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sons-
tige Weise verarbeitet wurden;

15.	 „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu 
den ererbten oder erworbenen genetischen Eigen-
schaften einer natürlichen Person, die eindeutige 
Informationen über die Physiologie oder die Ge-
sundheit dieser natürlichen Person liefern und 
insbesondere aus der Analyse einer biologischen 
Probe der betreffenden natürlichen Person ge-
wonnen wurden;

16.	 „biometrische Daten“ mit speziellen technischen 
Verfahren gewonnene personenbezogene Daten 
zu den physischen, physiologischen oder verhal-
tenstypischen Merkmalen einer natürlichen Per-
son, die die eindeutige Identifizierung dieser na-
türlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

17.	 „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, 
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer natürlichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, be-
ziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen;

18.	 „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäischen 

Union oder des europäischen Wirtschaftsraums; 
19.	 „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische 

Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließ-
lich Personengesellschaften oder Vereinigungen, 
die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen;

20.	 „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus ei-
nem herrschenden Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unternehmen besteht;

21.	 „Datenschutzaufsicht“ die von einem oder meh-
reren Diözesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. errichtete 
unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht beauf-
tragte kirchliche Behörde; 

22.	 „Diözesandatenschutzbeauftragter“ den Leiter 
der Datenschutzaufsicht;

23.	 „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ den vom 
Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter 
benannten Datenschutzbeauftragten; 

24.	 „Beschäftigte“ insbesondere 
a)	 Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
b)	 Ordensangehörige, soweit sie auf einer 

Planstelle in einer Einrichtung der eigenen 
Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines 
Gestellungsvertrages tätig sind,

c)	 in einem Beschäftigungsverhältnis oder in ei-
nem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende 
Personen, 

d)	 zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit 
Ausnahme der Postulanten und Novizen,

e)	 Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der 
beruflichen Eignung oder Arbeitserprobun-
gen (Rehabilitanden),

f)	 in anerkannten Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen tätige Personen,

g)	 nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
oder dem Jugendfreiwilligendienste-gesetz 
oder in vergleichbaren Diensten tätige Perso-
nen sowie Praktikanten, 

h)	 Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen ge-
hören auch die in Heimarbeit Beschäftigten 
und die ihnen Gleichgestellten,

i)	 sich für ein Beschäftigungsverhältnis Be-
werbende sowie Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist.

Kapitel 2
Grundsätze

§ 5 
Datengeheimnis

Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
tätigen Personen ist untersagt, diese unbefugt zu verar-
beiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis und 
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die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzregelun-
gen schriftlich zu verpflichten. Das Datengeheimnis 
besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten

(1)	 Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachste-
henden Bedingungen erfüllt ist:
a)	 Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder 

eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie oder 
ordnet sie an;

b)	 die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten für ei-
nen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt;

c)	 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich, die auf Anfrage der betrof-
fenen Person erfolgen;

d)	 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich, der der Verant-
wortliche unterliegt;

e)	 die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswich-
tige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen;

f)	 die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

g)	 die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 
einen Minderjährigen handelt. Lit. g) gilt nicht für 
die von öffentlich-rechtlich organisierten kirchli-
chen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben vorge-
nommene Verarbeitung.

(2)	 Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten er-
hoben wurden, ist nur rechtmäßig, wenn 
a)	 eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwin-

gend voraussetzt und kirchliche Interessen nicht 
entgegenstehen,

b)	 die betroffene Person eingewilligt hat,
c)	 offensichtlich ist, dass es im Interesse der betrof-

fenen Person liegt, und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 
Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde,

d)	 Angaben der betroffenen Person überprüft wer-
den müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen,

e)	 die Daten allgemein zugänglich sind oder der 

Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es sei 
denn, dass das schutzwürdige Interesse der be-
troffenen Person an dem Ausschluss der Zweckän-
derung offensichtlich überwiegt,

f)	 es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange 
des Gemeinwohls erforderlich ist,

g)	 es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Voll-
zug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 
11 Absatz 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sin-
ne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstre-
ckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich 
ist, 

h)	 es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte eines Dritten erforderlich 
ist,

i)	 es zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche In-
teresse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse der betroffenen Person an 
dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich 
überwiegt und der Zweck der Forschung auf an-
dere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erreicht werden kann oder

j)	 der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit 
ihres Dienstes dies erfordert.

(3)	 Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht 
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Re-
vision, der Durchführung von Organisationsuntersu-
chungen für den Verantwortlichen, im kirchlichen In-
teresse liegenden Archivzwecken, wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder statisti-
schen Zwecken dient. Das gilt auch für die Verarbei-
tung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch 
den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
entgegenstehen.

(4)	 Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 
als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung 
der betroffenen Person oder auf einer kirchlichen oder 
staatlichen Rechtsvorschrift, so ist die Verarbeitung 
nur rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zu einem an-
deren Zweck mit demjenigen Zweck, zu dem die per-
sonenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, 
vereinbar ist. 

(5)	 Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage verarbei-
tet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet 
werden.
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(6)	 Die Verarbeitung von besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten für andere Zwecke ist nur zu-
lässig, wenn dies zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das kirchliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungsvorhabens das In-
teresse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck 
der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 
Bei dieser Abwägung ist im Rahmen des kirchlichen 
Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem For-
schungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.

(7)	 Die Verarbeitung von besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten zu den in § 11 Absatz 2 lit. h) 
und Absatz 3 genannten Zwecken richtet sich nach den 
für die in § 11 Absatz 2 lit. h) und Absatz 3 genannten 
Personen geltenden Geheimhaltungspflichten.

§ 7 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten

(1)	 Personenbezogene Daten müssen
a)	 auf rechtmäßige und in einer für die betroffe-

ne Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden; 

b)	 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit die-
sen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise wei-
terverarbeitet werden; 

c)	 dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendi-
ge Maß beschränkt sein; insbesondere sind per-
sonenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwen-
dungszweck möglich ist und der Aufwand nicht 
außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck 
steht; 

d)	 sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem 
neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Ver-
arbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden;

e)	 in einer Form gespeichert werden, die die Identi-
fizierung der betroffenen Personen nur so lange 
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie ver-
arbeitet werden, erforderlich ist;

f)	 in einer Weise verarbeitet werden, die eine ange-
messene Sicherheit der personenbezogenen Da-
ten gewährleistet, einschließlich Schutz vor un-
befugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und 
vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen.

(2)	 Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der 
Grundsätze des Absatz 1 verantwortlich und muss 
dies nachweisen können.

§ 8 
Einwilligung

(1)	 Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person 
eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbeitung 
sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der 
Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Ein-
willigung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Ent-
scheidung der betroffenen Person beruht.

(2)	 Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Erfolgt die Einwilligung der betroffe-
nen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch 
andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um 
Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfol-
gen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu 
unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind dann nicht 
verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Ge-
setz darstellen.

(3)	 Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt 
ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 2 Satz 
1 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der be-
stimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt 
würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 
Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes 
ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4)	 Soweit besondere Kategorien personenbezogener 
Daten verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung 
darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(5)	 Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 
muss der Verantwortliche nachweisen können, dass 
die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten eingewilligt hat.

(6)	 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor 
Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 
Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein.

(7)	 Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig 
erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung getragen 
werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Ver-
trags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleis-
tung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von 
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personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Er-
füllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

(8)	 Personenbezogene Daten eines Minderjährigen, 
dem elektronisch eine Dienstleistung oder ein ver-
gleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen 
Stelle gemacht wird, dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr 
vollendet hat. Hat der Minderjährige das sechzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung 
nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung 
durch den Personensorgeberechtigten erteilt wird. Der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt un-
ter Berücksichtigung der verfügbaren Technik ange-
messene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu 
vergewissern, dass die Einwilligung durch den Perso-
nensorgeberechtigten oder mit dessen Zustimmung er-
teilt wurde. Hat der Minderjährige das dreizehnte Le-
bensjahr vollendet und handelt es sich ausschließlich 
um ein kostenfreies Beratungsangebot einer kirchli-
chen Stelle, so ist für die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Minderjährigen eine Einwilligung 
durch den Personensorgeberechtigten oder dessen Zu-
stimmung nicht erforderlich.

§ 9 
Offenlegung gegenüber kirchlichen und öffentlichen 

Stellen

(1)	 Die Offenlegung personenbezogener Daten im 
Sinne des § 4 Ziffer 3. gegenüber kirchlichen Stellen im 
Geltungsbereich des § 3 ist zulässig, wenn
a)	 sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der of-

fenlegenden oder der empfangenden kirchlichen 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

b)	 die Voraussetzungen des § 6 vorliegen.

(2)	 Die Offenlegung personenbezogener Daten auf 
Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle ist dar-
über hinaus nur zulässig, wenn dieses Verfahren unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Person und der Aufgaben oder Geschäfts-
zwecke der beteiligten kirchlichen Stellen angemessen 
ist. 

(3)	 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende kirchliche Stelle. Er-
folgt die Offenlegung auf Ersuchen der empfangenden 
kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In 
diesem Falle prüft die offenlegende kirchliche Stelle 
nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der 
empfangenden kirchlichen Stelle liegt, es sei denn, 
dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Offenlegung besteht.

(4)	 Die empfangende kirchliche Stelle darf die offen-
gelegten Daten für den Zweck verarbeiten, zu dessen 
Erfüllung sie ihr offengelegt werden. Eine Verarbeitung  

für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen 
des § 6 Absatz 2 zulässig.

(5)	 Für die Offenlegung personenbezogener Daten 
gegenüber öffentlichen Stellen gelten die Absätze 1 bis 
4 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei der 
empfangenden öffentlichen Stelle ausreichende Daten-
schutzmaßnahmen getroffen werden.

(6)	 Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Ab-
satz 1 und Absatz 2 offengelegt werden dürfen, wei-
tere personenbezogene Daten der betroffenen Person 
oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich ist, so ist die Offenlegung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der be-
troffenen Person oder eines Dritten an deren Geheim-
haltung offensichtlich überwiegen; eine Verarbeitung 
dieser Daten durch die empfangende kirchliche Stelle 
ist unzulässig.

(7)	 Absatz 6 gilt entsprechend, wenn personenbezo-
gene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle offenge-
legt werden.

§ 10 
Offenlegung gegenüber nicht kirchlichen und nicht 

öffentlichen Stellen

(1)	 Die Offenlegung personenbezogener Daten ge-
genüber nicht kirchlichen Stellen, nicht öffentlichen 
Stellen oder sonstigen Empfängern ist zulässig, wenn
a)	 sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

offenlegenden kirchlichen Stelle liegenden Auf-
gaben erforderlich ist und die Voraussetzungen 
vorliegen, die eine Verarbeitung nach § 6 zulassen 
würden, oder

b)	 der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der 
Kenntnis der offenzulegenden Daten glaubhaft 
darlegt und die betroffene Person kein schutzwür-
diges Interesse an dem Ausschluss der Offen-
legung hat, es sei denn, dass Grund zu der An-
nahme besteht, dass durch die Offenlegung die 
Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet 
würde.

(2)	 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende kirchliche Stelle.

(3)	 In den Fällen der Offenlegung nach Absatz 1 lit. b) 
unterrichtet die offenlegende kirchliche Stelle die be-
troffene Person von der Offenlegung ihrer Daten. Dies 
gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass sie davon 
auf andere Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unter-
richtung wegen der Art der personenbezogenen Daten 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
der betroffenen Person nicht geboten erscheint, wenn 
die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden 
oder dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde.
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(4)	 Der Empfänger darf die offengelegten Daten nur 
für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie 
ihm gegenüber offengelegt werden. Die offenlegende 
kirchliche Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Ver-
arbeitung für andere Zwecke ist zulässig, wenn eine 
Offenlegung nach Absatz 1 zulässig wäre und die of-
fenlegende kirchliche Stelle zugestimmt hat.

§ 11 
Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten

(1)	 Die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten ist untersagt.

(2)	 Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
a)	 Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 

genannten personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich 
eingewilligt, 

b)	 die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Ver-
antwortliche oder die betroffene Person die ihm 
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht 
der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes er-
wachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ih-
ren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, 
soweit dies nach kirchlichem oder staatlichen 
Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach 
der Mitarbeitervertretungsordnung, die geeignete 
Garantien für die Grundrechte und die Interessen 
der betroffenen Person vorsehen, zulässig ist,

c)	 die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder einer an-
deren natürlichen Person erforderlich und die be-
troffene Person ist aus körperlichen oder rechtli-
chen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu 
geben,

d)	 die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche 
Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten 
und unter der Voraussetzung, dass sich die Ver-
arbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder 
ehemalige Mitglieder der kirchlichen Einrichtung 
oder auf Personen, die im Zusammenhang mit de-
ren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr 
unterhalten, bezieht und die personenbezogenen 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nach außen offengelegt werden,

e)	 die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezo-
gene Daten, die die betroffene Person offensicht-
lich öffentlich gemacht hat,

f)	 die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder bei Handlungen der kirchlichen Gerichte im 
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich,

g)	 die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchli-
chen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu 
dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemesse-
ne und spezifische Maßnahmen zur Wahrung 

der Grundrechte und Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen 
kirchlichen Interesses erforderlich,

h)	 die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheits-
vorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beur-
teilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für 
die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 
Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich 
oder für die Verwaltung von Systemen und Diens-
ten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 
Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts 
oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehö-
rigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich 
der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Ga-
rantien erforderlich,

i)	 die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversor-
gung und bei Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten, auf der Grundlage kirchlichen oder staatli-
chen Rechts, das angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person, insbesondere des 
Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder

j)	 die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirch-
lichen oder staatlichen Rechts, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt 
und angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, für im kirchlichen In-
teresse liegende Archivzwecke, für wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke erforderlich.

(3)	 Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 
Daten dürfen zu den in Absatz 2 lit. h) genannten 
Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von 
Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung ver-
arbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem 
kirchlichen oder staatlichen Recht dem Berufsgeheim-
nis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine 
andere Person erfolgt, die ebenfalls nach kirchlichem 
oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegt.

(4)	 In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implementie-
rungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unter-
schiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen angemes-
sene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen der betroffenen Person vorzusehen.
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§ 12 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit 
zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund 
von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn dies nach kirch-
lichem oder staatlichem Recht zulässig ist. 

§ 13 
Verarbeitung, für die eine Identifizierung der 

betroffenen Person nicht erforderlich ist

(1)	 Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher 
personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizie-
rung der betroffenen Person durch den Verantwortli-
chen nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser 
nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieses Geset-
zes zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzu-
holen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu 
identifizieren.

(2)	 Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Ab-
satz 1 nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die be-
troffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die 
betroffene Person hierüber, sofern möglich. In diesen 
Fällen finden die §§ 17 bis 22 keine Anwendung, es sei 
denn, die betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer 
in diesen Bestimmungen niedergelegten Rechte zu-
sätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung 
ermöglichen.

Kapitel 3
Informationspflichten des Verantwortlichen und

Rechte der betroffenen Person

Abschnitt 1
Informationspflichten des Verantwortlichen

§ 14 
Transparente Information, Kommunikation und 

Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person

(1)	 Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, 
um der betroffenen Person innerhalb einer angemes-
senen Frist alle Informationen gemäß den §§ 15 und 
16 und alle Mitteilungen gemäß den §§ 17 bis 24 und 
34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Sprache, ggf. auch 
mit standardisierten Bildsymbolen, zu übermitteln; 
dies gilt insbesondere für Informationen, die sich spe-
ziell an Minderjährige richten. Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betrof-
fenen Person verlangt, kann die Information mündlich  

erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Per-
son in anderer Form nachgewiesen wurde.

(2)	 Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen 
Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 bis 
24. In den Fällen des § 13 Absatz 2 darf sich der Ver-
antwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags 
der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte 
gemäß den §§ 17 bis 24 tätig zu werden, wenn er glaub-
haft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene 
Person zu identifizieren.

(3)	 Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person 
Informationen über die auf Antrag gemäß den §§ 17 bis 
24 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall 
aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 
zur Verfügung. Diese Frist kann um weitere zwei Mo-
nate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichti-
gung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen 
erforderlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die 
betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusam-
men mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die 
betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie 
nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unter-
richten, sofern sie nichts anderes angibt. 

(4)	 Wird der Verantwortliche auf den Antrag der be-
troffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die 
betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 
über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei 
der Datenschutzaufsicht Beschwerde zu erheben oder 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

(5)	 Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle 
Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den §§ 17 bis 24 
und 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere 
im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträ-
gen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche
a)	 ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die 

Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder 
die Mitteilung oder die Durchführung der bean-
tragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder

b)	 sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 
werden.

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offen-
kundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des 
Antrags zu erbringen.

(6)	 Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an 
der Identität der natürlichen Person, die den Antrag 
gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet 
des § 13 zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung der Identität der betroffenen Person erfor-
derlich sind.
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§ 15 
Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung

(1)	 Werden personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung die-
ser Daten Folgendes mit:
a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b)	 gegebenenfalls die Kontaktdaten des betriebli-

chen Datenschutzbeauftragten;
c)	 die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung;

d)	 wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) be-
ruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt 
werden;

e)	 gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der personenbezogenen Daten 
und

f)	 gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, 
die personenbezogenen Daten an oder in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisati-
on zu übermitteln sowie das Vorhandensein oder 
das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses 
der Europäischen Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die 
geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhal-
ten ist oder wo sie verfügbar sind.

(2)	 Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 
stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende wei-
tere Informationen zur Verfügung, die notwendig 
sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu 
gewährleisten:
a)	 die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

b)	 das Bestehen eines Rechts auf Auskunft sei-
tens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-
gung oder Löschung oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts 
gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit;

c)	 wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) oder 
§ 11 Absatz 2 lit. a) beruht, das Bestehen eines 
Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung berührt wird;

d)	 das Bestehen eines Beschwerderechts bei der 
Datenschutzaufsicht;

e)	 ob die Bereitstellung der personenbezogenen Da-
ten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 

ob die betroffene Person verpflichtet ist, die per-
sonenbezogenen Daten bereitzustellen, und wel-
che mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte 
und

f)	 das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 24 
Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 
– aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-
tung für die betroffene Person.

(3)	 Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbe-
zogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor 
dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Infor-
mationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

(4)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit die betroffene Person bereits über die 
Informationen verfügt oder die Informationserteilung 
an die betroffene Person einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde und das Interesse der be-
troffenen Person an der Informationserteilung nach 
den Umständen des Einzelfalls, insbesondere wegen 
des Zusammenhangs, in dem die Daten erhoben wur-
den, als gering anzusehen ist. 

(5)	 Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine 
Anwendung, 
a)	 wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ih-

rer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechts-
vorschrift oder wegen überwiegender berechtig-
ter Interessen Dritter geheim gehalten werden 
müssen und das Interesse der betroffenen Person 
an der Auskunftserteilung zurücktreten muss,

b)	 wenn die Erteilung der Information die Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtli-
cher Ansprüche beeinträchtigen würde und die 
Interessen des Verantwortlichen an der Nichter-
teilung der Information die Interessen der betrof-
fenen Person überwiegen oder 

c)	 wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des 
Auftrags der Kirche gefährdet wird.

§ 16 
Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung

(1)	 Werden personenbezogene Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortli-
che der betroffenen Person über die in § 15 Absätze 1 
und 2 genannten Informationen hinaus mit
a)	 die zu ihr erhobenen Daten und
b)	 aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten 

stammen und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich 
zugänglichen Quellen stammen.
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(2)	 Der Verantwortliche erteilt die Informationen
a)	 unter Berücksichtigung der spezifischen Umstän-

de der Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten innerhalb einer angemessenen Frist nach Er-
langung der personenbezogenen Daten, längstens 
jedoch innerhalb eines Monats,

b)	 falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-
nikation mit der betroffenen Person verwendet 
werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ers-
ten Mitteilung an sie, oder,

c)	 falls die Offenlegung an einen anderen Empfän-
ger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der 
ersten Offenlegung.

(3)	 Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbe-
zogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten 
erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor 
dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Infor-
mationen gemäß Absatz 1 zur Verfügung.

(4)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit
a)	 die betroffene Person bereits über die Informatio-

nen verfügt,
b)	 die Erteilung dieser Informationen sich als un-

möglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere 
für die Verarbeitung für im kirchlichen Interes-
se liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für sta-
tistische Zwecke oder soweit die in Absatz 1 ge-
nannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt. In diesen Fällen er-
greift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person, 
einschließlich der Bereitstellung dieser Informati-
onen für die Öffentlichkeit,

c)	 die Erlangung oder Offenlegung durch kirchliche 
Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche 
unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist 
oder

d)	 die personenbezogenen Daten gemäß dem staat-
lichen oder dem kirchlichen Recht dem Berufs-
geheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen 
Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher 
vertraulich behandelt werden müssen.

(5)	 Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn die Erteilung der Information 
a)	 im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 

Abs. 1 lit. a) 
(1)	 die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zu-

ständigkeit des Verantwortlichen liegenden 

Aufgaben gefährden würde oder 
(2)	 die Information dem kirchlichen Wohl 

Nachteile bereiten würde und deswegen das 
Interesse der betroffenen Person an der Infor-
mationserteilung zurücktreten muss,

b)	 im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 
Absatz 1 lit. b) oder c) die Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprü-
che beeinträchtigen würde und nicht das Interesse 
der betroffenen Person an der Informationsertei-
lung überwiegt.

	
(6)	 Unterbleibt eine Information der betroffenen 
Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der 
Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person. 
Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen 
Gründen er von einer Information abgesehen hat.

Abschnitt 2
Rechte der betroffenen Person

§ 17 
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Ver-
antwortlichen eine Auskunft darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Aus-
kunft über diese personenbezogenen Daten und auf 
folgende Informationen:
a)	 die Verarbeitungszwecke;
b)	 die Kategorien personenbezogener Daten, die ver-

arbeitet werden;
c)	 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-
ländern oder bei internationalen Organisationen;

d)	 falls möglich die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer;

e)	 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung durch den Verantwortlichen oder eines Wi-
derspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f)	 das Bestehen eines Beschwerderechts bei der 
Datenschutzaufsicht;

g)	 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden, alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten;

h)	 das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 
24 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen 
Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
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Verarbeitung für die betroffene Person.

(2)	 Werden personenbezogene Daten an oder in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, 
über die geeigneten Garantien gemäß § 40 im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden.

(3)	 Der Verantwortliche stellt eine Kopie der perso-
nenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-
tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, 
die die betroffene Person beantragt, kann der Verant-
wortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage 
der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene 
Person den Antrag elektronisch, so sind die Informa-
tionen in einem gängigen elektronischen Format zur 
Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4)	 Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 
darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 
beeinträchtigen.

(5)	 Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
gegenüber einem kirchlichen Archiv besteht nicht, 
wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Per-
son erschlossen ist oder keine Angaben gemacht wer-
den, die das Auffinden des betreffenden Archivguts 
mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen.

(6)	 Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, wenn
a)	 die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 

oder nach § 16 Absatz 5 nicht zu informieren ist 
oder

b)	 die Daten
(1)	 nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-

grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht 
werden dürfen oder

(2)	 ausschließlich Zwecken der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle dienen 

	 und die Auskunftserteilung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeigne-
te technische und organisatorische Maßnahmen 
ausgeschlossen ist.

(7)	 Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu 
dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunftsertei-
lung ist gegenüber der betroffenen Person zu begrün-
den, soweit nicht durch die Mitteilung der tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung ge-
stützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung ver-
folgte Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der 
Auskunftserteilung an die betroffene Person und zu 
deren Vorbereitung gespeicherte Daten dürfen nur für 
diesen Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die 

Verarbeitung nach Maßgabe des § 20 einzuschränken.

(8)	 Wird der betroffenen Person durch eine kirchli-
che Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine Aus-
kunft erteilt, so ist sie auf Verlangen dem Diözesan-
datenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die 
Bischöfliche Behörde im Einzelfall feststellt, dass da-
durch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt 
würden.

(9)	 Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 
über personenbezogene Daten, die durch eine kirchli-
che Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder au-
tomatisiert verarbeitet noch nicht automatisiert verar-
beitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, 
besteht nur, soweit die betroffene Person Angaben 
macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 
der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Auf-
wand nicht außer Verhältnis zu dem von der betrof-
fenen Person geltend gemachten Informationsinteresse 
steht.

§ 18 
Recht auf Berichtigung

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezoge-
ner Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung 
- zu verlangen.

(2)	 Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im 
kirchlichen Interesse verarbeitet werden. Bestreitet 
die betroffene Person die Richtigkeit der personenbe-
zogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegen-
darstellung einzuräumen. Das zuständige Archiv ist 
verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen 
hinzuzufügen.

§ 19 
Recht auf Löschung

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Ver-
antwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende per-
sonenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbe-
zogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft:
a)	 die personenbezogenen Daten sind für die Zwe-

cke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;

b)	 die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß § 6 Absatz 1 
lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt 
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
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Verarbeitung;
c)	 die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für 
die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person 
legt gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein;

d)	 die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet;

e)	 die Löschung der personenbezogenen Daten ist 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

(2)	 Hat der Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 
zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betrof-
fene Person von ihnen die Löschung aller Links zu die-
sen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten ver-
langt hat.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verar-
beitung erforderlich ist
a)	 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-

ßerung und Information;
b)	 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die 

die Verarbeitung nach kirchlichem oder staatli-
chem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, 
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufga-
be, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde;

c)	 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 11 Ab-
satz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3;

d)	 für im kirchlichem Interesse liegende Archi-
vzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke, 
soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraus-
sichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Ver-
arbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt, oder

e)	 zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
sowie zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten.

(4)	 Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf 
Löschung das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung gemäß § 20. Dies gilt nicht, wenn die personen-
bezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
Als Einschränkung der Verarbeitung gelten auch die 

Sperrung und die Eintragung eines Sperrvermerks.  

§ 20 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Ver-
antwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:
a)	 die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezoge-
nen Daten zu überprüfen;

b)	 die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betrof-
fene Person lehnt die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten;

c)	 der Verantwortliche benötigt die personenbezoge-
nen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch 
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder 
zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten 
oder

d)	 die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung gemäß § 23 eingelegt und es steht 
noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffe-
nen Person überwiegen.

(2)	 Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 einge-
schränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten 
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwil-
ligung der betroffenen Person oder zur Geltendma-
chung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder 
Verteidigung von Rechten oder zum Schutz der Rech-
te einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
oder aus Gründen eines wichtigen kirchlichen Interes-
ses verarbeitet werden.

(3)	 Eine betroffene Person, die eine Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird 
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Ein-
schränkung aufgehoben wird.

(4)	 Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen 
Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte voraus-
sichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen Inter-
esse liegenden Archivzwecke unmöglich machen oder 
ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die 
Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind.

§ 21 
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen 
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personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede Be-
richtigung oder Löschung der personenbezogenen Da-
ten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach §§ 
18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet 
die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die 
betroffene Person dies verlangt.

§ 22 
Recht auf Datenübertragbarkeit

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie einem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem an-
deren Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a)	 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 

6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) oder auf 
einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht 
und

b)	 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfah-
ren erfolgt.

(2)	 Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person 
das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen 
Daten direkt von einem Verantwortlichen einem ande-
ren Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist.

(3)	 Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 
19 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verar-
beitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe er-
forderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde. 

(4)	 Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

(5)	 Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, 
soweit dieses Recht voraussichtlich die Verwirklichung 
der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind.

§ 23 
Widerspruchsrecht

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-
bezogener Daten, die aufgrund von § 6 Absatz 1 lit. f) 
oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch 

für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezoge-
nen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingen-
de schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
oder der Ausübung oder Verteidigung von Rechten. 
Das Recht auf Widerspruch gegenüber einer Stelle im 
Sinne des § 3 Absatz 1 lit a) besteht nicht, soweit an der 
Verarbeitung ein zwingendes kirchliches Interesse be-
steht, das die Interessen der betroffenen Person über-
wiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet.

(2)	 Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung oder Fundraising zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbe-
zogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-
zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

(3)	 Widerspricht die betroffene Person der Verarbei-
tung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwe-
cke verarbeitet.

(4)	 Die betroffene Person muss spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich 
auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hinge-
wiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständli-
chen und von anderen Informationen getrennten Form 
zu erfolgen.

(5)	 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, 
die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im kirchlichen 
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

§ 24 
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

einschließlich Profiling

(1)	 Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt.

(2)	 Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a)	 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-

trags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist,
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b)	 aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften, de-
nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist 
und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten 
sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person enthalten oder

c)	 mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt.

(3)	 In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fällen 
trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, 
um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten 
Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu 
mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 
der Entscheidung gehört.

(4)	 Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten be-
ruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder g) gilt und 
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person getroffen wurden.

§ 25 
Unabdingbare Rechte der betroffenen Person

(1)	 Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch können 
nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder be-
schränkt werden.

(2)	 Sind die Daten der betroffenen Person automati-
siert in einer Weise gespeichert, dass mehrere Verant-
wortliche speicherungsberechtigt sind, und ist die be-
troffene Person nicht in der Lage, festzustellen, welcher 
Verantwortliche die Daten gespeichert hat, so kann sie 
sich an jeden dieser Verantwortlichen wenden. Dieser 
Verantwortliche ist verpflichtet, das Vorbringen der 
betroffenen Person an den Verantwortlichen, der die 
Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Die betroffene 
Person ist über die Weiterleitung und den Verantwort-
lichen, an den weitergeleitet wurde, zu unterrichten.

Kapitel 4
Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Abschnitt 1
Technik und Organisation; 

Auftragsverarbeitung 

§ 26
Technische und organisatorische Maßnahmen

(1)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbei-
ter haben unter Berücksichtigung unter anderem des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten, der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zu tref-
fen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen zu 
können. Diese Maßnahmen schließen unter anderem 
ein:
a)	 die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und 

die Verschlüsselung personenbezogener Daten;
b)	 die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Ver-

fügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
auf Dauer sicherzustellen;

c)	 die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personen-
bezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei 
einem physischen oder technischen Zwischenfall 
rasch wiederherzustellen;

d)	 ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, 
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Verarbeitung.

(2)	 Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzni-
veaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichti-
gen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbe-
sondere durch – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig 
– Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Of-
fenlegung von oder unbefugten Zugang zu personen-
bezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 
andere Weise verarbeitet wurden.

(3)	 Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck steht.

(4)	 Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zertifi-
zierten Verfahrens kann als Faktor herangezogen wer-
den, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortli-
chen gemäß Absatz 1 nachzuweisen.

(5)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
unternehmen Schritte um sicherzustellen, dass ihnen 
unterstellte Personen, die Zugang zu personenbezoge-
nen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Ver-
antwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach 
kirchlichem oder staatlichem Recht zur Verarbeitung 
verpflichtet.

§ 27 
Technikgestaltung und Voreinstellungen

(1)	 Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 
der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung so-
wie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen 
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Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt 
der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch 
zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, die geeignet 
sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen 
und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung 
aufzunehmen, um den Anforderungen dieses Gesetzes 
zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen 
zu schützen.

(2)	 Der Verantwortliche trifft technische und organi-
satorische Maßnahmen, die geeignet sind, durch Vor-
einstellung grundsätzlich nur personenbezogene Da-
ten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten 
Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten. 
Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen 
personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verar-
beitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 
Solche Maßnahmen müssen insbesondere geeignet 
sein, dass personenbezogene Daten durch Voreinstel-
lungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbe-
stimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich 
gemacht werden.

(3)	 Ein nach dem EU-Recht genehmigtes Zertifizie-
rungsverfahren kann als Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Anforderungen nachzuweisen.

§ 28 
Gemeinsam Verantwortliche

(1)	 Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die 
Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so 
sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in ei-
ner Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von 
ihnen welche Verpflichtungen gemäß diesem Gesetz 
erfüllt, insbesondere wer den Informationspflichten 
gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt.

(2)	 Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 enthält die je-
weiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen 
der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der be-
troffenen Person. Über den wesentlichen die Verarbei-
tung personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der 
Vereinbarung wird die betroffene Person informiert.

(3)	 Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung ge-
mäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte 
im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem 
einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.

§ 29
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

(1)	 Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Ver-
antwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsver-
arbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass 

geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung 
im Einklang mit den Anforderungen dieses Gesetzes 
erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Per-
son gewährleistet.

(2)	 Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren 
Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder 
allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwort-
lichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftli-
chen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter 
den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte 
Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die 
Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der 
Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derarti-
ge Änderungen Einspruch zu erheben.

(3)	 Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter 
erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines an-
deren Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, 
dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht 
ihrer Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverar-
beiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in 
dem
a)	 Gegenstand der Verarbeitung
b)	 Dauer der Verarbeitung, 
c)	 Art und Zweck der Verarbeitung, 
d)	 die Art der personenbezogenen Daten, 
e)	 die Kategorien betroffener Personen und 
f)	 die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen
festgelegt sind.

(4)	 Dieser Vertrag bzw. dieses andere Recht-
sinstrument sieht insbesondere vor, dass der 
Auftragsverarbeiter
a)	 die personenbezogenen Daten nur auf doku-

mentierte Weisung des Verantwortlichen – auch 
in Bezug auf die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an ein Drittland oder eine internatio-
nale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht 
durch das kirchliche Recht, das Recht der Europä-
ischen Union oder das Recht ihrer Mitgliedstaa-
ten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hier-
zu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der 
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese 
rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung 
mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mit-
teilung nicht wegen eines wichtigen kirchlichen 
Interesses verbietet;

b)	 gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten befugten Personen 
zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer 
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen;

c)	 alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen 
ergreift;

d)	 die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingun-
gen für die Inanspruchnahme der Dienste eines 
weiteren Auftragsverarbeiters einhält;
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e)	 angesichts der Art der Verarbeitung den Verant-
wortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen da-
bei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung 
von Anträgen auf Wahrnehmung der in den §§ 15 
bis 25 genannten Rechte der betroffenen Person 
nachzukommen;

f)	 unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung 
und der ihm zur Verfügung stehenden Informa-
tionen den Verantwortlichen bei der Einhaltung 
der in den §§ 26, 33 bis 35 genannten Pflichten 
unterstützt;

g)	 nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen alle personenbezogenen Daten 
nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht 
oder zurückgibt, sofern nicht nach dem kirch-
lichen Recht oder dem Recht der Europäischen 
Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten eine 
Verpflichtung zur Speicherung der personenbezo-
genen Daten besteht;

h)	 dem Verantwortlichen alle erforderlichen Infor-
mationen zum Nachweis der Einhaltung der in 
diesem Paragraphen niedergelegten Pflichten 
zur Verfügung stellt und Überprüfungen – ein-
schließlich Inspektionen –, die vom Verantwortli-
chen oder einem anderen von diesem beauftrag-
ten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und 
dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter informiert 
den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der 
Auffassung ist, dass eine Weisung gegen dieses 
Gesetz oder gegen andere kirchliche Datenschutz-
bestimmungen oder Datenschutzbestimmungen 
der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaa-
ten verstößt.

(5)	 Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines 
weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um be-
stimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Ver-
antwortlichen auszuführen, so werden diesem weite-
ren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder 
eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchli-
chen Recht oder dem Recht der Union oder dem Recht 
des betreffenden Mitgliedstaats der Europäischen 
Union dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in 
dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen 
dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 
gemäß den Absätzen 3 und 4 festgelegt sind, wobei 
insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten 
werden müssen, dass die geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt wer-
den, dass die Verarbeitung entsprechend den Anfor-
derungen dieses Gesetzes erfolgt. Kommt der weitere 
Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht 
nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
jenes anderen Auftragsverarbeiters.

(6)	 Die Einhaltung nach europäischem Recht ge-
nehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten 

Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsver-
arbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um 
hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 5 
nachzuweisen.

(7)	 Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwi-
schen dem Verantwortlichen und dem Auftragsver-
arbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsin-
strument im Sinne der Absätze 3, 4 und 5 ganz oder 
teilweise auf den in den Absatz 8 genannten Standard-
vertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil 
einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverar-
beiter erteilten Zertifizierung sind.

(8)	 Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertrags-
klauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 bis 5 ge-
nannten Fragen festlegen.

(9)	 Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im 
Sinne der Absätze 3 bis 5 ist schriftlich abzufassen, was 
auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. 
Maßgebend sind die Formvorschriften der §§ 126 ff. 
BGB.

(10)	 Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen 
dieses Gesetz die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als 
Verantwortlicher.

(11)	 Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur in-
nerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeiten. 
Abweichend von Satz 1 ist die Verarbeitung in Dritt-
staaten zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss 
der Europäischen Kommission gemäß § 40 Absatz 1 
vorliegt oder wenn die Datenschutzaufsicht selbst oder 
eine andere Datenschutzaufsicht festgestellt hat, dass 
dort ein angemessenes Datenschutzniveau besteht.

(12)	 Die Absätze 1 bis 11 gelten entsprechend, wenn 
die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 
oder von Datenverarbeitungsanlagen durch ande-
re Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei 
ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausge-
schlossen werden kann.

§ 30 
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortli-
chen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, 
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dür-
fen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Ver-
antwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach 
kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen Union 
oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten zur Verarbeitung 
verpflichtet sind.
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Abschnitt 2
Pflichten des Verantwortlichen

§ 31 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1)	 Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit un-
terliegen. Dieses Verzeichnis hat die folgenden Anga-
ben zu enthalten:
a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam 
mit ihm Verantwortlichen sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher zu 
benennen ist;

b)	 die Zwecke der Verarbeitung;
c)	 eine Beschreibung der Kategorien betroffener Per-

sonen und der Kategorien personenbezogener 
Daten;

d)	 gegebenenfalls die Verwendung von Profiling;
e)	 die Kategorien von Empfängern, gegenüber de-

nen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, ein-
schließlich Empfänger in Drittländern oder inter-
nationalen Organisationen;

f)	 gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation, einschließlich der Angabe 
des betreffenden Drittlands oder der betreffenden 
internationalen Organisation und der dort getrof-
fenen geeigneten Garantien;

g)	 wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die 
Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

h)	 wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 26 dieses Gesetzes.

(2)	 Jeder Auftragsverarbeiter ist vertraglich zu ver-
pflichten, ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im 
Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätig-
keiten der Verarbeitung zu führen, das folgende Anga-
ben zu enthalten hat:
a)	 den Namen und die Kontaktdaten des Auftrags-

verarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und je-
des Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auf-
tragsverarbeiter tätig ist, sowie eines betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher zu 
benennen ist;

b)	 die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auf-
trag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;

c)	 gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation, einschließlich der Angabe 
des betreffenden Drittlands oder der betreffenden 
internationalen Organisation und der dort getrof-
fenen geeigneten Garantien;

d)	 wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 26 dieses Gesetzes.

(3)	 Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis 
ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

(4)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das in den 
Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis zur Verfügung.

(5)	 Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten 
gelten für Unternehmen oder Einrichtungen, die 250 
oder mehr Beschäftigte haben. Sie gilt darüber hinaus 
für Unternehmen oder Einrichtungen mit weniger als 
250 Beschäftigten, wenn durch die Verarbeitung die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ge-
fährdet werden, die Verarbeitung nicht nur gelegent-
lich erfolgt oder die Verarbeitung besondere Daten-
kategorien gemäß § 11 bzw. personenbezogene Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im 
Sinne des § 12 beinhaltet.

§ 32
Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ar-
beiten auf Anfrage der Datenschutzaufsicht mit dieser 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

§ 33 
Meldung an die Datenschutzaufsicht

(1)	 Der Verantwortliche meldet der Datenschutzauf-
sicht unverzüglich die Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten, wenn diese Verletzung eine 
Gefahr für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen darstellt. Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 
Stunden, nachdem die Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten bekannt wurde, so ist ihr eine 
Begründung für die Verzögerung beizufügen.

(2)	 Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, 
meldet er diese unverzüglich dem Verantwortlichen.

(3)	 Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesonde-
re folgende Informationen:
a)	 eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, soweit mög-
lich mit Angabe der Kategorien und der unge-
fähren Zahl der betroffenen Personen, der betrof-
fenen Kategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen personenbezogenen Datensätze;

b)	 den Namen und die Kontaktdaten des betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten oder einer sonsti-
gen Anlaufstelle für weitere Informationen;

c)	 eine Beschreibung der möglichen Folgen der Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten;

d)	 eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen 
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ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Behebung der Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten und gegebenenfalls Maß-
nahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nach-
teiligen Auswirkungen.

(4)	 Wenn und soweit die Informationen nach Ab-
satz  3 nicht zeitgleich bereitgestellt werden können, 
stellt der Verantwortliche diese Informationen ohne 
unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur 
Verfügung.

(5)	 Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich 
aller damit im Zusammenhang stehenden Tatsachen, 
deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. Diese Dokumentation muss der Datenschut-
zaufsicht die Überprüfung der Einhaltung der Bestim-
mungen der Absätze 1 bis 4 ermöglichen.

§ 34 
Benachrichtigung der betroffenen Person

(1)	 Hat die Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die per-
sönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die 
betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.

(2)	 Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der 
betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher 
Sprache die Art der Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und enthält zumindest die in § 33 
Absatz 3 lit. b), c) und d) genannten Informationen und 
Maßnahmen.

(3)	 Die Benachrichtigung der betroffenen Person ge-
mäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der fol-
genden Bedingungen erfüllt ist:
a)	 Der Verantwortliche hat geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen getroffen und auf 
die von der Verletzung betroffenen personenbe-
zogenen Daten angewandt, insbesondere solche, 
durch die die personenbezogenen Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zugang zu den perso-
nenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich 
gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung;

b)	 der Verantwortliche hat durch nachträglich ge-
troffene Maßnahmen sichergestellt, dass die Rech-
te und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 
Absatz 1 nicht mehr gefährdet sind;

c)	 die Benachrichtigung erfordert einen unverhält-
nismäßigen Aufwand. In diesem Fall hat ersatz-
weise eine öffentliche Bekanntmachung oder eine 
ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die 
betroffenen Personen vergleichbar wirksam infor-
miert werden.

(4)	 Wenn der Verantwortliche die betroffene Person 

nicht bereits über die Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Da-
tenschutzaufsicht unter Berücksichtigung der Wahr-
scheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko 
führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies nach-
zuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, 
dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind.

§ 35 
Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige 

Konsultation

(1)	 Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere 
bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, 
so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge 
für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für 
die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungs-
vorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige 
Abschätzung vorgenommen werden.

(2)	 Der Verantwortliche holt bei der Durchführung 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein, sofern ein 
solcher benannt wurde. 

(3)	 Ist der Verantwortliche nach Anhörung des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten der Ansicht, dass 
ohne Hinzuziehung der Datenschutzaufsicht eine Da-
tenschutz-Folgenabschätzung nicht möglich ist, kann 
er der Datenschutzaufsicht den Sachverhalt zur Stel-
lungnahme vorlegen. 

(4)	 Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Ab-
satz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
a)	 systematische und umfassende Bewertung per-

sönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich 
auf automatisierte Verarbeitung einschließlich 
Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage 
für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung ge-
genüber natürlichen Personen entfalten oder die-
se in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;

b)	 umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategori-
en von personenbezogenen Daten oder von per-
sonenbezogenen Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten gemäß § 12 oder

c)	 systematische umfangreiche Überwachung öf-
fentlich zugänglicher Bereiche.

(5)	 Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge erstellen und veröffentlichen, für 
die eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Ab-
satz 1 durchzuführen ist. Sie kann ferner eine Liste 
der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und 
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veröffentlichen, für die keine Datenschutz-Folgenab-
schätzung erforderlich ist. 

(6)	 Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich an 
den Listen der Aufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder orientieren. Gegebenenfalls ist der Austausch 
mit staatlichen Aufsichtsbehörden zu suchen. 

(7)	 Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst 
insbesondere:
a)	 eine systematische Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Ver-
arbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von 
dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten 
Interessen;

b)	 eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Be-
zug auf den Zweck;

c)	 eine Bewertung der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Ab-
satz 1 und

d)	 die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhil-
femaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicher-
heitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt 
und der Nachweis dafür erbracht wird, dass die-
ses Gesetz eingehalten wird.

(8)	 Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stel-
lungnahme der betroffenen Person zu der beabsichtig-
ten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerbli-
cher oder kirchlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein.

(9)	 Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage 
im kirchlichen Recht, dem der Verantwortliche unter-
liegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den 
konkreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten 
Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen 
der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammen-
hang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Da-
tenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Ab-
sätze 1 bis 5 nicht. 

(10)	 Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine 
Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verar-
beitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsicht-
lich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbunde-
nen Risikos Änderungen eingetreten sind.

(11)	 Der Verantwortliche konsultiert vor der Verar-
beitung die Datenschutzaufsicht, wenn aus der Da-
tenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die 
Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat, sofern der 
Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung 
des Risikos trifft.

Abschnitt 3
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

§ 36 
Benennung von betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten

(1)	 Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 
1 lit. a) benennen schriftlich einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten. 

(2)	 Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) 
und c) benennen schriftlich einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten, wenn
a)	 sich bei ihnen in der Regel mindestens zehn Per-

sonen ständig mit der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten beschäftigen,

b)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 
Verarbeitungsvorgängen besteht, welche auf-
grund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 
eine umfangreiche regelmäßige und systemati-
sche Überwachung von betroffenen Personen er-
forderlich machen, oder 

c)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Ver-
arbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten oder von personenbezogenen Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß § 12 besteht.

(3)	 Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 
Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer Organi-
sationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer be-
trieblicher Datenschutzbeauftragter benannt werden.

(4)	 Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbei-
ter veröffentlicht die Kontaktdaten des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten. Die Benennung von betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 ist der 
Datenschutzaufsicht anzuzeigen.

(5)	 Der betriebliche Datenschutzbeauftragte kann Be-
schäftigter des Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage 
eines Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Ver-
einbarung erfüllen. Ist der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte Beschäftigter des Verantwortlichen, finden § 
42 Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz und § 42 Absatz 1 Satz 2 
entsprechende Anwendung.

(6)	 Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf 
nur benannt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt. 

(7)	 Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten soll 
derjenige nicht benannt werden, der mit der Leitung 
der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem die 
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Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. Andere Aufga-
ben und Pflichten des Benannten dürfen im Übrigen 
nicht so umfangreich sein, dass der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte seinen Aufgaben nach diesem Ge-
setz nicht umgehend nachkommen kann.

(8)	 Soweit keine Verpflichtung für die Benennung 
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten besteht, 
hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise 
sicherzustellen.

§ 37 
Rechtsstellung des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten

(1)	 Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem 
Leiter der kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstel-
len. Er ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf dem 
Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf we-
gen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt 
werden.

(2)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen sicher, dass der betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammenhängen-
den Fragen eingebunden wird. Sie unterstützen den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung 
dieser Aufgaben erforderlichen Mittel und den Zugang 
zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvor-
gängen zur Verfügung stellen. Zur Erhaltung der zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde 
haben der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten die 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und 
deren Kosten zu übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 
gelten entsprechend. 

(3)	 Betroffene Personen können sich jederzeit und 
unmittelbar an den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten wenden.

(4)	 Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter be-
nannt worden, so ist die Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, welche den Verantwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. 
Nach der Abberufung als betrieblicher Datenschutz-
beauftragter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres 
nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass der Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.

(5)	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 
stellen sicher, dass die Wahrnehmung anderer Auf-
gaben und Pflichten durch den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nicht zu einem Interessenkonflikt 
führt.

§ 38 
Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die 
Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften 
über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann er 
sich in Zweifelsfällen an die Datenschutzaufsicht gem. 
§§ 42 ff. wenden. Er hat insbesondere
a)	 die ordnungsgemäße Anwendung der Datenver-

arbeitungsprogramme, mit deren Hilfe perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu 
überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorha-
ben der automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,

b)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter zu unterrichten und zu beraten,

c)	 die bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnah-
men mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz und 
mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des 
Datenschutzes vertraut zu machen,

d)	 auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters diesen bei der Durchführung 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten 
und bei der Überprüfung, ob die Verarbeitung ge-
mäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, 
zu unterstützen und

e)	 mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.

Kapitel 5

Übermittlung personenbezogener Daten an und in 
Drittländer oder an internationale Organisationen

§ 39
Allgemeine Grundsätze

Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die be-
reits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung 
an ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn 
der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die 
in diesem Gesetz niedergelegten Bedingungen einhal-
ten. Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten durch das betreffende Dritt-
land oder die betreffende internationale Organisation.

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines 

Angemessenheitsbeschlusses oder bei geeigneten 
Garantien
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(1)	 Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
oder in ein Drittland oder an eine internationale Or-
ganisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission vorliegt und 
dieser Beschluss wichtigen kirchlichen Interessen nicht 
entgegensteht. 

(2)	 Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Absatz 
1 nicht vor, ist eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an oder in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation auch dann zulässig, wenn
a)	 in einem rechtsverbindlichen Instrument geeigne-

te Garantien für den Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen sind oder

b)	 der Verantwortliche oder der Auftragsverarbei-
ter nach Beurteilung aller Umstände, die bei der 
Übermittlung eine Rolle spielen, davon ausgehen 
kann, dass geeignete Garantien zum Schutz per-
sonenbezogener Daten bestehen.

	 Der Verantwortliche und der Auftragsverarbei-
ter haben die Übermittlung nach lit. a) und b) zu 
dokumentieren und die kirchliche Datenschut-
zaufsicht über Übermittlungen nach lit. b) zu 
unterrichten.

§ 41 
Ausnahmen

Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 
Absatz 1 noch geeignete Garantien nach § 40 Absatz 
2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an oder in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation nur unter einer der folgenden Bedin-
gungen zulässig:

(1)	 die betroffene Person hat in die Übermittlung 
	 eingewilligt;
(2)	 die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Ver-

trages zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbei-
ter oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 
erforderlich;

(3)	 die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Er-
füllung eines im Interesse der betroffenen Per-
son von dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person geschlossenen Vertrages 
verantwortlich;

(4)	 die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen 
des öffentlichen oder kirchlichen Interesses 
notwendig;

(5)	 die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich;

(6)	 die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichti-
ger Interessen der betroffenen Person oder ande-
rer Personen erforderlich, sofern die betroffene 

Person aus physischen oder rechtlichen Gründen 
außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben.

Kapitel 6
Datenschutzaufsicht

§ 42 
Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten  

als Leiter der Datenschutzaufsicht

(1)	 Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich sei-
ner Diözese einen Diözesandatenschutzbeauftragten 
als Leiter der Datenschutzaufsicht; die Bestellung er-
folgt für die Dauer von mindestens vier, höchstens acht 
Jahren und gilt bis zur Aufnahme der Amtsgeschäfte 
durch den Nachfolger. Die mehrmalige erneute Bestel-
lung ist zulässig. Die Bestellung für mehrere Diözesen 
und/oder Ordensgemeinschaften ist zulässig.

(2)	 Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur 
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 
Er soll die Befähigung zum Richteramt gemäß dem 
Deutschen Richtergesetz haben und muss der Katho-
lischen Kirche angehören. Der Diözesandatenschutz-
beauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des 
für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu 
verpflichten. 

(3)	 Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit wi-
derrufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches 
Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter auf Le-
benszeit dessen Entlassung aus dem Dienst rechtferti-
gen, oder Gründe vorliegen, die nach der Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse in der jeweils geltenden Fassung 
eine Kündigung rechtfertigen. Auf Antrag des Diöze-
sandatenschutzbeauftragten nimmt der Diözesanbi-
schof die Bestellung zurück.

§ 43 
Rechtsstellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Aus-
übung seiner Tätigkeit an Weisungen nicht gebunden 
und nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kir-
chen verbindlichen staatlichen Recht unterworfen. Die 
Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in organisatori-
scher und sachlicher Unabhängigkeit. Die Dienstauf-
sicht ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhängigkeit 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein 
Amt hauptamtlich aus. Er sieht von allen mit den Auf-
gaben seines Amtes nicht zu vereinbarenden Hand-
lungen ab und übt während seiner Amtszeit keine 
andere mit seinem Amt nicht zu vereinbarende ent-
geltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. Dem steht 



— 43 —

Kirchliches Amtsblatt Mainz 2018 Nr. 3

eine Bestellung als Diözesandatenschutzbeauftragter 
für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaf-
ten nicht entgegen.

(3)	 Das der Bestellung zum Diözesandatenschutzbe-
auftragten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann 
während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen 
des § 42 Absatz 3 beendet werden. Dieser Kündigungs-
schutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach der 
Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein 
kirchliches Beschäftigungsverhältnis fortgeführt wird 
oder sich anschließt.

(4)	 Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die 
für die Erfüllung seiner Aufgaben angemessene Per-
sonal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt, 
damit er seine Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen 
kann. Er verfügt über einen eigenen jährlichen Haus-
halt, der gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht 
wird. Er unterliegt der Rechnungsprüfung durch die 
dafür von der Diözese bestimmte Stelle, soweit hier-
durch seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(5)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das 
notwendige Personal aus, das von einer kirchlichen 
Stelle, ggf. der Datenschutzaufsicht selbst, angestellt 
wird. Die von ihm ausgewählten und von der kirch-
lichen Stelle angestellten Mitarbeiter unterstehen der 
Dienst- und Fachaufsicht des Diözesandatenschutzbe-
auftragten und können nur mit seinem Einverständ-
nis von der kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt oder 
abgeordnet werden. Die Mitarbeiter sehen von allen 
mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu vereinbaren-
den Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit 
keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden 
entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten aus. 

(6)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann Auf-
gaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft 
auf andere kirchliche Stellen übertragen oder sich de-
ren Hilfe bedienen. Diesen dürfen personenbezogene 
Daten der Mitarbeiter übermittelt werden, soweit de-
ren Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufga-
ben erforderlich ist.

(7)	 Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehör-
de im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. Der Diö-
zesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung 
über Aussagegenehmigungen für sich und seinen Be-
reich in eigener Verantwortung. Die Datenschutzauf-
sicht ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 
Verwaltungsgerichtsordnung.

(8)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus 
dem Kreis seiner Mitarbeiter einen Vertreter, der im 
Fall seiner Verhinderung die unaufschiebbaren Ent-
scheidungen trifft. 

(9)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte, sein Vertre-
ter und seine Mitarbeiter sind auch nach Beendigung 
ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Ei-
genschaft bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen.

(10)	 Der Diözesandatenschutzbeauftragte, sein Ver-
treter und seine Mitarbeiter dürfen, wenn ihr Auftrag 
beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne Geneh-
migung des amtierenden Diözesandatenschutzbeauf-
tragten weder vor Gericht noch außergerichtlich Aus-
sagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung, 
als Zeuge auszusagen, wird in der Regel erteilt. Unbe-
rührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Strafta-
ten anzuzeigen.

§ 44 
Aufgaben der Datenschutzaufsicht

(1)	 Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz. 

(2)	 Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen 
sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit
a)	 den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge 

zu leisten, 
b)	 die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu unterstützen. Ihr ist dabei insbeson-
dere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in 
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten stehen, namentlich in die ge-
speicherten Daten und in die Datenverarbeitungs-
programme, und während der Dienstzeit zum 
Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträu-
men, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren.

c)	 Untersuchungen in Form von Datenschut-
züberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht 
zuzulassen.

(3)	 Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht im 
Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs insbesondere 
folgende Aufgaben:
a)	 Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber auf-
klären. Besondere Beachtung finden dabei spezifi-
sche Maßnahmen für Minderjährige;

b)	 kirchliche Einrichtungen und Gremien über le-
gislative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen in Bezug auf die Verarbeitung beraten;

c)	 die Verantwortlichen und die Auftragsverarbei-
ter für die ihnen aus diesem Gesetz entstehenden 
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Pflichten sensibilisieren;
d)	 auf Anfrage jeder betroffenen Person Informati-

onen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 
dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und ge-
gebenenfalls zu diesem Zweck mit den ande-
ren Datenschutzaufsichten sowie staatlichen 
und sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden 
zusammenarbeiten;

e)	 sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 
oder Beschwerden einer Stelle oder einer Orga-
nisation befassen, den Gegenstand der Beschwer-
de in angemessenem Umfang untersuchen und 
den Beschwerdeführer innerhalb einer angemes-
senen Frist über den Fortgang und das Ergebnis 
der Untersuchung unterrichten; zur Erleichterung 
der Einlegung von Beschwerden hält die Daten-
schutzaufsicht Musterformulare in digitaler und 
Papierform bereit. 

f)	 mit anderen Datenschutzaufsichten zusammen-
arbeiten, auch durch Informationsaustausch, und 
ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche An-
wendung und Durchsetzung dieses Gesetzes zu 
gewährleisten;

g)	 Untersuchungen über die Anwendung dieses Ge-
setzes durchführen, auch auf der Grundlage von 
Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht 
oder einer anderen Behörde;

h)	 maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit 
sie sich auf den Schutz personenbezogener Da-
ten auswirken, insbesondere die Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
und der Geschäftspraktiken;

i)	 gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten 
erstellen und führen, für die gemäß § 35 entwe-
der keine oder für die eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchzuführen ist;

j)	 Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Ver-
arbeitungsvorgänge leisten;

k)	 interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses 
Gesetz und die im Zusammenhang mit diesen 
Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und

l)	 jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

(4)	 Die Datenschutzaufsicht kann Empfehlungen zur 
Verbesserung des Datenschutzes geben. Sie kann im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster für Standardver-
tragsklauseln zur Verfügung stellen.

(5)	 Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die 
betroffene Person unentgeltlich. Bei offensichtlich un-
begründeten Anträgen kann jedoch die Datenschut-
zaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf einen neuerlichen 
Antrag der betroffenen Person hin davon abhängig 
machen, dass eine angemessene Gebühr für den Ver-
waltungsaufwand entrichtet wird.

(6)	 Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen 
Tätigkeitsbericht, der dem Bischof vorgelegt und der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der Tätig-
keitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentli-
chen Entwicklungen des Datenschutzes im nichtkirch-
lichen Bereich enthalten.

§ 45 
Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- und 

mehrdiözesanen Rechtsträgern

(1)	 Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirch-
lichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 um einen über- 
oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so 
gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der 
Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese 
zuständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stel-
le seinen Sitz hat. Bei Abgrenzungsfragen gegenüber 
dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine 
Abstimmung zwischen dem Diözesandatenschutzbe-
auftragten und dem Ordensdatenschutzbeauftragten. 

(2)	 Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche 
Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 über eine oder 
mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in 
einer anderen Diözese als der Diözese ihren Sitz haben, 
in der der Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das Ge-
setz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese, in 
der der Rechtsträger seinen Sitz hat.

§ 46 
Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten

Um zu einer möglichst einheitlichen Anwendung der 
Datenschutzbestimmungen beizutragen, wirkt die Da-
tenschutzaufsicht auf eine Zusammenarbeit mit den 
anderen Datenschutzaufsichten sowie den staatlichen 
und den sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden hin.

§ 47 
Beanstandungen durch die Datenschutzaufsicht

(1)	 Stellt die Datenschutzaufsicht Verstöße gegen 
Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen andere Da-
tenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so macht 
sie diese aktenkundig und beanstandet sie durch Be-
scheid unter Setzung einer angemessenen Frist zur Be-
hebung gegenüber dem Verantwortlichen.

(2)	 Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung ge-
troffen, dass eine Datenschutzverletzung objektiv vor-
liegt, kann der betroffenen Person im Verfahren vor 
den staatlichen Zivilgerichten über den Schadenser-
satz das Fehlen einer solchen nicht entgegengehalten 
werden.

(3)	 Wird die Beanstandung nicht fristgerecht be-
hoben, so verständigt die Datenschutzaufsicht die 
für die kirchliche Stelle zuständige Aufsicht und 
fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der 
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Datenschutzaufsicht auf. Diese Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandungen der Datenschutzauf-
sicht getroffen worden sind.

(4)	 Die Datenschutzaufsicht kann von einer Bean-
standung absehen oder auf eine Stellungnahme der 
die Aufsicht führenden Stelle verzichten, wenn es sich 
um unerhebliche Mängel handelt, deren Behebung 
mittlerweile erfolgt ist. Die Datenschutzaufsicht kann 
außerdem auf eine Stellungnahme der die Aufsicht 
führenden Stelle verzichten, wenn eine sofortige Ent-
scheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchli-
chen Interesse notwendig erscheint. 

(5)	 Der Bescheid gemäß Absatz 1 kann Anordnungen 
enthalten, um einen rechtmäßigen Zustand wiederher-
zustellen oder Gefahren für personenbezogene Daten 
abzuwehren. Insbesondere ist die Datenschutzaufsicht 
befugt anzuordnen:
a)	 Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise und 

innerhalb einer von der Datenschutzaufsicht zu 
bestimmenden Frist mit diesem Gesetz in Ein-
klang zu bringen,

b)	 die von einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten betroffene Person entsprechend 
zu benachrichtigen,

c)	 eine vorübergehende oder endgültige Beschrän-
kung sowie ein Verbot der Verarbeitung,

d)	 personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu 
löschen oder deren Verarbeitung zu beschränken 
und die Empfänger dieser Daten entsprechend zu 
benachrichtigen,

e)	 die Aussetzung der Übermittlung von Daten an 
einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation,

f)	 den Anträgen der betroffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden 
Rechte zu entsprechen.

	 Der Verantwortliche hat diese Anordnungen bin-
nen der genannten Frist – falls eine solche nicht 
bezeichnet ist, unverzüglich – umzusetzen.

(6)	 Die Datenschutzaufsicht ist befugt, zusätzlich zu 
oder anstelle von den in Absatz 5 genannten Maßnah-
men eine Geldbuße zu verhängen. Näheres regelt § 51.

(7)	 Mit der Beanstandung kann die Datenschutzauf-
sicht Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur 
sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden.

(8)	 Bevor eine Beanstandung, insbesondere in Ver-
bindung mit der Anordnung von Maßnahmen nach 
Absätzen 5 oder 6 erfolgt, ist dem Verantwortlichen 
innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu ge-
ben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tat-
sachen zu äußern. Von der Anhörung kann abgesehen 
werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls 

nicht geboten, insbesondere wenn eine sofortige Ent-
scheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchli-
chen Interesse notwendig erscheint.

Kapitel 7
Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und 

Sanktionen

§ 48 
Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht

(1)	 Jede betroffene Person hat unbeschadet eines an-
derweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde 
bei der Datenschutzaufsicht, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen Vorschriften dieses Geset-
zes oder gegen andere Datenschutzvorschriften ver-
stößt. Die Einhaltung des Dienstwegs ist dabei nicht 
erforderlich.

(2)	 Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Daten-
schutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert den Verant-
wortlichen, den Empfänger und/oder den Dritten zur 
Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens 
den Tatbestand einer Datenschutzverletzung erfüllt.

(3)	 Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt 
werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 an die Da-
tenschutzaufsicht gewendet hat. 

(4)	 Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse 
der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines 
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach § 49.

§ 49 
Gerichtlicher Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung 

der Datenschutzaufsicht oder gegen den 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter

(1)	 Jede natürliche oder juristische Person hat un-
beschadet des Rechts auf Beschwerde bei der Daten-
schutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden Bescheid 
der Datenschutzaufsicht. Dies gilt auch dann, wenn 
sich die Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwer-
de nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht 
innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das 
Ergebnis der erhobenen Beschwerde gemäß § 48 in 
Kenntnis gesetzt hat.

(2)	 Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 
Rechts auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 
(§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf, 
wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieses 
Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im 
Einklang mit diesem Gesetz stehenden Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.
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(3)	 Für gerichtliche Rechtsbehelfe gegen eine Ent-
scheidung der Datenschutzaufsicht oder einen Ver-
antwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter ist das 
kirchliche Gericht in Datenschutzangelegenheiten 
zuständig.

§ 50 
Haftung und Schadenersatz

(1)	 Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen 
dieses Gesetz ein materieller oder immaterieller Scha-
den entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz 
gegen die kirchliche Stelle als Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter. 

(2)	 Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine 
Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, wenn er 
seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten 
Pflichten aus diesem Gesetz nicht nachgekommen ist 
oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten 
Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen oder gegen diese Anweisungen gehandelt 
hat.

(3)	 Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter 
ist von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn er 
nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Um-
stand, durch den der Schaden eingetreten ist, verant-
wortlich ist.

(4)	 Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensscha-
den ist, kann die betroffene Person eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen.

(5)	 Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht ermitteln, welche von 
mehreren beteiligten kirchlichen Stellen als Verant-
wortlicher oder Auftragsverarbeiter den Schaden ver-
ursacht hat, so haftet jede als Verantwortlicher für den 
gesamten Schaden.

(6)	 Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(7)	 Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschul-
den der betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

(8)	 Auf die Verjährung finden die für unerlaubte 
Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 51 
Geldbußen

(1)	 Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftrags-
verarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig gegen Bestim-
mungen dieses Gesetzes, so kann die Datenschutzauf-
sicht eine Geldbuße verhängen. 

(2)	 Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die Ver-
hängung von Geldbußen gemäß diesem Paragraphen 
für Verstöße gegen dieses Gesetz in jedem Einzelfall 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.

(3)	 Geldbußen werden je nach den Umständen des 
Einzelfalls verhängt. Bei der Entscheidung über die 
Verhängung einer Geldbuße und über deren Be-
trag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend 
berücksichtigt:
a)	 Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Be-

rücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der 
Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Perso-
nen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 
Schadens;

b)	 Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;
c)	 jegliche von dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur 
Minderung des den betroffenen Personen entstan-
denen Schadens;

d)	 Grad der Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichti-
gung der von ihnen gemäß § 26 getroffenen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen;

e)	 etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters;

f)	 Umfang der Zusammenarbeit mit der Daten-
schutzaufsicht, um dem Verstoß abzuhelfen und 
seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu 
mindern;

g)	 Kategorien personenbezogener Daten, die von 
dem Verstoß betroffen sind;

h)	 Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschut-
zaufsicht bekannt wurde, insbesondere ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang der Verant-
wortliche oder der Auftragsverarbeiter den Ver-
stoß mitgeteilt hat;

i)	 Einhaltung der früher gegen den für den betref-
fenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbei-
ter in Bezug auf denselben Gegenstand angeord-
neten Maßnahmen (§ 47 Absatz 5), wenn solche 
Maßnahmen angeordnet wurden;

j)	 jegliche anderen erschwerenden oder mildern-
den Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar 
oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finan-
zielle Vorteile oder vermiedene Verluste.

(4)	 Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftrags-
verarbeiter bei gleichen oder miteinander verbunde-
nen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrläs-
sig gegen mehrere Bestimmungen dieses Gesetzes, so 
übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den 
Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.

(5)	 Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 
Geldbußen von bis zu 500.000 EUR verhängt.

(6)	 Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 
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1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis öffentlich-recht-
lich verfasst sind, werden keine Geldbußen verhängt; 
dies gilt nicht, soweit sie als Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen.

(7)	 Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in 
welchem sie einen objektiven Verstoß gegen dieses 
Gesetz festgestellt hat, einschließlich der von ihr ver-
hängten Höhe der Geldbuße an die nach staatlichem 
Recht zuständige Vollstreckungsbehörde weiter. Un-
beschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die Daten-
schutzaufsicht Inhaber der Bußgeldforderung und 
mithin Vollstreckungsgläubiger. Die nach staatlichem 
Recht zuständige Vollstreckungsbehörde ist an die 
Feststellung der Datenschutzaufsicht hinsichtlich des 
Verstoßes und an die von dieser festgesetzten Höhe 
der Geldbuße gebunden. Sofern das staatliche Recht 
die Zuständigkeit einer solchen Vollstreckungsbehör-
de nicht vorsieht, erfolgt die Vollstreckung auf dem 
Zivilrechtsweg.

Kapitel 8
Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen

§ 52 
Videoüberwachung

(1)	 Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume 
mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüber-
wachung) ist nur zulässig, soweit sie
a)	 zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung 

des Hausrechts oder
b)	 zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 

konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdi-
ge Interessen der betroffenen Person überwiegen.

(2)	 Der Umstand der Beobachtung und der Verant-
wortliche sind durch geeignete Maßnahmen zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

(3)	 Die Speicherung oder Verwendung von nach 
Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum 
Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige In-
teressen der betroffenen Person überwiegen. 

(4)	 Werden durch Videoüberwachung erhobene 
Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist die-
se über eine Verarbeitung gemäß §§ 15 und 16 zu 
benachrichtigen.

(5)	 Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich 
sind oder schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 53 
Datenverarbeitung für Zwecke des 

Beschäftigungsverhältnisses

(1)	 Personenbezogene Daten eines Beschäftigten ein-
schließlich der Daten über die Religionszugehörigkeit, 
die religiöse Überzeugung und die Erfüllung von Lo-
yalitätsobliegenheiten dürfen für Zwecke des Beschäf-
tigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies 
für die Entscheidung über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung 
oder Beendigung erforderlich ist. 

(2)	 Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personen-
bezogene Daten eines Beschäftigten dann verarbeitet 
werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche An-
haltspunkte den Verdacht begründen, dass die betrof-
fene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung er-
forderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Be-
schäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht 
überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick 
auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind oder eine 
Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(3)	 Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden, ohne dass sie auto-
matisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht auto-
matisierten Datei verarbeitet oder für die Verarbeitung 
in einer solchen Datei erhoben werden.

(4)	 Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden 
Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unberührt.

§ 54 
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken

(1)	 Für Zwecke der wissenschaftlichen oder histo-
rischen Forschung oder der Statistik erhobene oder 
gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für 
diese Zwecke verarbeitet werden.

(2)	 Die Offenlegung personenbezogener Daten an 
andere als kirchliche Stellen für Zwecke der wissen-
schaftlichen oder historischen Forschung oder der 
Statistik ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, 
die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu 
verarbeiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 
einzuhalten. Der kirchliche Auftrag darf durch die Of-
fenlegung nicht gefährdet werden.

(3)	 Die personenbezogenen Daten sind zu anonymi-
sieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Sta-
tistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale 
gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusam-
mengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Sta-
tistikzweck dies erfordert.
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33.	 Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den Studiengang Katholische Theologie 
(Kirchlicher Abschluss) des Bischöflichen 
Priesterseminars St. Bonifatius des Bistums 
Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz

Der Bischof von Mainz hat für folgende Ordnung zur 
Änderung der Ordnung für die Prüfung im Studien-
gang Katholische Theologie „Kirchlicher Abschluss“ 
des Bischöflichen Priesterseminars St. Bonifatius des 
Bistums Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz die kirchliche Genehmigung erteilt. 

Artikel 1

Die Ordnung für die Prüfung im Studiengang Katho-
lische Theologie „Kirchlicher Abschluss“ des Bischöfli-
chen Priesterseminars St. Bonifatius des Bistums Mainz 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 21. 
November 2011 wird wie folgt geändert: 

1.	 § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
„(3)  1Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten für Module ist grundsätzlich der erfolgrei-
che Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 nach 
regelmäßiger und aktiver Teilnahme an den Lehrver-
anstaltungen des Moduls. 2Die Voraussetzungen für 
die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme 
kann z.B. in dem Lesen bzw. Durcharbeiten von vorge-
gebener Lektüre, dem Halten von Kurzreferaten, dem 
Erstellen von Kurzprotokollen, dem Bearbeiten von 
Übungsaufgaben etc. bestehen. 3In begründeten Ein-
zelfällen kann von einem Nachweis der regelmäßigen 
Teilnahme gemäß Nummer 1 abgesehen werden. 4Ein 
möglicher begründeter Einzelfall liegt dann vor, wenn 
sich eine Pflichtveranstaltung der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät mit einer Pflichtveranstaltung der 
studienbegleitenden pastoralen Ausbildung des Pries-
terseminars auf Dauer und unvermeidlich überschnei-
det. 5In einem solchem Fall vereinbart der Priester-
amtskandidat mit der bzw. dem Lehrenden, wie die 
betreffende Pflichtveranstaltung auf Literaturbasis 
nachzuarbeiten ist. 6Derartige Einzelfälle überschrei-
ten nicht das Kontingent von zwei Semesterwochen-
stunden pro Semester. 7Grundsätzlich davon ausge-
nommen sind qualifizierte Seminarnachweise. 8Ein 
entsprechender Antrag ist rechtzeitig, in der Regel vor 
Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls, an 
die Verantwortliche bzw. den Verantwortlichen der 
Lehrveranstaltung zu stellen. 9Die Entscheidung hier-
über trifft der Prüfungsausschuss des Priesterseminars 
im Einvernehmen mit den zuständigen Fachvertrete-
rinnen bzw. Fachvertretern.“ 

2.	 § 7 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 6 wird folgender neue Absatz 7 eingefügt:

„(7)  1Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, wis-
senschaftliche Arbeiten auch mit Hilfe elektronischer 
Mittel auf Täuschungen und Täuschungsversuche zu 
überprüfen. 2Zu diesem Zweck kann er von dem Pries-
teramtskandidaten die Vorlage einer geeigneten elek-
tronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer ange-
messenen Frist verlangen. 3Wird dieser Aufforderung 
nicht nachgekommen, kann die Arbeit als nicht bestan-
den bewertet werden.“
Die bisherigen Absätze 7 bis 9 werden durch folgende 
Absätze 8 bis 11 ersetzt:
„(8) 1Die Amtszeit der beiden Mitglieder aus dem Pro-
fessorium beträgt fünf Jahre; die der studentischen 
Vertreter ein Jahr. 2Die Wiederwahl eines Mitglieds ist 
möglich. 3Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein 
Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt. 
(9)  1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 3Auch 
nach Ablauf ihrer Amtszeit sind sie zu Verschwiegen-
heit über alle Prüfungs-, Personal- und Sachentschei-
dungen verpflichtet, die ihnen während ihrer Tätigkeit 
bekannt geworden sind bzw. die sie selbst mitgetragen 
haben. 
(10)  1Belastende Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses sind dem Priesteramtskandidaten unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. 2Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
(11)  1Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses 
obliegt dem Studienleiter des Bischöflichen Priesterse-
minars St. Bonifatius (vgl. Absatz 2 d).“ 

3.	 In §  8 Abs.  5 wird die Verweisung „§  7 Abs.  9 
Nummer 2 und 3“ geändert in die Verweisung „§ 7 Ab-
satz 9 Satz 1 und 3“.

4.	 In § 9 wird folgender neue Absatz 11 angefügt: 
„(11) 1Die Regelungen der „Teil-Rahmenprüfungsord-
nung der Johannes Gutenberg-Universität für die An-
erkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und 
Studienabschlüssen sowie für die Anrechnung von 
außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikatio-
nen (Anerkennungssatzung) vom 20. Juli 2015“ in der 
jeweiligen aktuellen Fassung können im Bedarfsfall be-
rücksichtigt werden.“ 

5.	 § 10 wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 wird folgender neue Satz 3 angefügt:
„3Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, eine Be-
scheinigung der abgebenden Hochschule zu verlan-
gen, wonach nach dortigem Recht der Studien- und 
Prüfungsanspruch in demselben oder einem ver-
gleichbaren Studiengang nicht endgültig verloren ist 
(„Unbedenklichkeitsbescheinigung“).“
In Absatz 3 wird folgender neue Satz 2 angefügt: 
„2Wird die Zulassung zur Prüfung aufgrund der Be-
stimmungen in den Buchstaben d oder e abgelehnt, ist 
die Einschreibung aufzuheben.“
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6.	 In § 11 Abs. 3 wird folgender neue Satz 4 angefügt:
„4Sofern im Anhang mehrere alternative Formen der 
Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt der Prü-
fungsausschuss die jeweilige Art und Dauer der Leis-
tungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Vorle-
sungszeit bekannt.“

7.	 § 13 Abs. 10 erhält folgende Fassung:
„(10) 1Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren 
(„Multiple-Choice-Prüfung“) liegt dann vor, wenn die 
Bestehensgrenze ausschließlich durch Markieren der 
richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden 
kann. 2Hierbei wird die Bestehensgrenze von der Prü-
ferin oder dem Prüfer, je nach Schwierigkeitsgrad der 
Klausur, zwischen 50 und 60 Prozent festgelegt. 3Prü-
fungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, 
wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis über das 
Erreichen des Prüfungsziels gemäß § 11 Abs. 1 Satz 
2 zu erbringen. 4Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Ver-
fahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzu-
bereiten. 5Die Prüferinnen und Prüfer wählen den 
Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen, legen die 
Antwortmöglichkeiten und die Gewichtung der Fra-
gen fest. 6Hierbei ist sicherzustellen, dass das Verhält-
nis der zu erzielenden Punkte in den einzelnen Fragen 
zur erreichbaren Gesamtpunktzahl dem jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad entspricht. 7Sie erstellen das Be-
wertungsschema und wenden es im Anschluss an die 
Prüfung an. 8Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei 
verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeig-
net sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wis-
sensstand der Priesteramtskandidaten eindeutig fest-
zustellen. 9Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen. 10Vor der erstmaligen 
Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Ver-
fahren ist dem zuständigen Prüfungsausschuss von 
den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung der 
Prüfung vorzulegen, aus der sich die Eignung gemäß 
Satz 3 ergibt. 11Ferner sind für jede Prüfung
a)	 die ausgewählten Fragen, 
b)	 die Musterlösung und
c)	 das Bewertungsschema 
beim zuständigen Prüfungsausschuss zu hinterlegen. 
12Die Prüfung ist bestanden, wenn der Priesteramts-
kandidat mindestens die für das Bestehen der Prü-
fung erforderliche Mindestprozentzahl der insgesamt 
erreichbaren Punkte erzielt. 13Diese Mindestprozent-
zahl ist konstant gleich der Bestehensgrenze, falls die 
durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteil-
nehmer (in Prozent) den Wert der Bestehensgren-
ze nicht unterschreitet. 14Falls die durchschnittliche 
Prüfungsleistung diesen Wert jedoch unterschreitet, 
wird die erforderliche Mindestprozentzahl festgelegt 
als Summe des klausurspezifischen Bonus und der 
mit dem klausurspezifischen Faktor multiplizierten 
durchschnittlichen prozentualen Prüfungsleistung al-
ler Prüfungsteilnehmer. 15Der klausurspezifische Bo-
nus ist das statistisch zu erwartende Prüfungsergebnis 
(in Prozent), wenn die Multiple-Choice-Fragen der 

Prüfung von dem Priesteramtskandidaten bei opti-
maler Strategie rein zufällig ausgefüllt werden. 16Der 
klausurspezifische Faktor ist gleich der Differenz von 
Eins und dem Verhältnis des klausurspezifischen Bo-
nus zur Bestehensgrenze. 17Wurde die für das Bestehen 
der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, 
so lautet die Note
„sehr gut“,	 wenn mindestens 75 Prozent,
„gut“,		  wenn mindestens 50
			   aber weniger als 75 Prozent,
„befriedigend“,	wenn mindestens 25
			   aber weniger als 50 Prozent,
„ausreichend“,	 wenn keine oder 
			   weniger als 25 Prozent

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden Punk-
te erreicht worden sind. 18Es wird empfohlen, Prüfun-
gen im Antwort-Wahl-Verfahren nur dann durchzufüh-
ren, wenn die Anzahl der Prüfungsteilnehmer sowie 
die Anzahl der Prüfungsfragen 30 nicht unterschreitet, 
und sie so zu gestalten, dass der klausurspezifische 
Bonus den Wert von 20 Prozent nicht überschreitet. 
19Dies gilt auch im Fall von Wiederholungsprüfungen. 
20Nach einer nichtbestandenen zweiten Wiederholung 
einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren findet 
eine mündliche Ergänzungsprüfung gemäß Absatz 
8 statt; in Abweichung von Absatz 8 ist diese jedoch 
verpflichtend.“

8.	 § 16 Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen.

9.	 § 17 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „The-
ma“ die Wörter „und eine Betreuerin oder einen Be-
treuer für die“ eingefügt und die Wörter „für eine“ 
gestrichen.
b)	 Absatz 9 erhält folgende Fassung:
„(9)  1Der Priesteramtskandidat reicht die Magisterar-
beit fristgemäß beim Prüfungsausschuss gebunden 
und in vierfacher Ausfertigung sowie zusätzlich in 
elektronischer Form ein, die der Prüfungsausschuss 
bestimmt. 2Das elektronische Format muss den Vorga-
ben des Prüfungsausschusses entsprechen. 3Der Pries-
teramtskandidat hat bei der Abgabe eine schriftliche 
Versicherung gemäß §  20 Abs. 5 einzureichen. 4Wird 
die Arbeit gemäß Absatz 7 in einer Fremdsprache an-
gefertigt, ist eine deutschsprachige Zusammenfassung 
beizufügen. 5Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkun-
dig zu machen. 6Wird die Magisterarbeit nach Absatz 5 
nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 
und 2 abgegeben, kann sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet werden.“

10.	 § 19 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
„(7)  1Ist die Prüfung nicht bestanden oder endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der Prüfungsausschuss dem 
Priesteramtskandidaten hierüber einen schriftlichen 
oder einen elektronischen Bescheid, der auch darü-
ber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem 
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Umfang und innerhalb welcher Frist die Prüfung wie-
derholt werden kann. 2Der Bescheid über die nicht be-
standene oder endgültig nicht bestandene Prüfung ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.“

11.	 § 20 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 angefügt: 
	 „2Auf § 7 Abs. 9 wird verwiesen.“
bb)	 Der bisherige Satz 3 wird gestrichen.
b)	  Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„(5) 1Bei schriftlichen Prüfungsleistungen gemäß § 13 
mit Ausnahme von Klausuren sowie bei der Magister-
arbeit gemäß § 17 hat der Priesteramtskandidat bei der 
Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung beizufü-
gen, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde und 
ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmit-
tel verwendet wurden, dass die Arbeit nicht in identi-
scher oder wesentlich gleicher Form bereits als Studi-
en- oder Prüfungsleistung eingereicht wurde und von 
der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis in Forschung und Lehre und zum Verfahren 
zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten 
Kenntnis genommen wurde.“

12.	 § 23 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
„3Bei Widersprüchen, die sich gegen eine Bewertung 
einer Prüferin oder eines Prüfers wenden, wird deren 
oder dessen Stellungnahme eingeholt.“

13.	 Der Anhang wird wie folgt geändert:
a)	 Modul 9 erhält folgende Fassung:

Modul 9: Wege christlichen Denkens und Lebens 
Lehrveranstal-
tung

Art Re-
gelse-
mes-
ter

Ver-
pflich-
tungs-
grad

SWS LP Studien-
leistung

A: Leben aus 
dem Glauben 
im frühen 
Christentum 
(AKG)

V 3./4. Pf 2 3

B: Christliches 
Leben in der 
Geschichte 
(MNKG)

V 3./4. Pf 2 3

C: Ethik in der 
Moderne (P)

Ü 3./4. Pf 2 3 Übungs-
leistung

Modulprüfung Abschließende Prüfung: 
Das Modul wird mit einer schriftlichen Prüfung 
mit einer Dauer von 120 Minuten abgeschlossen.

Berechnung der Note der Modulprüfung:
Die Note der Prüfungsleistung ist die erzielte 

Note der Modulprüfung. 
Mit dem Faktor der ihr zugeordneten Leistungs-

punkte geht sie in die Gesamtnote ein.
Vgl. § 18 Absatz 2 und 3.

Gesamt 6 9

b)	 In Modul 11 werden in der Spalte „Lehrveran-
staltungen“ die Wörter „B: Verkündigungsrecht und 
Recht der sakramentalen Initiation (KR)“ ersetzt durch 
die Wörter „B: Recht des Verkündigungs- und Heili-
gungsdienstes (KR)“.

c)	 Modul 12 erhält folgende Fassung: 
Modul 12: Christliches Handeln in der Verantwortung für die 

Welt

Lehrveranstal-
tung

Art Regel-
semes-

ter

Ver-
pflich-
tungs-
grad

SWS LP Studien-
leistung

A:  Allgemeine 
Moraltheolo-

gie II (M)

Ü 5./6. Pf 2 3 Übungs-
leistung

B:  Politische 
Ethik (SE)

V 5./6. Pf 1 1

C:  Politische 
Ethik (SE)

Ü* 5./6. Pf 1 2 Übungs-
leistung

D:  Grund-
fragen des 

Staatskirchen- 
und Religions-

rechts (KR)

  V* 5./6. Pf 1 2

E:  Bioethik 
(M)

V 5./6. Pf 2 3

Modulprüfung Abschließende Prüfung:
Das Modul wird mit einer schriftlichen Prüfung 
mit einer Dauer von 120 Minuten abgeschlossen.

Berechnung der Note der Modulprüfung:
Die Note der Prüfungsleistung ist die erzielte 

Note der Modulprüfung. 
Mit dem Faktor der ihr zugeordneten Leistungs-

punkte geht sie in die Gesamtnote ein.
Vgl. § 18 Absatz 2 und 3.

Gesamt 7 11

d)	 In Modul 22 werden in der Spalte „Lehrveranstal-
tung“ die Wörter „C: Vertiefende Vorlesung I (KR)“ 
ersetzt durch die Wörter „C: Vertiefende Vorlesung I 
(KR) Kanonisches Eherecht“. 

Artikel 2
Inkrafttreten

(1)	 Die Änderung der Prüfungsordnung für den 
Studiengang Katholische Theologie „Kirchlicher Ab-
schluss“ des Bischöflichen Priesterseminars St. Boni-
fatius des Bistums Mainz an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz in Kraft. 

(2)	 Die Änderungen des Artikels 1 Nr. 1 bis 13 gelten 
für die Priesteramtskandidaten, die ab dem Sommer-
semester 2018 in den Studiengang Katholische Theo-
logie „Kirchlicher Abschluss“ an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz eingeschrieben sind oder 
werden.
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Mainzer Bischofs Emmanuel Freiherr von Ketteler 
kamen 1850 die Straßburger Schwestern nach Mainz. 
Sie sollten dort durch ihren Dienst an Kranken und 
Notleidenden die sozialen Missstände der damali-
gen Zeit beheben helfen. Infolge der politischen Lage 
nach dem Ersten Weltkrieg musste für die rund 250 
Schwestern in 22 rechtsrheinischen Niederlassungen 
Straßburgs - das wieder französisch geworden war - 
eine neue Provinz gegründet werden. Bischof Ludwig 
Maria Hugo errichtete diese mit Genehmigung der 
Religiosenkongregation zu Rom 1921 in Mainz. 1927 
konnte das Mutterhaus der neuen Provinz in Heppen-
heim an der Bergstraße eingeweiht werden. Am 6. Juni 
1970 gestattete ein Dekret des Hl. Stuhles zu Rom die 
Umwandlung der Provinz Mainz-Heppenheim in eine 
selbstständige Kongregation päpstlichen Rechtes. Da-
mit war der Weg frei, sich der Föderation Vinzentini-
scher Gemeinschaften anzuschließen. Sie kam mit der 
Approbation durch die Religiosenkongregation am 15. 
April 1971 zustande. Die Stiftung soll den vinzentini-
schen Auftrag der Kongregation fördern und insbeson-
dere die Schwestern der Ordensgemeinschaft in jedwe-
der Form unterstützen.
Die Stiftung erhält nachfolgende Satzung:

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr

(1)	 Die Stiftung führt den Namen „St. Vinzenz Stif-
tung Heppenheim“.

(2)	 Sie ist eine rechtsfähige, kirchliche Stiftung des 
bürgerlichen Rechts.

(3)	 Sie hat ihren Sitz in Heppenheim.

(4)	 Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 2 
Stiftungszweck 

(1)	 Zweck der Stiftung ist die Verfolgung kirchlicher, 
mildtätiger Zwecke und gemeinnütziger Zwecke, vor 
allem die Förderung der Religion, der Altenhilfe, der 
öffentlichen Wohlfahrt, des öffentlichen Gesundheits-
wesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. 

(2)	 Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirk-
licht durch
-	 die Unterstützung der Schwestern der 

Ordensgemeinschaft,
-	 den Erhalt des Mutterhauses der Ordensgemein-

schaft als geistlichen Ort,
-	 die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen an 

Leib und Seele (i.S.d. § 53 AO),
-	 die finanzielle und ideelle Förderung von carita-

tiven Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und  

	 von caritativen Einrichtungen der Altenhilfe und 
der Krankenhilfe, insbesondere in der Erzdiözese 
Freiburg und der Diözese Mainz, 

-	 die finanzielle und ideelle Förderung der vinzen-
tinischen Spiritualität weltweit, insbesondere des 
Vereins „Föderation Vinzentinischer Gemein-
schaften e. V.“ und seiner Mitglieder,

-	 die finanzielle und ideelle Förderung der pastora-
len Ziele der römisch-katholischen Kirche, insbe-
sondere der Diözese Mainz,

-	 die finanzielle und ideelle Förderung der Missi-
onstätigkeit im Sinne der römisch-katholischen 
Kirche.

(3)	 Zweck der Stiftung ist auch die Beschaffung von 
Mitteln für die Verwirklichung der vorstehend aufge-
führten Zwecke. 

(4)	 Zweck der Stiftung ist auch die Beschaffung und 
Weiterleitung von Mitteln für die Verwirklichung der 
vorstehend aufgeführten Zwecke durch eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft oder durch eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts gem. § 58 Nr. 1 AO.

(5)	 Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder 
durch Hilfspersonen im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 
AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung 
gem. § 58 Nr. 1 AO tätig wird. 

§ 3 
Gemeinnützigkeit

(1)	 Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar kirchliche, mildtätige und gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung (AO).

(2)	 Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3)	 Die Mittel der Stiftung dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden. Der Stifter und sei-
ne Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Stiftung.

(4)	 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 
Stiftungsgrundstockvermögen

(1)	 Das Stiftungsgrundstockvermögen ergibt sich aus 
dem Stiftungsgeschäft.

(2)	 Das Stiftungsgrundstockvermögen ist in seinem 
Bestand ungeschmälert zu erhalten. 
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(3)	 Dem Stiftungsgrundstockvermögen wachsen all 
diejenigen Zuwendungen zu, die hierzu bestimmt sind 
(Zustiftungen). Die Stiftung darf derartige Zuwen-
dungen annehmen. Sie darf auch Zuwendungen ohne 
Zweckbestimmung auf Grund einer Verfügung von 
Todes wegen dem Grundstockvermögen zuführen. 

(4)	 Das Stiftungsgrundstockvermögen darf insbeson-
dere zur Werterhaltung bzw. zur Stärkung der Ertrags-
kraft umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne 
dürfen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks verwendet werden. 

§ 5
Verwendung der Vermögenserträge und 

Zuwendungen

(1)	 Der Ertrag des Stiftungsvermögens und Zuwen-
dungen, soweit diese vom Zuwendenden nicht zur 
Aufstockung des in Stiftungsgrundstockvermögens 
bestimmt sind, dürfen nur entsprechend des Stiftungs-
zwecks verwendet werden.

(2)	 Die Stiftung darf Rücklagen im Rahmen des nach 
der Abgabenordnung steuerlich Zulässigen bilden.

§ 6
Stiftungsorgan

(1)	 Organ der Stiftung ist der Vorstand. 

(2)	 Der Vorstand besteht aus bis zu sieben Personen.

(3)	 Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 
fünf Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(4)	 Nach Ablauf der Amtsdauer führt der amtierende 
Vorstand die Geschäfte bis zur Wahl des neuen Vor-
standes fort. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor 
Ablauf seiner Amtszeit aus, hat er dies gegenüber dem 
Vorstand sechs Monate vor dem Ausscheiden anzu-
kündigen. Die Ankündigungsfrist entfällt nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes. 

(5)	 Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor dem Ab-
lauf der Amtsdauer aus seinem Amt aus, wird für die 
verbleibende Zeit der Amtsperiode ein Ersatzmitglied 
bestellt oder gewählt.

(6)	 Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätig-
keit grundsätzlich ehrenamtlich aus und haften nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sie haben An-
spruch auf Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen 
und Aufwendungen. 

(7)	 Die Mitglieder des ersten Vorstandes werden vom 
Stifter bestellt. Nach Ablauf der jeweiligen Amtsperi-
ode hat der Stifter grundsätzlich das Recht zwei Vor-
standsmitglieder zu bestellen. Zwei weitere Mitglieder 

können durch die Kongregation „Soeurs de la Charité 
de Strasbourg“ (Frankreich) bestellt werden. Die üb-
rigen Mitglieder werden von den bestellten Mitglie-
dern des Vorstands gewählt. Kann oder will der Stif-
ter das Recht zur Bestellung der Vorstandsmitglieder 
nicht ausüben, geht dieses Recht auf die Kongregati-
on „Soeurs de la Charité de Strasbourg“ (Frankreich) 
über. Kann oder will auch die Kongregation „Soeurs 
de la Charité de Strasbourg“ (Frankreich) das Recht 
zur Bestellung der Vorstandsmitglieder nicht ausüben, 
so erfolgt die Wahl durch die übrigen Mitglieder des 
Vorstandes.

(8)	 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 7
Aufgaben des Vorstands

(1)	 Der Vorstand verwaltet die Stiftung. Ihm obliegen 
insbesondere
a)	 die Verwaltung des Stiftungsvermögens,
b)	 die Verwendung der verfügbaren Mittel,
c)	 die Fertigung eines jährlichen Geschäftsberichts 

über die Erfüllung des Stiftungszwecks,
d)	 die Erstellung einer ordnungsgemäßen Jahresab-

rechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
lauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Jahresab-
rechnung muss folgenden Inhalt aufweisen:
-	 Vermögensübersicht, aus der Stiftungsver-

mögen und Rücklagen hervorgehen,
-	 Erträge aus dem Stiftungsvermögen,
-	 eventuelle Zustiftungen zur Erhöhung des 

Stiftungsgrundstockvermögens,
- 	 eventuelle Zuwendungen Dritter zur Erfül-

lung des Stiftungszwecks.

(2)	 Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen 
Vertreters. Er handelt durch den Vorsitzenden oder 
den stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende 
und der stellvertretende Vorsitzende sind einzelvertre-
tungsberechtigt. Im Innenverhältnis vertritt der stell-
vertretende Vorsitzende die Stiftung nur dann, wenn 
der Vorsitzende verhindert ist. 

(3)	 Für die Geschäfte nach Abs. 1 können Geschäfts-
führer und Hilfskräfte angestellt werden, wenn dies 
die finanzielle Situation der Stiftung zulässt und es 
die laufenden Geschäfte der Stiftung erfordern. Der 
Geschäftsführer ist dem Vorstand verantwortlich und 
weisungsgebunden. Er hat die Rechtsstellung eines be-
sonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB.

§ 8
Beschlussfassungen des Vorstandes

(1)	 Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter zu Sitzungen einberufen, so oft dies 
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zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung erforderlich 
erscheint, mindestens jedoch einmal jährlich. Die Ein-
berufung hat unter Angabe der Tagesordnung und 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen zu erfolgen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, 
wenn Mitglieder des Vorstandes dies verlangen.

(2)	 Beschlüsse des Vorstandes werden in der Regel 
in Sitzungen gefasst. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 
zwei seiner Mitglieder anwesend (darunter der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende) oder 
vertreten sind. Ein Vorstandsmitglied kann sich in der 
Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied vertre-
ten lassen. Kein Vorstandsmitglied kann mehr als ein 
anderes Vorstandsmitglied vertreten. Die Bevollmäch-
tigung von Vorstandsmitgliedern sollte schriftlich 
erfolgen.

(3)	 Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mit-
glieder persönlich anwesend sind und kein Mitglied 
widerspricht.

(4)	 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltun-
gen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, im 
Fall seiner Verhinderung, die Stimme des stellvertre-
tenden Vorsitzenden den Ausschlag.

(5)	 Über die Sitzungen des Vorstandes ist Protokoll 
zu führen, welches vom Sitzungsleiter und dem Pro-
tokollanten zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im 
Wortlaut festzuhalten. Das Protokoll ist allen Mitglie-
dern des Vorstandes zur Kenntnis zu bringen.

(6)	 Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfah-
ren gefasst werden, wenn alle Mitglieder ihre Zustim-
mung zu dem Verfahren schriftlich erklären.

§ 9
Satzungsänderungen

(1)	 Der Vorstand beschließt über Satzungsänderun-
gen. Änderungen der Satzung - mit Ausnahme der Re-
gelungen des § 13 - sind zulässig, sofern sie zur Erhal-
tung und Verbesserung der Stiftungstätigkeit führen.

(2)	 Der Änderungsbeschluss erfordert jeweils eine 
einfache Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes.

(3)	 Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung 
des Bischöflichen Ordinariats Mainz.

§ 10
Aufhebung, Zusammenlegung und Zweckänderung

(1)	 Die Aufhebung der Stiftung, die Zusammenle-
gung mit einer anderen Stiftung oder die Änderung 

des Zwecks kann nur erfolgen, wenn die Erfüllung des 
Stiftungszwecks wegen wesentlicher Änderung der 
Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Der Wil-
le des Stifters bei Stiftungsgründung ist tunlichst zu 
berücksichtigen.

(2)	 Beschlüsse über Zweckerweiterung, Zweckände-
rung, Zusammenlegung oder Aufhebung können nur 
auf Sitzungen des Vorstandes gefasst werden. Der Än-
derungsbeschluss bedarf der Einstimmigkeit der Mit-
glieder des Vorstandes.

(3)	 Beschlüsse gem. Abs. 1 und 2 bedürfen der Ge-
nehmigung der staatlichen Stiftungsaufsichtsbehörde 
und des Bischöflichen Ordinariats Mainz.

§ 11
Stiftungsaufsicht

(1)	 Die Stiftung unterliegt der kirchlichen Aufsicht 
des Bischöflichen Ordinariats Mainz nach Maßgabe 
des § 20 des Hessischen Stiftungsgesetzes in Verbin-
dung mit der Stiftungsordnung für die Diözese Mainz 
in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2)	 Die Stiftung erkennt die vom Bischof von Mainz 
erlassene Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse sowie die Ar-
beitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverban-
des (AVR) für den Bereich der Diözese Mainz und die 
dazu ergangenen Regelungen in ihrer jeweiligen Fas-
sung als verbindlich an und wird diese anwenden; das 
Gleiche gilt, wenn die vorgenannten Bestimmungen 
durch andere Regelungen ersetzt werden.

§ 12
Anzeigepflichtige Rechtshandlungen

Rechtsgeschäfte und Maßnahmen des Vorstandes, die 
für die Stiftung grundsätzliche Bedeutung haben und 
erhebliche Verpflichtungen rechtlicher, wirtschaftli-
cher oder finanzieller Art erwarten lassen, sind dem 
Bischöflichen Ordinariat Mainz vorher anzuzeigen. 

§ 13
Zustimmungsvorbehalte

Der Genehmigung des Bischöflichen Ordinariats 
Mainz bedürfen:
a)	 Vermögensumschichtungen, die für den Bestand 

und das Wirken der Stiftung bedeutsam sind;
b)	 die Annahme von Zuwendungen oder Zustif-

tungen, die mit Bedingungen oder Auflagen ver-
knüpft sind;

c)	 Erwerb, Belastung, Änderungen, Veräußerung 
und Aufgabe von Eigentum, eigentumsähnlichen 
Rechten und sonstigen Rechten an Grundstücken,

d)	 die Veräußerung, Verpfändung oder wesentli-
che Veränderung von Gegenständen, die einen 
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besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen, 
künstlerischen oder liturgischen Wert haben;

e)	 der Abschluss, die Änderung und Beendigung 
von Dienst- und Arbeitsverträgen mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in leitenden Stellungen 
sowie von Gestellungsverträgen für entsprechen-
de Funktionen;

f)	 der Abschluss und die Änderung von Gesellschafts-, 
Beteiligungs- und Betriebsführungsverträgen.

§ 14
Vermögensanfall

Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung 
an den Verein Föderation Vinzentinischer Gemein-
schaften e. V., anderenfalls – sofern dieser Verein nicht 
mehr bestehen sollte – an das Bistum Mainz, zwecks 
unmittelbarer und ausschließlicher Verwendung für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke ent-
sprechend den Maßgaben des § 2, ins. Abs. 2, dieser 
Satzung. 

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag der Anerkennung durch die 
staatliche Stiftungsaufsichtsbehörde in Kraft. 

38.	 Stellenausschreibungen 

Priester

Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. August 2018
Dekanat Wetterau-West 
Pfarrkuratie Butzbach
Pfarrer der Pfarrkuratie Butzbach, St. Gottfried 
4.434 Katholiken (ca. 19 %)

Zum 01. September 2018 
Dekanat Bergstraße-Mitte 

Pfarreienverbund Lorsch / Einhausen 
Pfarrer der Pfarrei Lorsch, St. Nazarius
6.471 Katholiken (ca. 51 %)

Wir weisen darauf hin, dass sich die derzeitigen Zu-
schnitte der Pfarreigrenzen im Zuge des pastoralen 
Zukunftsweges ändern können.
Wir erwarten von den Bewerbern die Bereitschaft, die 
Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 12. März 2018 
an den Personaldezernenten, Herrn Domkapitular 
Klaus Forster.

Eine Beschreibung ist in der Bischöflichen Kanzlei erhält-
lich, soweit vorhanden.

Kirchliche Mitteilungen

39.	 Personalchronik
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40.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:

Arbeitshilfen
Nr. 297
Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2018
Preisbuch 2018 und empfohlene Bücher

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sekreta-
riat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 
53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, 
www.dbk.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

41.	 Kurse des TPI

K 18-12

Termin: 	 22.-25. Mai 2018
	 Beginn am 22.05 um 10:00 Uhr, Ende am 

25.05. um 16:00 Uhr
Titel: 	 Schätze im Acker und steiniger Boden
Untertitel: Mein pastoraler Dienst als geistlicher 

Prozess
Leitung: 	Sr. Dr. Igna Kramp CJ / P. Franz Meures SJ
Veranstalter: Theologisch-Pastorales Institut Mainz (in 

Kooperation mit RUACH)
Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen, 

Ordensleute
Veranstaltungsort: Kardinal-Volk Haus Bingen, Ro-

chusberg 1a, 55411 Bingen, Tel.: 06721 18575-
11, E-Mail: exerzitienhaus@bistum-mainz.de

Kosten: 	 Die Kosten sind mit Erscheinen des aktuel-
len Programms auf der Homepage des TPI 
(www.tpi-mainz.de) abrufbar.

Anmeldung bis: 10.04.2018

K 18-35

Titel: 	 Mission possible? – Eine kritische Lektüre 
der Thesen des „Mission Manifest“

	 Studientag für Seelsorgerinnen und Seel-
sorger aller pastoralen Berufsgruppen und 
Interessierte

Termin:	 Freitag, 13. April 2018, 10.00 – 16.00 Uhr (ab 
09.30 Stehkaffee)

Leitung: 	Dr. Christoph Rüdesheim, Dr. Regina Heyder
Referent: 	Dr. Arnd Bünker, St. Gallen
Veranstalter: Theologisch-Pastorales Institut Mainz
Veranstaltungsort: Tagungszentrum Erbacher Hof, 

Grebenstr. 24-26, 55116Mainz
Kosten:	 23,00 € pro Person 
Anmeldung: bis 26.03.2018 

Anmeldung bei: www.tpi-mainz.de (dort Anmeldefor-
mular) oder info@tpi-mainz.de; Tel.: 06131 27088-0
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Sein Leben lang blieb er wissenschaftlich tätig und legte eine Vielzahl von Publikationen zu theologischen 
Themen und gesellschaftlichen Fragen vor.

Kardinal Lehmann war ein weit über die katholische Kirche hinaus hoch anerkannter Theologe und Seel-
sorger, ein leidenschaftlicher Brückenbauer zwischen den Konfessionen und ein Zeuge des Glaubens in-
mitten der Gesellschaft. Zahlreiche kirchliche, wissenschaftliche und gesellschaftliche Auszeichnungen 
zeugen von der großen Wertschätzung, die ihm als Bischof und als Wissenschaftler in Deutschland, Euro-
pa und der ganzen Welt entgegen gebracht wurde.

Kardinal Lehmann übte sein bischöfliches Amt mit einem weiten Herzen und einem klaren Blick für die 
Themen der Menschen aus. Die Seelsorge war ihm ein Herzensanliegen. Er war ein allseits geliebter Bi-
schof, der mit seiner Offenheit und Zugewandtheit, seiner Menschlichkeit, seiner Lebensfreude und sei-
nem Glaubenszeugnis die Herzen der Menschen erreichte.

„State in fide – Steht fest im Glauben!“ Sein bischöflicher Wahlspruch aus dem 1. Korintherbrief war ihm 
Mahnung, Ermutigung und Stärkung in seinem Wirken.

Wir danken Gott für das Geschenk seines Lebens und bitten um das Gebet für unseren verehrten Kardinal.

Für das Bistum Mainz
Peter Kohlgraf

+ Bischof

Für das Domkapitel
Prälat Heinz Heckwolf

Domdekan

Für die Angehörigen
Elisabeth Lehmann 

Christoph Lehmann und Familie
Familie Pelz

Der Verstorbene ist ab Dienstag, 13.03.2018 um 17.00 Uhr in der Seminarkirche, Augustinerstraße 34, in 
Mainz aufgebahrt. Täglich kann von 9.00 bis 17.00 Uhr dort Abschied genommen werden; jeweils um 12.00 
Uhr wird die Sext gebetet und um 17.00 Uhr eine Eucharistie gefeiert. Kondolenzbücher liegen in der Se-
minarkirche und im Dom aus. Am Mittwoch, 21.03.2018 um 14.00 Uhr, wird der Verstorbene in Prozession 
von der Seminarkirche in den Dom geleitet. Um 15.00 Uhr findet das Requiem im Mainzer Dom statt. Die 
Beisetzung erfolgt anschließend in der Bischofsgruft. 

Der Dom wird zum Requiem für alle Gläubigen offen sein. Daher können grundsätzlich keine Sitzplätze 
reserviert werden.

Statt Kranz- und Blumenspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen um Spenden zugunsten des von 
Kardinal Lehmann gegründeten „Netzwerk Leben“: Pax Bank IBAN: DE80 3706 0193 4002 8280 36  BIC: 
GENODED1PAX  Stichwort: Netzwerk Leben

Kondolenzanschrift: Bistum Mainz, Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
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Anordnungen zu den Beisetzungsfeierlichkeiten

1.	 Ab Dienstag, dem 13. März 2018 bis Dienstag, 
dem 20. März 2018 ist der Verstorbene in der Au-
gustinerkirche in Mainz aufgebahrt.

	 Dort wird täglich um 9.00 Uhr die Laudes und um 
12 Uhr die Sext gebetet, um 17.00 Uhr die Hl. Mes-
se gefeiert. 

2.	 Am Mittwoch den 21. März 2018 geleiten wir den 
Verstorbenen zum Dom.

	 Dort wird das Requiem gehalten mit anschließen-
der Beisetzung in der Bischofsgruft.

3.	 Alle Geistlichen des Bistums sind gebeten, an dem 
Trauergeleit von der Augustinerkirche zum Dom 
teilzunehmen. Umkleidemöglichkeit ist im Haus 
am Dom und im Gemeindesaal der Dompfarrei 
gegeben. Die Herren Geistlichen müssen bis 13.40 
Uhr in der Augustinerkirche sein. Um 14.00 Uhr 
geleiten wir von dort den Verstorbenen zum Ho-
hen Dom.

	 Auch alle Gläubigen sind zur Teilnahme an der 
Prozession von der Augustinerkirche in den Dom 
sowie an dem Requiem herzlich eingeladen. Bit-
te beachten Sie, dass die Plätze im Dom begrenzt 
sind. Der Gottesdienst kann auf dem Liebfrauen-
platz und im Kreuzgang des Domes über Bild-
schirme verfolgt werden. Dort sind auch Bänke 
aufgestellt.

	 Im Anschluss an das Requiem wird Karl Kardinal 
Lehmann in der Bischofsgruft des Mainzer Doms 
beigesetzt. 

	 Im Dom sind der Ostchor, das nördliche Quer-
haus sowie ein Teil im Hauptschiff für die Geistli-
chen und alle teilnehmenden pastoralen Mitarbei-
ter reserviert.

4.	 In allen Pfarrgemeinden soll in den nächsten Ta-
gen (nicht am Sonntag) ein feierliches Seelenamt 
für unseren verstorbenen früheren Bischof gehal-
ten werden.

5.	 Außerdem sollen alle Priester eine Hl. Messe für 
den Verstorbenen feiern.

6.	 Am Tag der Beisetzung, Mittwoch, dem 21. März 
2018, sind in den Kirchen unseres Bistums um 
12.00 Uhr alle Glocken 15 Minuten lang zum Ge-
dächtnis des Heimgegangenen zu läuten. An die-
sem Tag sollen alle kirchlichen Gebäude – soweit 
das möglich ist – Trauerbeflaggung tragen.

7.	 Für die Fahrt nach Mainz empfiehlt es sich, Fahr-
gemeinschaften zu bilden und öffentliche Park-
plätze zu benutzen. Im Bischöflichen Ordinariat, 
Erbacher Hof und Priesterseminar ist das Parken 
nicht möglich.

8.	 Pfarreien, die Sterbebilder wünschen, mögen die-
se bei der Bischöflichen Kanzlei bestellen: E-Mail: 
kanzlei@bistum-mainz.de

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Kirchliche Mitteilungen

46.	 Personalchronik

	

 
 
 

 

 

	

 

 

47.	 Bestellung von Schriften der Deutschen 
Bischofskonferenz

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz gibt 
in loser Folge verschiedene Schriftenreihen heraus. Im 
Amtsblatt wird wie bisher weiterhin auf die Neuer-
scheinungen hingewiesen. Ein Gesamtverzeichnis der 
Schriften können Sie als pdf-Dokument herunterladen: 
https://www.dbk-shop.de/media/files_oeffentlich/
DBK_Broschuerenverzeichnis_20170905.pdf

Die Schriften können und sollten ggf. direkt bei der 
Bischofskonferenz bestellt oder auch als pdf herun-
tergeladen werden: https://www.dbk-shop.de/index.
php?page=index 
Lieferbedingungen und Versandkosten finden Sie auf 
dieser Seite. Bitte überlegen Sie wegen der Portokosten 
und auch im Sinne der Umwelt, ob Sie die Broschüren 
als Print benötigen, oder ob die elektronische Version 
als pdf genügt, um die Informationen zu erhalten, die 
Sie brauchen. Die Kanzlei hält künftig nur noch weni-
ge Exemplare für die bereit, die keinen Internetzugang 
haben.
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48.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 211
Apostolische Konstitution Veritatis gaudium von 
Papst Franziskus über die kirchlichen Universitäten 
und Fakultäten

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sekreta-
riat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 
53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, oder 
auch als pdf heruntergeladen werden: https://www.
dbk-shop.de/index.php?page=index.

49.	 Würzburger Fernkurs  

Info-Tag am 5. Mai 2018
Mehr vom Glauben Wissen

Zum Glauben gehört auch das Wissen um bestimmte 
zusammenhänge des Glaubens. 
Die Bibel näher kennenlernen und ihre Wirkungsge-
schichte, warum Menschen überhaupt glauben, welche 
verschiedenen Religionen es gibt, was sie unterschei-
det und was sie eint. 

Wer sich näher mit Religion und dem christlichen 
Glauben beschäftigen und auseinandersetzen will, 
der kann dies in einem Fernstudium anhand von Lehr-
briefen  bei der Würzburger Domschule tun. Ein Ange-
bot für alle, die sich im Glauben weiterbilden wollen. 
Dazu begleitend werden Treffen in Mainz angeboten. 
Die eigenen Möglichkeiten und die zeitlichen Resour-
cen können berücksichtigt werden. Für den Weg zum 
Ständigen Diakonat (mit Zivilberuf) ist der erfolgrei-
che Grund- und Aufbaukurs Voraussetzung für die 
weitere Ausbildung. 
Wer mehr darüber wissen möchte ist herzlich zum 
„Schnuppern“ eingeladen, zu einem  „Info-Tag“ am 
Samstag, dem  5. Mai 2018 von 09:30 bis 13:30 Uhr 
(incl. Mittagessen) in Mainz, Augustinerstraße 34 
(Priesterseminar).
Anmeldung bis zum 27.04.2018 an: norbert.tiegel@ 
bistum-mainz.de oder Tel.: 06131 253-426.

50.	 Anzeige

Tamubasi gesucht : Wer verfügt noch über ein paar Ex-
emplare (auch gebraucht) des hervorragenden Main-
zer-Liederbuches „Tamubasi“, das leider nicht mehr 
aufgelegt wird und nirgendwo zu beziehen ist?
Wer könnte sie für die Arbeit im KiGo und in den Kitas 
zur Verfügung stellen? 
Pfarrei St. Maria Magdalena Rheinhessen, Anfragen 
an: norbert.tiegel@bistum-mainz.de oder Tel.: 06131 
253-426.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Beisitzer der Dienstnehmerseite: 
1.	 Gabriele Walter
	 Stellvertreter: Martin Schnersch
2. 	 Wolfgang Volk
	 Stellvertreterin: Petra Schorr-Medler
3.	 Ralf Scholl
	 Stellvertreterin: Ursula Platte

Die Amtszeit endet am 10.01.2023.

53.	 Warnung

In letzter Zeit werden „Bettelschreiben“ für „Materni-
ty Hospital Equipment Appeal in Tanzania“ von einer 
Abbaye Saint Paul de Mvinyo verschickt.

Diese Abtei existiert aber gar nicht. Insofern scheint 
das Schreiben ein Betrugsversuch zu sein.

54.	 Stellenausschreibungen

Priester

Die nachfolgend genannten Seelsorgestellen sind neu 
zu besetzen:

Zum 01. Oktober 2018
Dekanat Rüsselsheim 
Pfarreienverbund Ried 
Pfarrer der Pfarrei Gernsheim, St. Maria Magdalena  
3.473 Katholiken (ca. 35 %)

Zum 01. Oktober 2018 
Dekanat Mainz-Stadt  

Pfarrgruppe Hechtsheim / Ebersheim  
Pfarrer der Pfarreien
Mainz-Ebersheim, St. Laurentius  
2.487 Katholiken (ca. 47 %)
und 
Mainz-Hechtsheim, St. Pankratius
5.822 Katholiken (ca. 38 %)

Zum 01. September 2018 

Dekanat Mainz-Stadt
Pfarrgruppe Mainz-Kostheim

Pfarrer der Pfarrkuratie Mainz-Kostheim, Maria-Hilf  
3.073 Katholiken (ca. 31 %) 
und 
Pfarrer der Pfarrei Mainz-Kostheim, St. Kilian
1.582 Katholiken (ca. 41 %)  

Wir weisen darauf hin, dass sich die derzeitigen Zu-
schnitte der Pfarreigrenzen im Zuge des pastoralen 
Zukunftsweges ändern können.

Wir erwarten von den Bewerbern die Bereitschaft, die 
Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 18. Mai 2018 
an den Personaldezernenten, Herrn Domkapitular 
Klaus Forster.

Beschreibungen sind in der Bischöflichen Kanzlei er-
hältlich, soweit vorhanden.

Pastoralreferent/inn/en:

Folgende Stelle ist neu zu besetzen:

Zum 01. September 2018:

Bischöfliches Ordinariat Mainz/Dezernat Jugend- 
seelsorge:
1.0	 Projektstelle Referent/in für Berufungspastoral
Die Stelle ist zunächst befristet für einen Projektzeit-
raum von fünf Jahren bis 31.07.2023.

Auskunft zu der Stelle erteilt: Herr Regens Dr. Denne-
baum, Projektvorbereitung
Tel.: 06131 266-210

Bewerbungen für die Stelle bis Mittwoch, 25. April 
2018 an: Bischöfliches Ordinariat, Personaldezernat, 
Abt 1, Ref.4, z.Hd. Frau Carola Daniel, Postfach 1560, 
55005 Mainz, E-Mail: pastoralref@bistum-mainz.de

Die vorliegenden Stellenausschreibungen wurden durch 
Rundschreiben bereits veröffentlicht.

55.	 Hinweise zur Durchführung der Aktion 
Renovabis 2018

Im Jahr des 25-jährigen Bestehens nimmt Renovabis 
eine seiner Kernaufgaben in den Blick. Das Statut von 
1993 hatte als einen zentralen Auftrag der Aktion be-
schrieben, „die Bemühungen der Christen in Europa 
um Begegnung und Versöhnung mitzutragen und 
weiterzuführen“. So will Renovabis im Jubiläumsjahr 
für gewaltbelastete Vergangenheit und ihre Folgen 
in den osteuropäischen Partnerländern, aber auch in 
Deutschland, sensibilisieren. Das Hilfswerk will dar-
über hinaus auf aktuelle Konflikte und neue Verstän-
digungsprobleme in Europa hinweisen und aufzeigen, 
wie gemeinsam mit den Partnern vor Ort Begegnung, 
Verständigung und Versöhnung gefördert werden 
können. Unter dem Leitwort der Pfingstaktion 2018 
„miteinander.versöhnt.leben. – Gemeinsam für ein so-
lidarisches Europa!“ möchte Renovabis hierfür Impul-
se geben und bittet um Unterstützung seiner Projektar-
beit im Osten Europas.
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Eröffnung und Abschluss der Pfingstaktion 2018
-	 Die Renovabis-Pfingstaktion 2018 wird für alle 

deutschen (Erz-)Diözesen am Sonntag, 22. Ap-
ril 2018, im Bistum Rottenburg-Stuttgart eröff-
net. Den Eröffnungsgottesdienst hält Bischof Dr. 
Gebhard Fürst zusammen mit zahlreichen Gästen 
aus Mittel- und Osteuropa um 10.00 Uhr im Dom 
St. Martin in Rottenburg.

-	 Der Abschlussgottesdienst der Aktion wird am 
Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, um 10.00 Uhr mit 
Bischof Dr. Ulrich Neymeyr in der Propsteikirche 
St. Marien in Heilbad Heiligenstadt gefeiert, eben-
falls mit Gästen aus Mittel- und Osteuropa.

-	 Die Renovabis-Aktionszeit beginnt am Montag, 
16. April 2018, in allen deutschen Pfarrgemeinden 
als Vorbereitung auf die bundesweite Eröffnung 
am folgenden Sonntag, 22. April 2018, und endet 
am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, mit der Renova-
bis-Kollekte für Mittel- und Osteuropa in allen ka-
tholischen Kirchen in Deutschland.

Durchführung der Renovabis-Pfingstaktion 2018
-	 ab Montag, 16. April 2018 (Beginn der Aktions-

zeit): Aushang der Renovabis-Plakate und Ver-
teilung der kombinierten Spendentüten/Infob-
lätter an die Gottesdienstbesucher oder mit dem 
Pfarrbrief

-	 Sonntag, 22. April 2018: bundesweite Eröffnung 
der diesjährigen Pfingstaktion

-	 Siebter Sonntag der Osterzeit, Samstag und Sonn-
tag, 12./13. Mai 2018: Verlesen des Aufrufs der 
deutschen Bischöfe (siehe Amtsblatt vom 7.5.2018 
Seite 57) in allen Gottesdiensten, auch in den Vor-
abendmessen; Predigt/Hinweis auf die Pfingstak-
tion von Renovabis (siehe Aktionsheft) und die 
Kollekte am folgenden Sonntag (Pfingsten); Ver-
teilung der Spendentüten/Infoblätter mit Hinweis 
drauf, dass die Spende für die Menschen in Ost-
europa am Pfingstsonntag eingesammelt wird, 
die Spende auch zum Pfarramt gebracht oder auf 
ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden 
kann. Bitte die Spendentüten bzw. Infoblätter auf 
dem Schriftenstand nachlegen oder in die Gottes-
dienstordnung bzw. in den Pfarrbrief einlegen.

·	 Samstag und Pfingstsonntag 19./20. Mai 2018: 
Gottesdienst mit Predigt (Predigtvorschlag siehe 
Aktionsheft), Kollekte und Hinweis auf die Re-
novabis-Kollekte in allen Gottesdiensten, z. B.: 
„Heute bittet die Kirche durch die Aktion Reno-
vabis um eine Spende für die Menschen in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa.“

-	 Gemäß dem Wunsch der deutschen Bischöfe wird 
die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der So-
lidaritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an 
die Bistumskasse weitergegeben. Das Ergebnis 
der Renovabis-Kollekte ist mit dem Vermerk „Re-
novabis 2018“ zu überweisen an: Pax-Bank eG 
Köln, Filiale Mainz, BIC: GENODED1PAX, IBAN: 
DE74 3706 0193 4000 1000 19. Diese Überweisung 

soll innerhalb eines Monats erfolgen. Die Bistums-
kasse leitet die Beträge unverzüglich an Renova-
bis weiter.

Pfingstnovene „miteinander.versöhnt.leben.“
Die Pfingstnovene 2018 zum Thema „miteinander.ver-
söhnt.leben“ wurde von Pfarrer Meinolf Wacker (Ka-
men) geschrieben. Sie eignet sich für das Novenenge-
bet zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest 
in den Pfarreien, in Familienkreisen, Krankenhäusern, 
Altenheimen, Schulgottesdiensten, Gruppen und Ver-
bänden und auch für das individuelle Gebet. Dieses 
Gebet mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa ist 
Ausdruck unserer Glaubenssolidarität.

Materialien
-	 Besonders hingewiesen sei auf das Aktionsheft, 

das mit den „Bausteinen für den Gottesdienst“ 
auch Predigtimpulse an die Hand gibt. Außerdem 
gibt es zur Renovabis-Pfingstaktion einen Pfarr-
briefmantel und ein Gebetsbild sowie weitere 
Materialien, die allen Pfarrgemeinden unmittel-
bar nach Ostern per Post zugehen. Im Aktionsheft 
finden sich Reportagen sowie Impulse und Hand-
lungsvorschläge – insbesondere für den Schulun-
terricht. Alle Aktionsmaterialien sind online auch 
in digitaler Form erhältlich unter www.renovabis.
de/material/material-zur-pfingstaktion.

-	 Weitere Informationen zur Pfingstaktion erhal-
ten Sie direkt bei der Solidaritätsaktion Renova-
bis, Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 
Freising, Tel.: 08161 5309-49, Fax: 08161 5309-44, 
E-Mail: info@renovabis.de, www.renovabis.de, 
Materialbestellung unter www.renovabis-shop.de 

Kirchliche Mitteilungen

56.	 Personalchronik
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57.	 Datenschutz

Im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz Nr. 
3/2018 vom 26. Februar 2018 wurde das Gesetz über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) veröffentlicht. 
Dieses tritt am 24. Mai 2018 in Kraft und muss von al-
len kirchlichen Stellen beachtet werden. 

Es ist die Umsetzung der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung für den kirchlichen Bereich 
des Bistums Mainz.

Für viele kirchliche Stellen – auch für die Kirchenge-
meinden – bedeutet dies, dass von diesen ein betrieb-
licher Datenschutzbeauftragter benannt werden muss.

– 	 Für das Bischöfliche Ordinariat mit allen Außen-
stellen, das Offizialat und die Dotation wurde 
Herr Verwaltungsdirektor Günter Zwingert (Ma-
ria-Ward-Str. 12, 55116 Mainz) als betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter benannt. Für die katho-
lischen Schulen in Trägerschaft des Bistums wur-
den schulische Datenschutzbeauftragte über die 
jeweiligen Schulen benannt.

–	 Für die Kirchengemeinden soll im Ordinariat eine 
zentrale Stelle für den betrieblichen Datenschutz 
eingerichtet werden. Bis zu deren Errichtung kön-
nen bei datenschutzrechtlichen Fragen diese an 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten des 
Bischöflichen Ordinariates gestellt werden.

–	 Für den Bereich des Diözesancaritasverbandes, 
seiner Untergliederungen und Mitglieder ist 
Herr Justiziar Heinrich Griep (Bahnstr. 32, 55128 
Mainz) bei Fragen ansprechbar.

Für alle mit der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten Beschäftigten beabsichtigt das Bistum Mainz eine 
Online-Schulung anzubieten. Diese wird in Kooperati-
on mit weiteren Bistümern noch erstellt. Sobald sie zur 
Verfügung steht, erfolgt eine gesonderte Information.

Als gemeinsame Diözesandatenschutzbeauftragte 
im Sinn der Datenschutzaufsicht (Kapitel 6 - §§42-47 
KDG) haben die (Erz-)Bistümer Freiburg, Fulda, Lim-
burg, Mainz, Rottenburg-Stuttgart, Speyer und Trier 
Frau Ursula Becker-Rathmair ernannt. Kontakt: Ka-
tholisches Datenschutzzentrum Frankfurt/M. Haus am 
Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Tel.: 069 80087188 
00, Fax: 069 80087188 15, E-Mail: info@kdsz-ffm.de

58.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:
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Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 213
Apostolisches Schreiben GAUDETE ET EXSULTATE 
des Heiligen Vaters Papst Franziskus über den Ruf zur 
Heiligkeit in der Welt von heute

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sekretariat 
der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53109 
Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, oder auch 
als pdf heruntergeladen werden: www.dbk-shop.de 

59.	 Gedenktag Maria Mutter der Kirche

Mit Dekret vom 11. Februar 2018 hat die Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung die 
liturgische Feier der seligen Jungfrau Maria als Mutter 
der Kirche im Rang eines gebotenen Gedenktags in den 
Römischen Generalkalender eingeführt. Als Termin 
hierfür ist gesamtkirchlich der Montag nach Pfingsten 
vorgesehen. Rubriken und Texte in der von der Kon-
gregation vorgelegten Form sind über das Deutsche 
Liturgische Institut (DLI) in Trier erhältlich (www.dli.
institute/wp/news/maria-mutter-der-kirche/). 

In einer Notifikation vom 24. März 2018, in der die Kon-
gregation auf ortskirchliche Gegebenheiten eingeht, ist 
allerdings zugleich klargestellt, dass für Deutschland 
die bisherige liturgische Ordnung durch den neuen 
Gedenktag nicht abgeschafft wird und die gewohnte 
liturgische Ordnung hier bestehen bleibt. 

Eine Verlegung des neuen Gedenktags ist in der No-
tifikation nicht festgelegt. Eine abschließende Klärung 
des Umgangs der deutschen Bischöfe mit dem neuen 
Gedenktag des Generalkalenders ist noch nicht erfolgt. 
Ohne dem Ergebnis vorzugreifen, wird auf die Mög-
lichkeit verwiesen, je nach pastoraler Situation an ei-
nem der Wochentage in der Woche nach Pfingsten eine 
Votivmesse zu Maria, der Mutter der Kirche, zu feiern, 
sofern der Tag nicht bereits durch einen gebotenen Ge-
denktag oder ein Gedenken höheren Ranges belegt ist.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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in der Stiftungssatzung festgelegten caritativen Zwe-
cke liegen. Das Vermögen der nichtrechtsfähigen Stif-
tungen wird getrennt vom Vermögen der Stiftung nach 
Weisung des Stifters verwaltet.

(9)	 Die Stiftung kann die Verwaltung rechtlich und 
steuerlich unselbstständiger Vermögensmassen (Stif-
tungsfonds) übernehmen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1)	 Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließ-
lich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.

(2)	 Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3)	 Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder der Stiftungsorgane erhalten keine Zuwendun-
gen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Stiftungsvermögen

(1)	 Das Stiftungsvermögen besteht insgesamt aus
a)	 dem Grundstockvermögen 
	 (bei Errichtung: 30.000 €)
b)	 Zuwendungen (Zustiftungen und Spenden) sowie
c)	 Erträgen.

(2)	 Das Grundstockvermögen ist nach den Grundsät-
zen einer ordentlichen Wirtschaftsführung ertragreich 
anzulegen. Dem Grundstockvermögen wachsen die 
Zuwendungen Dritter zu, die ausdrücklich dazu be-
stimmt sind (Zustiftungen). Die Stiftung ist berechtigt, 
Zustiftungen anzunehmen. Die Zustiftung bedarf der 
Zustimmung des Stiftungsvorstandes.

(3)	 Das Grundstockvermögen ist in seinem Bestand 
auf Dauer möglichst ungeschmälert zu erhalten. Um-
schichtungen des Grundstockvermögens sind nach 
den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung zulässig.

(4)	 Die Stiftung bietet die treuhänderische Verwal-
tung des Vermögens rechtlich unselbstständiger Stif-
tungen sowie von Sondervermögen und Stiftungs-
fonds an. Die Stiftung ist verpflichtet, das Vermögen 
unselbstständiger Stiftungen sowie von Sondervermö-
gen und Stiftungsfonds getrennt vom Stiftungsvermö-
gen zu verwalten.

§ 5 Verwendung der Vermögenserträge und 
Zuwendungen

(1)	 Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträ-
gen des Stiftungsvermögens und aus Zuwendungen, 
soweit diese nicht zur Erhöhung des Grundstockver-
mögens bestimmt sind.

(2)	 Die Stiftung ist berechtigt, aus den Erträgen des 
Vermögens angemessene Rücklagen in der gesetzlich 
zulässigen Höhe und unter Beachtung des Stiftungs-
zwecks zur Erhaltung ihrer Leistungskraft und zur 
Realisierung größerer Maßnahmen auch über mehrere 
Jahre zu bilden und zu verwenden.

(3)	 Die Zuwendungsgeber können bei ihren Zuwen-
dungen an die Stiftung bestimmte Zweckbestimmun-
gen und Auflagen festlegen und bestimmen, dass diese 
für bestimmte Aufgaben und Einzelmaßnahmen im 
Rahmen des Stiftungszwecks zu verwenden sind.

(4)	 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistungen 
der Stiftung sowie Gewährung von Stiftungsmitteln.

§ 6 Organe der Stiftung

(1)	 Organe der Stiftung sind:
1.	 Stiftungsvorstand
2.	 Stiftungsrat.

(2)	 Ein Mitglied eines Stiftungsorgans kann nicht zu-
gleich einem anderen Organ angehören.

(3)	 Die Mitglieder der Stiftungsorgane üben ihre Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus und haben Anspruch auf Er-
satz der ihnen entstandenen angemessenen Auslagen 
und Aufwendungen.

(4)	 Die Stiftungsorgane können sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

(5)	 Die Organe haften nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.

§ 7 Zusammensetzung und Amtszeit des 
Stiftungsvorstandes

(1)	 Der Stiftungsvorstand setzt sich zusammen aus
1.	 dem Vorstandsvorsitzenden des Caritasverban-

des Worms e.V.
2.	 einem weiteren Vorstandsmitglied des Caritas-

verbandes Worms e.V.
3.	 und einem weiteren vom Stiftungsrat zu wählen-

den Mitglied.

(2)	 Der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes 
Worms e.V. ist Vorsitzender der Stiftung kraft Amtes. 
Unter den anderen Mitgliedern wird ein Stellvertreten-
der Vorsitzender vom Stiftungsrat gewählt.
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(3)	 Die Amtszeit der wählbaren Vorstandsämter be-
trägt vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Inhaber 
der wählbaren Vorstandsämter bleiben bis zur Neu- 
oder Wiederwahl im Amt.

(4)	 Endet das wählbare Vorstandsamt während der 
Amtsperiode, so wählt der Stiftungsrat auf seiner 
nächsten Sitzung einen neuen Inhaber des Vorstands-
amtes für den Rest der Amtsperiode nach.

(5)	 Der Stiftungsrat kann die Inhaber der wählba-
ren Vorstandsämter jederzeit aus wichtigem Grund 
abberufen.

§ 8 Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1)	 Der Stiftungsvorstand nimmt seine Aufgaben im 
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen und der Stif-
tungssatzung wahr. Er ist dem Stiftungsrat verant-
wortlich im Rahmen der Gesetze und dieser Satzung.

(2)	 Zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes gehö-
ren insbesondere:
a)	 die Durchführung der Beschlüsse des 

Stiftungsrates
b)	 die Beschlussfassung über die zu fördernden Auf-

gaben und Einzelprojekte und sonstige Maßnah-
men zur Durchführung des Stiftungszweckes

c)	 die Zustimmung zu Zustiftungen
d)	 die Beschlussfassung über die Verwaltung des 

Stiftungsvermögens und des Vermögens der von 
der Stiftung verwalteten unselbständigen Stiftun-
gen, Sondervermögen und Stiftungsfonds

e)	 die Erstellung des Jahresberichts über die Erfül-
lung des Stiftungszwecks und die Vergabe der 
Stiftungsmittel

f)	 die regelmäßige Berichterstattung an den 
Stiftungsrat

g)	 die Erstellung des Jahresabschlusses mit der 
Vermögensübersicht.

(3)	 Die laufende Verwaltung der Stiftung wird vom 
Caritasverband Worms e.V. nach Weisung des Stif-
tungsvorstandes wahrgenommen, sofern der Stif-
tungsvorstand nicht einen anderen Beschluss fasst.

§ 9 Vertretung der Stiftung

Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich je-
weils gemeinsam durch den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden oder durch einen von 
beiden gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmit-
glied vertreten. Im Innenverhältnis wird bestimmt, 
dass die anderen Vorstandsmitglieder zur Vertretung 
nur befugt sind, wenn der Vorsitzende verhindert ist.
Der Stiftungsrat kann den Mitgliedern des Vorstandes 
Einzelvertretungsberechtigungen und die Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) erteilen.

§ 10 Sitzungen des Stiftungsvorstandes

(1)	 Der Stiftungsvorstand tritt regelmäßig zusam-
men, jedoch mindestens einmal jährlich. Er ist durch 
den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden bei Wahrung einer Einladungsfrist von zwei 
Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung schrift-
lich einzuladen. Die Einladung auf elektronischem 
Wege wahrt die Schriftform, sofern eine Empfangsbe-
stätigung nachweisbar ist.

(2)	 Er muss auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes 
einberufen werden.

(3)	 Der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. Stimment-
haltungen werden nicht gewertet. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des 
Vorsitzenden.

(4)	 Über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen und 
über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift an-
zufertigen, die von dem Vorsitzenden oder dem stell-
vertretenden Vorsitzenden des Vorstandes zu unter-
zeichnen ist.

(5)	 Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleich-
bare Formen der Beschlüsse sind zulässig, wenn kein 
Vorstandsmitglied diesem Verfahren widerspricht.

§ 11 Zusammensetzung und Amtszeit des 
Stiftungsrates

(1)	 Der Stiftungsrat hat bis zu 6 Mitglieder.

(2)	 Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus:
1.	 Vorsitzender des Stiftungsrates ist der jeweilige 

Vorsitzende des Aufsichtsrates des Caritasver-
bandes Worms e.V.

2.	 Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates 
ist der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichts-
rates des Caritasverbandes Worms e. V.

3.	 einem vom Aufsichtsrat des Caritasverbandes 
Worms e. V. zu wählenden Vertreter aus dem Ca-
ritasverband Worms e. V.

4.	 ein bis zwei vom Caritas-Aufsichtsrat des Ca-
ritasverbandes Worms e.  V. zu berufende 
Persönlichkeiten

5.	 sowie dem Dekan des Dekanates Worms, so-
fern er nicht identisch ist mit dem Vorsitzenden 
des Caritas-Aufsichtsrates des Caritasverbandes 
Worms e. V. oder seines Stellvertreters.

(3)	 Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes können an 
den Sitzungen des Stiftungsrates teilnehmen, soweit 
nichts anderes ausdrücklich durch den Stiftungsrat be-
schlossen wird.



— 85 —

Kirchliches Amtsblatt Mainz 2018 Nr. 9

(4)	 Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Stif-
tungsrates nach Abs. 2 Nr. 3 und 4 beträgt vier Jahre. 
Wiederwahl bzw. Wiederberufung ist zulässig.

§ 12 Aufgaben des Stiftungsrats

(1)	 Der Stiftungsrat wacht über die dauernde und 
nachhaltige Verwirklichung des Stiftungszweckes und 
entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten 
der Stiftung.

(2)	 Dem Stiftungsrat obliegen insbesondere
1.	 die Wahl der zu wählenden Mitglieder des 

Stiftungsvorstandes
2.	 die Wahl des stellvertretenden Stiftungsvorstandes
3.	 die Erstellung von Richtlinien über die Vergabe 

und Verwendung von Stiftungsmitteln
4.	 die Festlegung von Förderschwerpunkten aus 

dem Stiftungsvermögen
5.	 die Entgegennahme des Jahresberichts des 

Stiftungsvorstandes
6.	 die Genehmigung des Jahresabschlusses
7.	 die Bestellung des Abschlussprüfers, die Entlas-

tung des Stiftungsvorstandes, die Beschlussfas-
sung über Änderungen der Stiftungssatzung und 
des Stiftungszwecks die Zusammenlegung mit 
einer anderen Stiftung sowie die Aufhebung der 
Stiftung.

(3)	 Die vom Stiftungsrat erstellten Richtlinien über 
die Vergabe und Verwendung von Stiftungsmitteln 
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates des Ca-
ritasverbandes Worms e.V. Der Stiftungsrat kann den 
Vorstand bevollmächtigen, im Rahmen festgelegter 
Grenzen Förderanträge vorab zu genehmigen.

(4)	 Die gewählten Mitglieder des Stiftungsrates nach 
§ 11 Abs. 2 Nr. 3 und 4 bleiben bis zu einer Neu- oder 
Wiederwahl bzw. Neu- oder Wiederberufung im Amt.

(5)	 Scheidet ein gewähltes Mitglied des Stiftungsrates 
während der Amtsperiode aus dem Amt aus, so erfolgt 
eine Nachberufung bzw. Nachwahl für den Rest der 
Amtsperiode.

(6)	 Das Amt eines Mitglieds im Stiftungsrat endet 
außer durch Ablauf der Amtsdauer bei den gewählten 
Mitgliedern durch:
a)	 Abberufung durch den Aufsichtsrat des Caritas-

verbandes Worms e.V., die jederzeit zulässig ist
b)	 Abberufung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde 

aus wichtigem Grund
c)	 Tod des Mitglieds
d)	 Amtsniederlegung des Mitglieds; sie ist jederzeit 

zulässig und schriftlich gegenüber der Stiftung zu 
erklären.

§ 13 Sitzungen des Stiftungsrates

(1)	 Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden bzw. 
dem stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates 
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, unter 
Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung ei-
ner Frist von zwei Wochen schriftlich einberufen und 
geleitet. In dringenden Fällen kann mit Zustimmung 
aller Beteiligten auf die Einhaltung der Frist verzich-
tet werden und fernmündlich eingeladen werden. Die 
Einladung auf elektronischem Weg wahrt die Schrift-
form sofern eine Empfangsbestätigung nachweisbar 
ist.

(2)	 Jede Vorlage gemäß § 12 Abs. 2 gilt im Stiftungsrat 
als angenommen, wenn mehr als die Hälfte der anwe-
senden Mitglieder ihr zustimmt.

(3)	 Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Darun-
ter muss sich der Vorsitzende oder der stellvertreten-
de Vorsitzende befinden. Der Stiftungsrat fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder, vorbehaltlich § 14. Stimmenthal-
tungen werden nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4)	 Schriftliche, fernmündliche oder vergleichbare 
Formen der Beschlussfassung sind zulässig, wenn kein 
Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

(5)	 Über jede Sitzung des Stiftungsrates ist eine Nie-
derschrift über den wesentlichen Inhalt der Verhand-
lungen und über die gefassten Beschlüsse anzufertigen 
und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen. Die Nieder-
schrift ist allen Mitgliedern des Stiftungsrates inner-
halb von vier Wochen nach dem Sitzungstermin oder 
der Beschlussfassung zuzuleiten.

§ 14 Jahresabschluss, Prüfung

Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
Die Stiftung ist verpflichtet,
a)	 den Jahresabschluss durch einen Wirtschaftsprü-

fer oder vereidigten Buchprüfer oder Steuerbera-
ter jährlich prüfen und testieren zu lassen; wenn 
die Verwaltung durch den Caritasverband Worms 
e.V. erfolgt soll der gleiche Wirtschaftsprüfer wie 
im Caritasverband Worms e.V. bestimmt werden;

b)	 den Jahresabschluss, die Testate und die Prü-
fungsberichte jährlich dem Aufsichtsrat des Cari-
tasverbandes Worms e.V. vorzulegen;

c)	 die Buchhaltung und den Jahresabschluss durch 
den Caritasverband Worms e.V. oder durch ei-
nen hierzu Beauftragten auf Verlangen prüfen zu 
lassen.
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§ 15 Satzungsänderung und Aufhebung der Stiftung

(1)	 Beschlüsse über Änderungen der Stiftungssat-
zung und des Stiftungszwecks über die Zusammenle-
gung mit einer anderen Stiftung und die Aufhebung 
der Stiftung können nur von einer zu diesem Zweck 
einberufenen Sitzung des Stiftungsrates mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der bei der Stimmabga-
be anwesenden Mitglieder des Stiftungsrates gefasst 
werden. Zu dieser Sitzung ist schriftlich vier Wochen 
im Vorfeld einzuladen. Auf die Schriftform und Frist 
darf nicht verzichtet werden. Die Beschlüsse bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit im Außenverhältnis aus-
drücklich der Zustimmung des Aufsichtsrates des Ca-
ritasverbandes Worms e.V.

(2)	 Die Beschlüsse nach Abs. 1 dürfen nur gefasst 
werden, wenn die zuständige Finanzbehörde vorher 
bestätigt hat, dass durch die Satzungsänderung die 
Steuerbegünstigung nicht berührt wird.

(3)	 Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung sowie 
bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen an den Caritasverband Worms e.V., der es 
ausschließlich und unmittelbar für Zwecke gemäß § 2 
der Stiftungssatzung oder andere steuerbegünstigte 
Zwecke entsprechend seiner Satzung zu verwenden 
hat.

§ 16 Stiftungsaufsicht

(1)	 Die Stiftung steht unter der Aufsicht des Bischöf-
lichen Ordinariates Mainz gemäß der Stiftungsord-
nung für das Bistum Mainz in ihrer jeweils geltenden 
Fassung.

(2)	 Die Stiftung erkennt die Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse als verbindlich an und wird diese anwenden.

(3)	 Unbeschadet der Regelungen über anzeigepflich-
tige Rechtshandlungen, Zustimmungs- und Genehmi-
gungsvorbehalte der Stiftungsordnung für das Bistum 
Mainz in ihrer jeweils geltenden Fassung bedürfen fol-
gende Rechtsgeschäfte zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
vorherigen über den Caritasverband für die Diözese 
Mainz e. V. einzuholenden schriftlichen Zustimmung 
des Bischöflichen Ordinariates:
1.	 Erwerb, Belastung, Veräußerung und Aufga-

be von Grundeigentum und sonstiger Rechte an 
Grundstücken,

2.	 Durchführung von Baumaßnahmen mit einem 
Kostenvoranschlag im Wert von 100.000,00 Euro 
und darüber, wobei dann, wenn mehrere Bau-
maßnahmen im Zusammenhang stehen, diese zur 
Bestimmung des Gegenstandswerts zusammen-
gefasst werden,

3.	 Aufnahme von Darlehen in einem Wert von 
100.000,00 Euro oder darüber, wobei dann, wenn 
mehrere Darlehen für denselben Zweck aufge-
nommen werden, diese zur Bestimmung des Ge-
genstandswerts zusammengefasst werden.

4.	 Übernahme von Bürgschaften,
5.	 die Ausgliederung von Teilbereichen der Stif-

tungsarbeit durch die Bildung neuer Rechtsträ-
ger, insbesondere durch die Gründung von 
Gesellschaften,

6.	 die konstruktive Mitwirkung bei anderen 
Rechtsträgern, insbesondere durch die Übernah-
me von Gesellschaftsanteilen.

(4)	 Unbeschadet der Regelungen über anzeigepflich-
tige Rechtshandlungen, Zustimmungs- und Genehmi-
gungsvorbehalte1 der Stiftungsordnung für das Bis-
tum Mainz bedürfen folgende Rechtsgeschäfte zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der über den Caritasverband für 
die Diözese Mainz e. V. einzuholenden schriftlichen 
Genehmigung des Bischöflichen Ordinariates:
1.	 Feststellung des Jahresabschlusses
2.	 Satzungsänderung, Zweckerweiterung und 

Zweckänderung, Umwandlung, Aufhebung und 
Zusammenlegung der Stiftung.

(5)	 Dem Bischöflichen Ordinariat Mainz und dem 
Caritasverband für die Diözese Mainz e. V. bleibt das 
Recht vorbehalten, Auskünfte zu verlangen, Einsicht in 
die Stiftungsunterlagen zu nehmen sowie Prüfungen 
vorzunehmen und zu veranlassen.

(6)	 Satzungsänderungen, die Zusammenlegung mit 
einer anderen Stiftung oder die Auflösung bzw. Auf-
hebung der Stiftung bedürfen der Anerkennung durch 
die Stiftungsbehörde.

§ 17 Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung sowie alle Änderungen der Satzung tre-
ten jeweils nach Zustimmung des Aufsichtsrates des 
Caritasverbandes Worms e.V. und nach Genehmigung 
durch das Bischöfliche Ordinariat Mainz am Tag der 
Zustellung der Anerkennung durch die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion in Kraft.

80.	 Wechsel im Vorsitz der ständigen 
Einigungsstelle nach MAVO für das Bistum 
Mainz

In der laufenden Amtszeit der Einigungsstelle hat der 
Vorsitz von Herrn Vorsitzenden Richter am LAG a.D. 
Andreas Busemann vorzeitig geendet. 
Gemäß den Verfahrensvoraussetzungen des § 44 Ab-
satz 1 MAVO Bistum Mainz ist Herr Rechtsanwalt Tho-
mas Karst durch Bischof Kohlgraf ab dem 01.07.2018 
bis zum 31.03.2021 zum Vorsitzenden der ständigen 
Einigungsstelle ernannt.



— 87 —

Kirchliches Amtsblatt Mainz 2018 Nr. 9

Kirchliche Mitteilungen

81.	 Personalchronik
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82.	 Pfarrgemeinderatswahlen am 
9./10. November 2019

Unter dem Motto „Kirche gemeinsam gestalten“ 
finden die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen am 
9./10. November 2019 statt. Die Wahlen werden zeit-
gleich in den Bistümern Fulda, Limburg und Mainz 
durchgeführt.
Nähere Informationen zur Wahlvorbereitung und 
-durchführung folgen rechtzeitig.
Ansprechpartner im Bischöflichen Ordinariat ist Herr 
Ulrich Janson, Tel.: 06131 253-200, ulrich.janson@ 
bistum-mainz.de.

83.	 Begegnungstag der Religionslehrer 

Titel: 	 Begegnungstag Reli+ 
Thema: 	 Bibel neu lesen!
	 Begegnungstag mit Patrick Roth 
Zielgruppe: SchulseelsorgerInnen, Religionslehrer- 

Innen im Bistum Mainz 
Leitung:	 Stephan Bedel 
Referent: 	Patrick Roth
Termin:	 5. September 2018, 09:00 – 16:00 Uhr 
Ort: 	 Erbacher Hof Mainz 
Anmeldung: www.bistum-mainz.de/reliplus 
Anmeldeschluss: 22.08.2018

84.	 Anzeige

Die Pfarrei St. Nikolaus Wickstadt und St. Maria Mag-
dalena Dorn-Assenheim bietet für einen Ruheständler 
im Pfarrhaus Florstadt, Friedensstr. 1, 61197 Florstadt 
eine Wohnung zur Miete an. 
Die Wohnung besteht aus einer Küche (Küchenmöbel 
sind vorhanden) vier Zimmern, einer Toilette und ei-
ner Behindertentoilette. 

Anfragen an Pfarrei St. Nikolaus Wickstadt, E-Mail: 
pfarrei-wickstadt@t-online.de, Tel.: 06035-5333, Fax: 
06035-89207

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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	 vor „Grundordnung“ und nach „Arbeitsverhält-
nisse“ werden gestrichen.

3.	 Nach § 1 Absatz 2, Satz 1 wird folgender neuer 
Satz 2 eingefügt:

	 „2Sofern ein kirchlicher Rechtsträger in der 
Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts über kein Statut verfügt, ist eine notariel-
le Erklärung der Grundordnungsübernahme und 
anschließende Veröffentlichung dieser Erklärung 
ausreichend.“

4.	 Der bisherige § 1 Absatz 2, Satz 2 wird zum neu-
en Satz 3 und hinter „Art. 137“ wird „Absatz 3“ 
eingefügt.

5.	 § 1a Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
	 „1Unbeschadet des Abs. 1 kann der Rechtsträger 

mit Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter-
vertretung regeln, was als Einrichtung gilt. 2Sind 
mehrere Mitarbeitervertretungen betroffen, ist die 
Zustimmung der Mehrheit der betroffenen Mitar-
beitervertretungen erforderlich.“

6.	 In § 3 Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 
eingefügt:

	 „2Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeitsleis-
tung überlassen werden im Sinne des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes, sind keine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung.“

7.	 In § 4 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst und ein 
neuer Satz 2 eingefügt.

	 „1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Per-
sonen, die in der Einrichtung eingegliedert sind, 
um mit den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern den arbeitstechnischen Zweck 
der Einrichtung durch weisungsgebundene Tä-
tigkeit zu verwirklichen. 2Der Dienstgeber sowie 
Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 neh-
men auf Einladung der Mitarbeitervertretung an 
der Mitarbeiterversammlung teil.“ 

8.	 Der bisherige § 4 Satz 2 wird zu § 4 Satz 3
9.	 In § 5 wird „wahlberechtigten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern“ durch „aktiv Wahlberechtigten 
(§ 7)“ ersetzt.

10.	 In § 6 Absatz 1 wird „wahlberechtigte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlberechtigte“ 
ersetzt.

11.	 In § 6 Absatz 2, Satz 1 wird bei der zahlenmäßigen 
Zuordnung jeweils „wahlberechtigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern“ durch „Wahlberechtig-
ten“ ersetzt.

12.	 Nach § 6 Absatz 2, Satz 1 wird folgender neuer 
Satz 2 eingefügt:

	 „2In Einrichtungen mit mehr als 1.500 Wahlbe-
rechtigten gemäß § 7 erhöht sich die Zahl der 
Mitglieder in der Mitarbeitervertretung für je an-
gefangene weitere 500 Wahlberechtigte um zwei 
Mitglieder.“

13.	 Der bisherige § 6 Absatz 2 Satz 2 wird zu Satz 3 
und nach „Satz 1“ wird „und Satz 2“ ergänzt:

14.	 Der bisherige § 6 Absatz 2 Satz 3 wird zu Satz 4. 

„Satz 2“ wird durch „Satz 3“ ersetzt und nach 
„Satz 1“ wird „und Satz 2“ ergänzt:

15.	 In § 7 wird folgender neuer Absatz 2a eingefügt:
	 „(2a) 1Personen, die dem Dienstgeber zur Arbeits-

leistung überlassen werden im Sinne des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes, sind wahlberech-
tigt, wenn sie am Wahltag länger als sechs Monate 
in der Einrichtung eingesetzt worden sind. 2Meh-
rere Beschäftigungszeiten einer Leiharbeitneh-
merin oder eines Leiharbeitnehmers bei demsel-
ben Dienstgeber werden zusammengerechnet.“

16.	 In § 9 Absatz 4 Satz 1 wird nach „Mitarbeiter“ 
„und der Personen, die dem Dienstgeber zur Ar-
beitsleistung überlassen werden im Sinne des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes“ eingefügt.

17.	 § 9 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „2Der Wahlausschuss erstellt jeweils eine Liste der 

wahlberechtigten und wählbaren Personen und 
legt sie mindestens vier Wochen vor der Wahl für 
die Dauer von einer Woche zur Einsicht aus.“

18.	 § 9 Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:
	 „4Jede wahlberechtigte und/oder wählbare Per-

son, die geltend macht, wahlberechtigt und/oder 
wählbar zu sein, kann während der Auslegungs-
frist gegen die Eintragung oder Nichteintragung 
in die nach Satz 2 zu erstellenden Listen Ein-
spruch einlegen.“

19.	 In § 9 Absatz 5 Satz 1 wird „wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt. Ebenso wird „wahlberech-
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ durch 
„Wahlberechtigten“ ersetzt.

20.	 In § 10 Absatz 2 wird „wahlberechtigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlberechtig-
ten“ ersetzt.

21.	 In § 11 Absatz 2 Satz 6 wird „wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt.

22.	 In § 11 Absatz 4 Satz 3 wird „wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt.

23.	 In § 11 wird folgender neuer Absatz 4a eingefügt:
	 „(4a) 1Der Wahlausschuss kann anordnen, dass 

die Wahlberechtigten ihr Wahlrecht statt im 
Wege der Urnenwahl durch Briefwahl ausüben. 
2Für ihre Durchführung ist Abs. 4 entsprechend 
anzuwenden.“

24.	 In § 11a Absatz 1 wird „wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlberech-
tigten“ ersetzt.

25.	 In § 11a Absatz 2 wird „wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlbe-
rechtigten“ ersetzt. Nach „spätestens“ wird „8“ in 
„acht“ geändert.

26.	 In § 11b Absatz 1 wird „wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern“ durch „Wahlbe-
rechtigten“ ersetzt. Ebenso wird wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt.
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27.	 In § 11c Absatz 2, Satz 2 wird „Mitarbeiterin und 
jeder wahlberechtigte Mitarbeiter“ durch „Per-
son“ ersetzt.

28.	 In § 12 Absatz 1, Satz 1 wird „Mitarbeiterin und je-
der wahlberechtigte Mitarbeiter“ durch „Person“ 
ersetzt.

29.	 In § 13 Absatz 3, Nr. 1 wird „wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt.

30.	 In § 13d Absatz 2 wird „wahlberechtigten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlberech-
tigten“ ersetzt.

31.	 In § 15 Absatz 3, Satz 1 wird bei der zahlenmä-
ßigen Zuordnung jeweils „wahlberechtigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern“ durch „Wahl-
berechtigten“ sowie „Mitarbeitervertreterinnen 
oder Mitarbeitervertreter“ durch „Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung“ ersetzt.

32.	 Nach § 15 Absatz 3, Satz 1 wird folgender neuer 
Satz 2 eingefügt:

	 „2Darüber hinaus erhöht sich für je angefan-
gene weitere 500 Wahlberechtigte die Zahl 
der Freistellungen um zwei Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung.“

33.	 Der bisherige § 15 Absatz 3, Satz 2 wird zu § 15 
Absatz 3, Satz 3.

34.	 In § 16 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
	 „(3) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung(en) 

im Wirtschaftsausschuss erhalten während ihrer 
Amtszeit für Schulungsmaßnahmen im Hinblick 
auf ihre Tätigkeit im Wirtschaftsausschuss auf 
Antrag zusätzlich eine Arbeitsbefreiung von einer 
Woche.“

35.	 In § 19 Absatz 1, Satz 2 wird nach „Artikels 5“ 
„Abs. 3 bis 5“ gestrichen.

36.	 In § 21 Absatz 1, Satz 3 wird nach „Aushang,“ 
„schriftlich“ gestrichen und „Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern“ durch „Teilnehmern der Mit-
arbeiterversammlung“ ersetzt.

37.	 In § 21 Absatz 3, Satz 1 wird „wahlberechtigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahl-
berechtigten“ ersetzt.

38.	 In § 22 Absatz 2 wird „wahlberechtigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ durch „Wahlberechtig-
ten“ ersetzt.

39.	 § 24 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 24 Gesamtmitarbeitervertretung und erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung

(1)	 Bestehen bei einem Dienstgeber (§ 2) mehrere 
Mitarbeitervertretungen, so ist auf Antrag von zwei 
Dritteln der Mitarbeitervertretungen oder wenn die 
befürwortenden Mitarbeitervertretungen mehr als die 
Hälfte der in die Wählerlisten eingetragenen Wahlbe-
rechtigten repräsentieren, eine Gesamtmitarbeiterver-
tretung zu bilden.

(2)	 Die Mitarbeitervertretungen mehrerer Einrichtun-
gen mehrerer Rechtsträger bilden, wenn die einheitliche 

und beherrschende Leitung der beteiligten selbständi-
gen kirchlichen Einrichtungen bei einem Rechtsträger 
liegt, auf Antrag von zwei Dritteln der Mitarbeiterver-
tretungen oder wenn die befürwortenden Mitarbeiter-
vertretungen mehr als die Hälfte der in die Wählerlis-
ten eingetragenen Wahlberechtigten repräsentieren, 
eine erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung.

(3)	 1Befürwortet mindestens eine Mitarbeitervertre-
tung die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung, teilt 
sie dies der nach der Zahl der in die Wählerlisten ein-
getragenen Wahlberechtigten größten Mitarbeiterver-
tretung mit. 2Diese lädt binnen drei Monaten zu einer 
gemeinsamen Sitzung aller Mitglieder der betroffenen 
Mitarbeitervertretungen zur Beratung über die Bildung 
einer Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten 
Gesamtmitarbeitervertretung ein. 3Der Dienstgeber 
stellt den Mitarbeitervertretungen die notwendigen 
Informationen zur Verfügung, insbesondere die Zahl 
und Größe der Mitarbeitervertretungen, deren An-
schriften und die Zahl der jeweils in die Wählerlisten 
eingetragenen Wahlberechtigten im Zeitpunkt der An-
tragstellung. 4Die Mitglieder der betroffenen Mitarbei-
tervertretungen sind für die gemeinsame Sitzung im 
notwendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen. 5Der Dienstgeber stellt einen geeigneten 
Raum mit angemessener Ausstattung zur Verfügung 
und erstattet die notwendigen Reisekosten zu der ge-
meinsamen Sitzung. 6Die Abstimmungsergebnisse der 
einzelnen Mitarbeitervertretungen werden von dem/
der Vorsitzenden der nach der Zahl der in die Wähler-
listen eingetragenen Wahlberechtigten größten Mitar-
beitervertretung erfasst; er/sie teilt die Ergebnisse dem 
Dienstgeber und allen betroffenen Mitarbeitervertre-
tungen schriftlich mit. 7Die Bildung der Gesamtmit-
arbeitervertretung oder der erweiterten Gesamtmitar-
beitervertretung kann beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung angefochten werden, 
wenn gegen wesentliche Bestimmungen verstoßen 
worden ist. 8Zur Anfechtung berechtigt ist jede Mit-
arbeitervertretung oder der Dienstgeber. 9Liegen die 
Voraussetzungen für die Bildung einer Gesamtmit-
arbeitervertretung oder erweiterten Gesamtmitarbei-
tervertretung vor, lädt die nach der Zahl der in die 
Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtigten größte 
Mitarbeitervertretung nach Ablauf der Anfechtungs-
frist zur konstituierenden Sitzung der Gesamtmitar-
beitervertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeiter-
vertretung ein.

(4)	 1Jede Mitarbeitervertretung entsendet in die Ge-
samtmitarbeitervertretung oder erweiterte Gesamtmit-
arbeitervertretung ein Mitglied. 2Außerdem wählen 
die Sprecherinnen oder Sprecher der Jugendlichen 
und Auszubildenden und die Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der beteiligten Mitarbeitervertretungen aus ihrer 
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Mitte je eine Vertreterin oder einen Vertreter und je 
eine Ersatzvertreterin oder einen Ersatzvertreter in 
die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte Ge-
samtmitarbeitervertretung. 3Durch Dienstvereinba-
rung können Mitgliederzahl und Zusammensetzung 
abweichend geregelt werden. 4Durch Dienstvereinba-
rung kann geregelt werden, ob und in welchem Um-
fang Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung oder 
der erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung pauschal 
freigestellt werden sollen.

(5)	 1Jedes Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung hat so 
viele Stimmen, wie der Mitarbeitervertretung, die es 
entsandt hat, Mitglieder bei der letzten Wahl nach § 6 
Abs. 2 zustanden. 2Entsendet eine Mitarbeitervertre-
tung mehrere Mitglieder, so stehen ihnen die Stimmen 
nach Satz 1 anteilig zu. 3Durch Dienstvereinbarung 
kann die Stimmengewichtung abweichend geregelt 
werden. 

(6)	 1Die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für die An-
gelegenheiten der Mitarbeitervertretung, soweit sie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehreren oder 
allen Einrichtungen betreffen und diese nicht durch 
die einzelnen Mitarbeitervertretungen in ihren Ein-
richtungen geregelt werden können. 2Ihre Zuständig-
keit erstreckt sich auch auf Einrichtungen ohne Mitar-
beitervertretung. 3In allen übrigen Angelegenheiten ist 
die Mitarbeitervertretung der Einrichtung zuständig, 
unabhängig davon, wer für den Dienstgeber handelt. 
4Die Mitarbeitervertretung kann durch Beschluss, das 
Verhandlungsmandat auf die Gesamtmitarbeiterver-
tretung oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung 
übertragen; die materielle Entscheidungsbefugnis 
bleibt jedoch stets der Mitarbeitervertretung vorbehal-
ten. 5Die Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterte 
Gesamtmitarbeitervertretung ist der einzelnen Mitar-
beitervertretung der Einrichtung nicht übergeordnet.

(7)	 Die Mitgliedschaft in der Gesamtmitarbeiterver-
tretung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertretung 
erlischt nach Maßgabe des § 13 c) oder durch Abberu-
fung durch die entsendende Mitarbeitervertretung.

(8)	 Die Auflösung der einmal errichteten Gesamt-
mitarbeitervertretung oder erweiterten Gesamtmit-
arbeitervertretung bedarf der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitarbeitervertretungen oder von Mit-
arbeitervertretungen, die mehr als die Hälfte der in 
die Wählerlisten eingetragenen Wahlberechtigten 
repräsentieren. 

(9)	 Für die Gesamtmitarbeitervertretung und erwei-
terte Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Übrigen 
die Bestimmungen dieser Ordnung sinngemäß mit 
Ausnahme des § 15 Abs. 3.

(10) 1Wird eine erweiterte Gesamtmitarbeitervertre-
tung errichtet, entfallen zeitgleich in deren Zuständig-
keitsbereich errichtete Gesamtmitarbeitervertretungen 
sowie in deren Zuständigkeitsbereich das Recht derar-
tige Gesamtmitarbeitervertretungen zu bilden für die 
Dauer des Bestehens der erweiterten Gesamtmitarbei-
tervertretung. 2Durch Dienstvereinbarung kann hierzu 
Näheres geregelt werden.“

40.	 In § 25 Absatz 2 wird folgende neue Ziffer 11 
aufgenommen:
„11.	 Beratung der Mitarbeitervertretungen bei der 

Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung 
oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertre-
tung nach § 24.“

41.	 In § 26 Absatz 3, Nr. 2 wird nach „Mitarbeitern“ 
„sowie derjenigen Personen, die dem Dienstge-
ber zur Arbeitsleistung überlassen werden im 
Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes“ 
eingefügt.

42.	 In § 26 Absatz 3 wird folgende neue Ziffer 10 
eingefügt:
„10.	 Durchsetzung der Entgeltgleichheit von 

Frauen und Männern in der Einrichtung und 
Wahrnehmung der im Entgelttransparenzge-
setz (EntgTranspG) vorgesehenen Aufgaben 
der betrieblichen Interessenvertretung. „

43.	 In § 27 Absatz 2 wird im vierten Spiegelstrich 
„§81“ durch „§164“ sowie im sechsten Spiegel-
strich jeweils „§ 80“ durch „§ 163“ ersetzt.

44.	 In § 27a Absatz 1 werden nach Satz 2 folgende 
neue Sätze 3 und 4 eingefügt:

	 „3Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Aufgaben der Mitarbeitervertretung erforderlich 
ist, hat der Dienstgeber sachkundige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen; 
er hat hierbei die Vorschläge der Mitarbeiterver-
tretung zu berücksichtigen, soweit einrichtungs-
bedingte Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 
4Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt § 
20 entsprechend.“

45.	 Der bisherige § 27a Absatz 1 Satz 3 wird zu § 27a 
Absatz 1 Satz 5.

46.	 In § 27a Absatz 2 wird Ziffer 1 wie folgt neu 
gefasst:

	 „1.	 die wirtschaftliche und finanzielle Lage der 
Einrichtung;„

47.	 In § 27a Absatz 2 werden nach Nr. 2 folgende neue 
Ziffern 3 bis 7 eingefügt:
„3.	 Änderung der Arbeitsmethoden, insbeson-

dere die Einführung neuer Arbeitsmethoden;
4.	 Fragen des einrichtungsbezogenen 

Umweltschutzes; 
5.	 die Einschränkung oder Stilllegung von Ein-

richtungen oder von Einrichtungsteilen; 
6.	 die Verlegung von Einrichtungen oder 

Einrichtungsteilen; 
7.	 der Zusammenschluss oder die Spaltung von 

Einrichtungen;“
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48.	 In § 27a Absatz 2 werden die bisherigen Ziffern 3 
und 4 zu Ziffern 8 und 9.

49.	 In § 27a wird der bisherige Absatz 4 gestrichen. 
Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden zu Absät-
zen 4 und 5.

50.	 Nach § 27a wird folgender neuer § 27b eingefügt:

„§ 27b Wirtschaftsausschuss
(1)	 1Sofern in Einrichtungen, deren Betrieb überwie-
gend durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, aus 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit Kos-
tenträgern oder Zahlungen sonstiger nichtkirchlicher 
Dritter finanziert wird, eine Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung ge-
bildet wurde und diese mehr als 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter repräsentiert, kann ein Wirtschafts-
ausschuss gebildet werden. 2Gehören den Einrichtun-
gen, für die die Gesamtmitarbeitervertretung oder die 
erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung zuständig ist, 
auch nicht überwiegend drittmittelfinanzierte Einrich-
tungen an, so ist der Wirtschaftsausschuss für diese Ein-
richtungen nicht zuständig. 3Der Wirtschaftsausschuss 
hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit 
dem Dienstgeber zu beraten und die Gesamtmitarbei-
tervertretung oder erweiterte Gesamtmitarbeiterver-
tretung nach jeder Sitzung zu unterrichten. 4§ 27 a) 
Abs. 2 MAVO findet entsprechende Anwendung. 

(2)	 Wenn eine Gesamtmitarbeitervertretung oder 
erweiterte Gesamtmitarbeitervertretung nicht vor-
handen ist, kann die Mitarbeitervertretung in einer 
Einrichtung, deren Betrieb überwiegend durch Zu-
wendungen der öffentlichen Hand, aus Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen mit Kostenträgern oder 
Zahlungen sonstiger nichtkirchlicher Dritter finanziert 
wird und die regelmäßig mindestens 200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beschäftigt, einen Wirtschafts-
ausschuss bilden. 

(3)	 1Der Dienstgeber hat den Wirtschaftsausschuss 
rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten der Einrichtung(en) unter Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit 
dadurch nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ge-
fährdet werden. 2Der Dienstgeber stellt darüber hinaus 
die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Per-
sonalplanung dar. 

(4)	 1Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens 
drei und höchstens sieben von der Gesamtmitarbeiter-
vertretung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertre-
tung entsandten Mitgliedern, die als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einschließlich der in § 3 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 bis 6 genannten Personen den Einrichtungen 
angehören müssen. 2Der Wirtschaftsausschuss wählt 
mit einfacher Mehrheit aus dem Kreis seiner Mitglie-
der eine/einen Vorsitzende/n. 3Die Mitglieder sollen 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fach-
liche und persönliche Eignung besitzen. 4Mindestens 

ein Mitglied des Wirtschaftsausschusses gehört der 
Gesamtmitarbeitervertretung oder erweiterten Ge-
samtmitarbeitervertretung an. 5Die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses können jederzeit abberufen 
werden. 6Darüber hinaus erlischt die Mitgliedschaft im 
Wirtschaftsausschuss nach Maßgabe des § 13 c). 7Sofern 
der Wirtschaftsausschuss nach Abs. 2 gebildet wird, 
finden die Sätze 1 bis 6 entsprechend Anwendung. 

(5)	 Für die Sitzungen des Wirtschaftsausschusses gel-
ten folgende Regelungen:
a)	 Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljährlich ein-

mal zusammentreten.
b)	 An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat 

der Dienstgeber oder sein Vertreter teilzunehmen. 
Er kann sachkundige Dienstnehmer der Einrich-
tung einschließlich der in § 3 Abs. 2 Satz 1 Ziffern 
2 bis 6 genannten Personen hinzuziehen. Für die 
Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht 
von Sachverständigen gilt § 20 entsprechend.

c)	 Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind 
berechtigt, in die nach § 27 a) Abs. 3 vorzulegen-
den Unterlagen Einsicht zu nehmen.

d)	 Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss 
unter Beteiligung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung oder erweiterten Gesamtmitarbeitervertre-
tung, im Fall der Bildung nach Abs. 2 unter Betei-
ligung der Mitarbeitervertretung, zu erläutern.

(6) Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angele-
genheiten im Sinne des Abs. 3 entgegen dem Verlan-
gen des Wirtschaftsausschusses nicht, nicht rechtzei-
tig oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber 
zwischen Dienstgeber und Wirtschaftsausschuss eine 
Einigung nicht zu Stande, so entscheidet auf Antrag 
des den Wirtschaftsausschuss bildenden Organs die 
Einigungsstelle.“ 

51.	 Der bisherige § 27b wird zu § 27c.
52.	 In § 28a Absatz 1 wird „§§ 71, 72, 81, 83 und 84“ 

durch „§§ 154, 155, 164, 166 und 167“ ersetzt.
53.	 In § 28a Absatz 2 wird in Satz 1 „§ 98“ durch „§ 

181“ sowie „Integrationsvereinbarung“ durch 
„Inklusionsvereinbarung“ ersetzt.

54.	 In § 28a Absatz 2 wird in Satz 6 „§ 83 Abs. 2“ 
durch „§ 166 Abs. 2“ ersetzt.

55.	 In § 28a Absatz 3 wird „§ 98“ durch „§ 181“ ersetzt. 
56.	 In § 29 Absatz 1 wird in Nr. 19 „§ 71 Abs. 1“ durch 

§ 154 Abs. 1“ ersetzt und“20. Regelung einer Ein-
richtung nach § 1 a Abs. 2.“ gestrichen.

57.	 In § 33 Absatz 2 wird folgender neuer Satz 5 
eingefügt:

	 „5Eine Fristverkürzung in den Fällen des § 1a Abs. 
2 ist ausgeschlossen.“

58.	 In § 33 Absatz 4 wird nach „§ 35“ „und § 36 Abs. 1 
Nr. 13“ sowie nach „§ 36“ „Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 12 
eingefügt:

59.	 In § 33 Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 
eingefügt:
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keine Anwendung. 2. Für Gemeindeassistenten, 
Gemeindeassistentinnen, Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen gilt die folgende 
Vergütungsordnung: Vergütungsordnung für Ge-
meindeassistenten, Gemeindeassistentinnen, Ge-
meindereferenten und Gemeindereferentinnen“ 

4.	 Abschnitt 2 § 2 Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen 
und als „(2) unbesetzt“ geführt.

5.	 In Abschnitt 2 wird § 3 unter Beibehaltung der 
Überschrift wie folgt neu gefasst:

	 „1Die Eingruppierung von Gemeindereferentin-
nen und Gemeindereferenten auf Stellen im Bi-
schöflichen Ordinariat erfolgt nach Anlage 1 zum 
TVöD. 2Es ist jedoch mindestens die sich aus der 
Anwendung der §§ 2 bis 2b) ergebende Eingrup-
pierung maßgeblich.“

6.	 Zum neu gefassten § 3 wird folgende Protokollno-
tiz aufgenommen:

	 „Protokollnotiz zu § 3:
1.	 Stellen im Bischöflichen Ordinariat sind 

nicht:
-	 Stellen auf der Ebene der Dekanate
-	 Stellen in der Kategorialseelsorge
-	 Stellen im Schuldienst
-	 Stellen in den Katholischen Jugendzentralen

2.	 Der Begriff „Stellen im Bischöflichen Ordi-
nariat“ im Sinne des § 3 ist nicht identisch 
mit dem Einrichtungsbegriff „Bischöfliches 
Ordinariat“ nach der Mitarbeitervertretungs-
ordnung Bistum Mainz.

3.	 Die Eingruppierung (Entgeltgruppe ohne 
Stufe) von Gemeindereferentinnen und 
Gemeindereferenten, die am 01.01.2017 
über der nach § 3 festzulegenden Entgelt-
gruppe liegt, bleibt unverändert, solange 
die/der Beschäftigte eingesetzt ist, wie am 
Tag des Inkrafttretens dieser Regelung 
(Besitzstandswahrung).“

III. Anlage 6 – Vergütungsordnung für 
Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen, 

Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen wird 
wie folgt geändert:

1.	 In der Überschrift wird „Vergütungsordnung“ 
gestrichen und durch „Entgeltordnung“ ersetzt. 

2.	 Abschnitt 1 wird wie folgt neu gefasst:
	 „1§ 12 Absatz 1, Satz 1 TVöD VKA, der die Ein-

gruppierung nach den Tätigkeitsmerkmalen der 
Anlage 1 – Entgeltordnung (VkA) vorsieht, findet 
keine Anwendung. 2Die Eingruppierung richtet 
sich nach den speziellen Tätigkeitsmerkmalen im 
Abschnitt 2.“

3.	 In Abschnitt 2 wird die folgende Passage ersatzlos 
gestrichen:

	 „1. Die Anlage 1a zum BAT/VkA findet für 
Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen, 

Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen 
keine Anwendung. 2. Für Pastoralassisten-
ten, Pastoralassistentinnen, Pastoralreferen-
ten und Pastoralreferentinnen gilt die folgende 
Vergütungsordnung:“

	 Danach wird in der Überschrift „Vergütungsord-
nung“ gestrichen und durch „Entgeltordnung“ 
ersetzt. 

4.	 In Abschnitt 2 wird § 4 unter Beibehaltung der 
Überschrift wie folgt neu gefasst:

	 „1Die Eingruppierung von Pastoralreferentinnen 
und Pastoralreferenten auf Stellen im Bischöfli-
chen Ordinariat erfolgt nach Anlage 1 zum TVöD. 
2Es ist jedoch mindestens die sich aus der Anwen-
dung der §§ 3 und 3a) ergebende Eingruppierung 
maßgeblich.“

5.	 Zum neu gefassten § 4 wird folgende Protokollno-
tiz aufgenommen:

	 „Protokollnotiz zu § 4:
1.	 Stellen im Bischöflichen Ordinariat sind 

nicht:
-	 Stellen auf der Ebene der Dekanate
-	 Stellen in der Kategorialseelsorge
-	 Stellen im Schuldienst
-	 Stellen in den Katholischen Jugendzentralen

2.	 Der Begriff „Stellen im Bischöflichen Ordi-
nariat“ im Sinne des § 4 ist nicht identisch 
mit dem Einrichtungsbegriff „Bischöfliches 
Ordinariat“ nach der Mitarbeitervertretungs-
ordnung Bistum Mainz.

3.	 Die Eingruppierung (Entgeltgruppe ohne 
Stufe) von Pastoralreferentinnen und Pasto-
ralreferenten, die am 01.01.2017 über der nach 
§ 4 festzulegenden Entgeltgruppe liegt, bleibt 
unverändert, solange die/der Beschäftigte 
eingesetzt ist, wie am Tag des Inkrafttretens 
dieser Regelung (Besitzstandswahrung).“

IV. Anlage 15 – Vergütungsordnung für 
Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen * im 

Bistum Mainz wird wie folgt geändert:

1.	 In der Überschrift wird „Vergütungsordnung“ 
gestrichen und durch „Entgeltordnung“ ersetzt.

2.	 In Abschnitt 1 wird der bisherige Satz 1 gestrichen 
und durch folgende Sätze 1 und 2 ersetzt:

	 „1§ 12 Absatz 1, Satz 1 TVöD VKA, der die Ein-
gruppierung nach den Tätigkeitsmerkmalen der 
Anlage 1 – Entgeltordnung (VkA) vorsieht, findet 
keine Anwendung. 2Die Eingruppierung richtet 
sich nach den speziellen Tätigkeitsmerkmalen im 
Abschnitt 2.“

3.	 In Abschnitt 1 werden die bisherigen Sätze 2 und 
3 zu Sätzen 3 und 4.

4.	 In Abschnitt 2 wird in der Überschrift „Vergü-
tungsordnung“ gestrichen und durch „Entgelt-
ordnung“ ersetzt.
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90.	 Gottesdienstmodelle zur Einführung des neuen 
Lektionars

Am Ersten Adventssonntag 2018 wird im deutschen 
Sprachgebiet ein neues Lektionar eingeführt. Die re-
vidierte Einheitsübersetzung wird dann auch in die 
Liturgie der Messfeier und der Wort-Gottes-Feier am 
Sonntag übernommen. Es ist angemessen, die Einfüh-
rung des ersten der neuen Lektionare in der Messfeier 
bzw. in der Wort-Gottes-Feier am Ersten Adventssonn-
tag entsprechend hervorzuheben und zu gestalten.

Dafür bietet das Deutsche Liturgische Institut folgende 
Modelle an:

Modell A – Einführung in einer Eucharistiefeier

Modell B – Einführung in einer Wort-Gottes-Feier

Die Gestaltungsvorschläge können als Textdatei auf 
der Homepage des Liturgischen
Instituts www.liturgie.de abgerufen werden.

Schriftworte
Zusätzlich werden Schriftworte aus den Lesungstexten 
des Ersten Advent als Karte angeboten, die im Gottes-
dienst an die Mitfeiernden ausgeteilt werden können: 
VzF Deutsches Liturgisches Institut, https://shop.litur-
gie.de

Die Lektionare mit dem erneuerten Bibeltext erschei-
nen nach und nach – zunächst für die Sonntage und 
Festtage der Lesejahre A, B und C sowie für Werkta-
ge, besondere Anlässe usw. (Band IV bis VIII). Wenn 
auch die Lektionare für die Lesejahre A und B vorlie-
gen, wird zudem das neue Evangeliar erscheinen. Die 
Deutsche Bischofskonferenz weist darauf hin, dass ab 
diesem Zeitpunkt der Gebrauch der neuen Bücher ver-
pflichtend ist.

Kirchliche Mitteilungen

91.	 Personalchronik
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92.	 Datenschutz in Kirchengemeinden

Ergänzung der Information zum Datenschutz (Nr. 57) 
aus dem Amtsblatt Nr. 7 vom 7. Mai 2018 

Gem. § 36 KDG und in Anwendung des Gesetzes über 
die Errichtung einer gemeinsamen Betrieblichen Da-
tenschutzstelle im Bistum Mainz (GbDS) im Amtsblatt 
Nr. 8 vom 12. Juni 2018 ist ab 1. September 2018 Wolf-
gang Knauer zum gemeinsamen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten für die Kirchengemeinden benannt 
worden. Bitte wenden Sie sich ab diesem Datum bei 
datenschutzrechtlichen Fragen aus dem Bereich der 
Kirchengemeinden an ihn. 

Kontakt: Wolfgang Knauer, Weißliliengasse 2 d, 55116 
Mainz.
Für das Bischöfliche Ordinariat mit allen Außenstellen, 
das Offizialat, die katholischen Schulen und den Be-
reich der Caritas bleibt die Zuständigkeit der jeweili-
gen Datenschutzbeauftragten wie im Amtsblatt Nr. 7 
vom 7. Mai 2018 beschrieben.

93.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:

Arbeitshilfen
Nr. 299
Katholische Kirche in Deutschland: Zahlen und Fakten 
2017/18.
Bonn, 2018

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sekreta-
riat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 29 62,  
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53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, oder 
auch als pdf heruntergeladen werden: https://www.
dbk-shop.de/index.php?page=index.

94.	 Kurse des TPI

K 18-24

Datum: 	 16.-19. Oktober 2018
	 Beginn am 11.09 um 14:30 Uhr, 
	 Ende am 14.09. um ca.13:00 Uhr
Titel: 	 Das Evangelium bricht sich Bahn. 
Untertitel: Die Apostelgeschichte als Provokation für 

die Kirche heute
Leitung: 	Sr. Dr. Igna Kramp CJ / Prof. Dr. Hans-Georg 

Gradl 
Veranstalter: Theologisch-Pastorales Institut Mainz
Zielgruppe: pastorale Berufsgruppen, Interessierte
Veranstaltungsort: Trier, Gästehaus der Barmherzigen 

Brüder, Nordallee 1, 54292 Trier, Tel.: 0651 
208-1026, E-Mail: info@bb-gaestehaus.de

Anmeldung bis: 30.08.2018
Anmeldung bei: www.tpi-mainz.de (dort Anmelde-

formular) oder info@tpi-mainz.de; 06131 
27088-0

K 18-26

Titel: 	 „Weil jede/r was zu sagen hat!“
	 1. Abschnitt
	 Grundkurs Bibliolog (Kooperation mit ILF 

Mainz)
Termine: 	1. Abschnitt 17.10.-19.10.2018 

2. Abschnitt 19.11.-21.11.2018
Leitung:	 Dr. Katrin Brockmöller, Jens Uhlendorf
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen 
Veranstaltungsort: Hösbach, Tagungszentrum des Bis-

tums Würzburg
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.tpi-mainz.de

K 18-29

Titel:	 „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land 
lebt …“ (Lev 19,33) 

	 Migration und Integration
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Dr. Regina Heyder
Referent/-innen: P. Tobias Keßler CS und andere
Termin: 	 14.-16.11.2018 und 19.-21.02.2019
Ort: 	 Hofheim, Franziskanisches Zentrum für Stil-

le und Begegnung
In Kooperation mit dem Institut für Weltkirche und 
Mission, Frankfurt
Anmeldung bis: 01.10.2018 bei: www.tpi-mainz.de 

(dort Anmeldeformular) oder info@tpi-
mainz.de; 0613 /27088-0

Kosten:	 Die Kosten sind mit Erscheinen des aktuel-
len Programms auf der Homepage des TPI 
(www.tpi-mainz.de) abrufbar.

95.	 Anzeigen

Das Pfarrhaus in Grebenhain wird zum 1. Dezember 
2018 neu vermietet.
Als Nachmieter wird ein (Ruhestands-) Priester oder 
Diakon gesucht. Eine Mithilfe in der Seelsorge ist 
möglich. 
Anfragen an Pfarrer Winfried Disser, Tel.: 06643-234, 
0171-8435551, E-Mail: pfarrer@st-jakobus-herbstein.net 

Das Kath. Familienzentrum St. Michael Münster hat 
zwei Warmhaltebehälter der Firma Rieber abzugeben.
Die Maße sind 435x610x561 mm, das Fassungsvermö-
gen beträgt 52 Liter.
Temperaturangabe: -20 bis + 100 Grad.
Die Behälter sind neuwertig und hatten einen Neup-
reis von 689 €/Stück.

Interessierte setzen sich bitte mit der Leitung des Fami-
lienzentrums in Verbindung, Tel.: 06071 391 965.

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Einweisung (bis zu einer Woche) ausgeführt werden 
können.

(2)	 1Zusatzkräfte im häuslichen Umfeld in der ambu-
lanten Pflege können von hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen sowie ihren Angehörigen stundenweise an-
gefordert werden. 2Der konkrete Leistungsinhalt und 
-umfang wird individuell zwischen dem Leistungs-
nehmer und dem ambulanten Dienst als Leistungser-
bringer vereinbart.

§ 3 Vergütung
(1)	 Die monatliche Vergütung entspricht dem Tabel-
lenwert der Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der Regel-
vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR.

(2)	 1Zeitzuschläge werden nach Anlage 6a zu den 
AVR gezahlt. 2In Abweichung von § 2 der Anlage 6a zu 
den AVR richtet sich die Stundenvergütung nach der 
in Absatz 1 festgelegten Monatsvergütung. 3Die Zeit-
zuschläge für Überstunden betragen je Stunde 25 v.H.

(3)	 Die Erstattung der Reisekosten richtet sich 
nach der entsprechenden Regelung des zuständigen 
Pflegedienstes.

§ 4 Sonstige Bestimmungen
1Die Bestimmungen der Anlage 1 Abschnitte II, IIb, III, 
IV, V, VII, VIIa, VIII und VIIIa, der Anlagen 2d, 2e, 7, 
7a sowie der Anlagen 19, 20, 21, 21a, 30, 31, 32 und 33 
zu den AVR finden keine Anwendung auf Zusatzkräfte 
im häuslichen Umfeld in der ambulanten Pflege. 2An-
sonsten finden die AVR entsprechende Anwendung, 
soweit vorstehend keine abweichende Regelung vor-
gesehen ist.

§ 5 Inkrafttreten und Geltungsdauer
Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft und ist 
bis zum 31.12.2021 befristet.“

Teil 1 Abschnitt 2, Fahrdienste

I.	 Die Anlage 23 zu den AVR wird wie folgt geändert:
1.	 In der Anlage 23 zu den AVR wird § 3 Abs. 1 Satz 
6 wie folgt gefasst:
„In den Jahren 2018 bis 2021 beträgt die Vergütung ab-
weichend von Satz 1 94,00 v.H. der festgelegten Ver-
gütung nach Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der jeweils 
geltenden Regelvergütungstabelle in Anlage 3 zu den 
AVR.“
2.	 In der Anlage 23 zu den AVR wird ein neuer § 6 
mit folgendem Inhalt eingefügt:
„§ 6 Neuausschreibungen für Beförderungsleistungen; 
Anwendung von Tarifverträgen
(1)	 Dienstgeber, die ab dem 15. Juni 2018 an einem Zu-
schlagsverfahren für Beförderungsleistungen teilneh-
men, können abweichend von § 3 den Dienstverträgen 
ihrer Mitarbeiter nach § 1 als Mindestinhalt das Entgelt 
nach § 2 der Anlage 5 des DRK-Reformtarifvertragesin 

der jeweils aktuell gültigen Fassung zugrunde legen.
(2)	 Auf Mitarbeiter, die bis zum 14. Juni 2018 eine 
Vergütung nach § 3 erhalten haben, findet Abs. 1 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden 
Dienstverhältnisses keine Anwendung. Unterbrechun-
gen des Dienstverhältnisses von bis zu einem Monat 
sind unschädlich.“
3.	 Der bisherige § 6 wird zu § 7.

Teil 2 – Tarifrunde 2018

A. Mittlere Werte und Einmalzahlung 

Die nachfolgend festgelegten mittleren Werte für die 
Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind bis zum 
31.08.2020 befristet.

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiederge-
gebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte sind 
Teil dieses Beschlusses.

Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung 
dieses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen.

B. Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

I. 	 Entgelttabellen der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR 
und Einmalzahlungen

1. 	 Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C 
der Anlage 31 zu den AVR werden
-	 zum 01.06.2018 wie aus Anhang 1,
-	 zum 01.01.2019 wie aus Anhang 2 und
-	 zum 01.01.2020 wie aus Anhang 3 ersichtlich 
gefasst.

Dabei werden die mittleren Werte der Entgeltgruppe P 
4 nach Anhang B der Anlage 31 zu den AVR gültig zum 
01.01.2019 unmittelbar (logische Sekunde) vor dem 3. 
Erhöhungsschritt wie folgt zusätzlich erhöht:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1,3 v.H. 1,3 v.H. 1,1 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H.

2.	 Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 31 zu den 
AVR eingefügt:
„§ 12b Einmalzahlung 2018 
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen P 4 und P 6, die am 
1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitar-
beiterin wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 
1 und Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienst-
bezüge erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der 
in § 10 des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 
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12a der Anlage 31 zu den AVR findet Anwendung. 6Die 
Einmalzahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet 
ein Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Ein-
malzahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

3.	 Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C 
der Anlage 32 zu den AVR werden
-	 zum 01.06.2018 wie aus Anhang 4,
-	 zum 01.01.2019 wie aus Anhang 5 und
-	 zum 01.01.2020 wie aus Anhang 6 ersichtlich 
gefasst.

Dabei werden die mittleren Werte der Entgeltgruppe P 
4 nach Anhang B der Anlage 32 zu den AVR gültig zum 
01.01.2019 unmittelbar (logische Sekunde) vor dem 3. 
Erhöhungsschritt wie folgt zusätzlich erhöht:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1,3 v.H. 1,3 v.H. 1,1 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H. 0,9 v.H.

4. Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 32 zu den AVR 
eingefügt:
„§ 12b Einmalzahlung 2018
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen P 4 und P 6, die am 
1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitar-
beiterin wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 
1 und Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienst-
bezüge erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der 
in § 10 des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 
12a der Anlage 32 zu den AVR findet Anwendung. 6Die 
Einmalzahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet 
ein Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Ein-
malzahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

5. Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 zu 
den AVR werden
-	 zum 01.06.2018 wie aus Anhang 7,
-	 zum 01.01.2019 wie aus Anhang 8 und
-	 zum 01.03.2020 wie aus Anhang 9 ersichtlich 
gefasst.

6. Es wird ein neuer § 12b in die Anlage 33 zu den AVR 
eingefügt:
„§ 12b Einmalzahlung 2018
1Mitarbeiter in den Entgeltgruppen S 2 bis S 4, die am 
1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge (Vergü-
tung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge) haben, 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00 Euro 
(mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern nur wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt wird. 3Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn die Mitar-
beiterin wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 

1 und Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine Dienst-
bezüge erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist auch 
der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der 
in § 10 des Allgemeinen Teils genannten Ereignisse. 5§ 
12a der Anlage 33 zu den AVR findet Anwendung. 6Die 
Einmalzahlung wird im Dezember 2018 fällig; scheidet 
ein Mitarbeiter nach dem 1. Juni 2018 aus, wird die Ein-
malzahlung im letzten Beschäftigungsmonat fällig.“

II.	 Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 
Abs. 4 a.F. der Anlage 31 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 
der Anlage 31 a.F. werden 
-	 zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
-	 zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
	 zum 01.01.2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:
Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 

(+3,19%)
ab 1. Januar 

2019 (+3,09%)
ab 1. Januar 

2020 (+1,06%)
Entgeltgrup-
pen 1 bis 8

60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgrup-
pen 9a bis 15

97,40 € 100,41 € 101,47 €

III.	 Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 
Abs. 4 a.F. der Anlage 32 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 
der Anlage 32 a.F. werden 
-	 zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
-	 zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
-	 zum 01.01.2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:
Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 

(+3,19%)
ab 1. Januar 

2019 (+3,09%)
ab 1. Januar 

2020 (+1,06%)
Entgeltgrup-
pen 1 bis 8

60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgrup-
pen 9a bis 15

97,40 € 100,41 € 101,47 €

IV. Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR
Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 
der Anlage 33 zu den AVR werden
-	 zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
-	 zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
-	 zum 01.03.2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen mittleren 
Werte:
Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 

(+3,19%)
ab 1. Januar 

2019 (+3,09%)
ab. 1. März 

2020 (+1,06%)
Entgeltgrup-

pen S 2 bis S 8b
60,86 € 62,74 € 63,41 €

Entgeltgrup-
pen S 9 bis S 18

97,40 € 100,41 € 101,47 €
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C. Jahressonderzahlung

I.	 Bemessungssätze Ost
In §§ 16 Abs. 3 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR so-
wie in § 15 Abs. 3 der Anlage 33 zu den AVR beträgt 
der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung
ab 1.1.2019 	 82 Prozent,
ab 1.1.2020 	 88 Prozent,
ab 1.1.2021 	 94 Prozent und
ab 1.1.2022 	 100 Prozent.

II.	 Festschreibung der Jahressonderzahlung
In §§ 16 Abs. 2 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR so-
wie in § 15 Abs. 2 der Anlage 33 zu den AVR wird die 
Anmerkung 2 zu Absatz 2 wie folgt gefasst:
„1Wegen der am 8.12.2016 vereinbarten Festschreibung 
der Jahressonderzahlung beträgt abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 der Bemessungssatz für die Jahressonder-
zahlung im Kalenderjahr

2018 2019
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 79,51 v.H. 77,13 v.H.,

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 70,28 v.H. 68,17 v.H. 
und

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78 v.H. 50,23 v.H.

2Ab dem Jahr 2020 gelten die in Absatz 2 Satz 1 ausge-
wiesenen Bemessungssätze.“

D. Änderung der mittleren Werte außerhalb der 
Anlage 7 und der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

I.	 Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR
1.	 Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR 
werden insgesamt um 7,88 Prozent erhöht. Und zwar
-	 zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
-	 zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
-	 zum 01.03.2020 um weitere 1,41 Prozent erhöht.
Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der mittlere 
Wert gültig am 1.1.2018.
 	
2.	 Es wird ein neuer Abschnitt IIb in die Anlage 1 zu 
den AVR eingefügt:
„IIb Einmalzahlung 2018
1Mitarbeiter in den Vergütungsgruppen 12 bis 6b, die 
am 1. Juni 2018 einen Anspruch auf Dienstbezüge 
(Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezü-
ge) haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 
250,00 Euro (mittlerer Wert). 2Satz 1 gilt auch, sofern 
nur wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialver-
sicherungsträgers Krankengeldzuschuss nicht bezahlt 
wird. 3Der Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn 
die Mitarbeiterin wegen Beschäftigungsverboten nach 
§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 MuSchG am 1. Juni 2018 keine 
Dienstbezüge erhält. 4Anspruch auf Dienstbezüge ist 
auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass 
der in § 10 des Allgemeinen Teils genannten Ereig-
nisse. 5Abschnitt IIa der Anlage 1 zu den AVR findet 
Anwendung. 6Die Einmalzahlung wird im Dezember 
2018 fällig; scheidet ein Mitarbeiter nach dem 1. Juni 

2018 aus, wird die Einmalzahlung im letzten Beschäfti-
gungsmonat fällig.“

II.	 Weitere Vergütungsbestandteile
Die weiteren Vergütungsbestandteile werden
-	 zum 01.06.2018 um 3,19 Prozent,
-	 zum 01.01.2019 um weitere 3,09 Prozent und 
-	 zum 01.03.2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der mittlere 
Wert gültig am 1.1.2018. Daraus ergeben sich die nach-
folgend in den Punkten 1 bis 7 aufgeführten neuen 
mittleren Werte.

1.	 Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR
Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird 
die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

ab 1. Juni 2018 94,26 €
ab 1. Januar 2019 97,17 €
ab 1. März 2020 98,20 €

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 
der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie 
folgt gekürzt:

ab 1. Juni 2018 84,85 €
ab 1. Januar 2019 87,47 €
ab 1. März 2020 88,40 €

2.	 Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den 
AVR
Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 
2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

Ab 1. Juni 2018 119,21 €
Ab 1. Januar 2019 122,89 €
Ab 1. März 2020 124,19 €

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.06.2018 nach 
folgender Tabelle für
Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 

Kind um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 

Kind um
VG 12, 11, 10, und 9 6,74 € 33,67 €
VG 9a 6,74 € 26,91 €
VG 8 6,74 € 20,20 €

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.01.2019 nach 
folgender Tabelle für
Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 

Kind um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 

Kind um
VG 12, 11, 10, und 9 6,95 €	 34,71 €

VG 9a 6,95 € 27,74 €
VG 8 6,95 € 20,82 €
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Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.03.2020 nach 
folgender Tabelle für
Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 

Kind um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 

Kind um
VG 12, 11, 10, und 9 7,02 € 35,08 € 

VG 9a 7,02 € 28,03 €
VG 8 7,02 € 21,04 € 

3. 	 Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR
Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt
ab 1. Juni 2018 20,36 €
ab 1. Januar 2019 20,99 €
ab 1. März 2020 21,21 €

4. 	 § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR
Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. Juni 2018

1 bis 2 140,69 €
3 bis 5b 140,69 €
5c bis 12 134,00 €

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. Januar 2019

1 bis 2 145,04 €
3 bis 5b 145,04 €
5c bis 12 138,14 €

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

ab 1. März 2020

1 bis 2 146,58 €
3 bis 5b 146,58 €
5c bis 12 139,60 €

5. 	 Anlage 2d zu den AVR
Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkun-
gen A bis F beträgt in Euro:

ab A B C D E F

1. Juni 2018 109,63 € 131,57 € 145,29 € 160,88 € 134,07 € 178,52 €

1. Januar 2019 113,02 € 135,64 € 149,78 € 165,85 € 138,21 € 184,04 €

1. März 2020 114,22 € 137,08 € 151,37 € 167,61 € 139,68 € 185,99 €

6. 	 § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a zu den 
AVR
e) 	 für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr
ab 1. Juni 2018 1,61 €
ab 1. Januar 2019 1,66 €
ab 1. März 2020 1,68 €

f) 	 für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr
ab 1. Juni 2018 0,80 €
ab 1. Januar 2019 0,82 €
ab 1. März 2020 0,83 €

7. 	 §  7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der 
Anlage 14 zu den AVR

Das Urlaubsgeld beträgt
a)	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 

Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR
ab 1. Juni 2018 317,53 €
ab 1. Januar 2019 327,34 €
ab 1. März 2020 330,81 €

b) 	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR
ab 1. Juni 2018 412,77 €
ab 1. Januar 2019 425,52 €
ab 1. März 2020 430,03 €

E. Änderungen in Anlage 7

I. 	 Ausbildungsvergütungen

Die mittleren Werte der Anlage 7 werden
-	 zum 01.06.2018 um einen Festbetrag in Höhe von 

50 Euro und
-	 zum 01.01.2019 um einen weiteren Festbetrag in 

Höhe von 50 Euro erhöht.

Ausgangswert für die erste Erhöhung ist jeweils der 
mittlere Wert gültig am 1.1.2018. Daraus ergeben sich 
die nachfolgend in den Punkten 1 bis 4 aufgeführten 
neuen mittleren Werte.

1. 	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu 
den AVR

ab 1. Juni 2018
im ersten Ausbildungsjahr 1.090,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.152,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.253,38 Euro

ab 1. Januar 2019
im ersten Ausbildungsjahr 1.140,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.202,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.303,38 Euro

2.	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt C II der Anlage 7 zu 
den AVR
ab 1. Juni 2018 1.014,91 Euro
ab 1. Januar 2019 1.064,91 Euro

3. 	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt D der Anlage 7
ab 1. Juni 2018

1. Pharmazeutisch-technische 
Assistent/inn/en

1.552,02 Euro 

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen

1.495,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen 1.776,21 Euro
4. Sozialpädagog/inn/en 1.776,21 Euro
5. Erzieher/innen 1.552,02 Euro 
6. Kinderpfleger/innen 1.495,36 Euro
7. Altenpfleger/innen 1.552,02 Euro 
8. Haus- und Familienpfleger/
innen

1.552,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.495,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/innen 1.613,76 Euro 
11. Arbeitserzieher/innen 1.613,76 Euro 
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12. Rettungsassistent/inn/en 1.495,36 Euro

ab 1.Januar 2019
1. Pharmazeutisch-technische 
Assistent/inn/en

1.602,02 Euro 

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen

1.545,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen 1.826,21 Euro
4. Sozialpädagog/inn/en 1.826,21 Euro
5. Erzieher/innen 1.602,02 Euro 
6. Kinderpfleger/innen 1.545,36 Euro
7. Altenpfleger/innen 1.602,02 Euro 
8. Haus- und Familienpfleger/
innen

1.602,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.545,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/innen 1.663,76 Euro 
11. Arbeitserzieher/innen 1.663,76 Euro 
12. Rettungsassistent/inn/en 1.545,36 Euro

4.	 § 1 Abs. 1 Satz 2 Abschnitt E der Anlage 7 zu den 
AVR

ab 1. Juni 2018
im ersten Ausbildungsjahr 968,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.018,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.064,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.127,59 Euro

ab 1. Januar 2019
im ersten Ausbildungsjahr 1.018,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr  1.068,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.114,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.177,59 Euro

II.	 Anästhesietechnische Assistenten/Notfallsanitäter

1. 	 In der Anlage 7 B II wird der Geltungsbereich wie 
folgt gefasst:
„Diese Ordnung gilt für die Schüler, die nach Maßga-
be des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1442), des Hebammengesetzes 
vom 4. Juni 1985 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1690), des 
Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 (Bundesge-
setzblatt I, Seite 1348) oder der Empfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) für Ausbildung 
und Prüfung von Operationstechnischen und Anäs-
thesietechnischen Assistenten in der jeweils geltenden 
Fassung in Schulen an Krankenhäusern, Altenpflege-
schulen oder Schulen/Berufsfachschulen für Notfall-
sanitäter sowie Operationstechnische und Anästhesie-
technische Assistenten ausgebildet werden.“

2. 	 Die Anmerkung zum Geltungsbereich der Anlage 
7 B II wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
„Für Auszubildende zu Anästhesietechnischen As-
sistenten findet der Abschnitt erstmalig Anwendung, 
wenn die Ausbildung ab dem 01.07.2018 begonnen 
wird oder der Wechsel in das nächste Ausbildungsjahr 
erfolgt.“

3.	 § 12 der Anlage 7 B II entfällt.

F. Anlage 17a zu den AVR - Altersteilzeit

I.	 § 1 Abs. 2 der Anlage 17 a zu den AVR wird wie 
folgt gefasst:

„Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 31. 
Dezember 2021 die jeweiligen Voraussetzungen dieser 
Regelung erfüllen und deren Altersteilzeitdienstver-
hältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. 
Januar 2022 begonnen hat.“

II.	 § 1 Abs. 2 der Anlage 17 a zu den AVR wird ein 
neuer Abs. 3 mit folgendem Inhalt angefügt:
„In Einrichtungen mit weniger als 40 Mitarbeitern 
kann ein Altersteilzeitdienstverhältnis vereinbart wer-
den. Ein Anspruch nach § 4 besteht nicht.“

G. Änderungen im Allgemeinen Teil zu den AVR

I.	 § 19 AT zu den AVR wird wie folgt geändert:
1.	 In § 19 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 ersatzlos 
gestrichen.

2. 	 Es wird ein neuer § 19 Absatz 2a eingefügt mit fol-
gendem Wortlaut:
„(2a) 1Beantragt der Mitarbeiter eine Altersrente im 
Sinne des § 33 Abs. 2 SGB VI für einen Zeitpunkt, in 
dem er die Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m. 
§ 235 SGB VI) noch nicht erreicht, soll er dem Dienstge-
ber die Antragstellung rechtzeitig anzeigen. 2In diesem 
Fall soll das Dienstverhältnis mit dem Ablauf des Ta-
ges vor dem in dem Rentenbescheid des Rentenversi-
cherungsträgers der gesetzlichen Rentenversicherung 
festgestellten Tag des Rentenbeginns durch Abschluss 
eines Auflösungsvertrages beendet werden. 3Erfolgt 
die Gewährung der Rente durch den Träger der Ren-
tenversicherung rückwirkend, soll das Dienstverhält-
nis durch Auflösungsvertrag zum Monatsletzten des 
Monats des Zugang des Rentenbescheids beendet 
werden. 4Hat der Mitarbeiter eine Teilrente i.S.d. § 42 
Abs. 2 SGB VI beantragt oder soll eine Teilrente durch 
Hinzuverdienstanrechnung i.S.d. § 34 Abs. 2 f. SGB VI 
erreicht werden, kann auf Antrag des Mitarbeiters, so-
fern die Hinzuverdienstgrenzen ansonsten überschrit-
ten würden, statt einer Beendigung des Dienstverhält-
nisses eine Verringerung der Arbeitszeit vereinbart 
werden.“

3. 	 § 19 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der 
Mitarbeiter das Alter der Regelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 
SGB VI i.V.m. § 235 SGB VI) vollendet.“

4. 	 § 19 Absätze 5 und 6 werden durch folgenden 
neuen Absatz 5 ersetzt:
„(5) 1Endet das Dienstverhältnis nach Absatz 3 mit 
Erreichen der Regelaltersgrenze, so können Dienstge-
ber und Mitarbeiter während des Dienstverhältnisses 
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durch schriftliche Vereinbarung den Beendigungszeit-
punkt, ggf. auch mehrfach, hinausschieben. 2Erfolgt 
die erstmalige Vereinbarung über die Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses erst nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze des Mitarbeiters, soll das Dienstverhältnis 
verändert fortgesetzt werden oder erfolgt die Einstel-
lung des Mitarbeiters erst nach dessen Erreichen der 
Regelaltersgrenze, kann auf schriftlichen Antrag des 
Mitarbeiters das Dienstverhältnis befristet werden. 
3Sofern die Befristung wegen der Personal- und Nach-
wuchsplanungen des Dienstgebers erfolgt, werden 
diese dem Mitarbeiter in angemessener Form schrift-
lich mitgeteilt. 4Eine Befristung im Sinn der Sätze 2 und 
3 setzt den Bezug einer Altersrente als Vollrente oder 
den Anspruch des Mitarbeiters auf eine solche Rente 
voraus.“

H. Ergänzende Regelungen 

Der Zusatzurlaub bei Wechselschichtarbeit wird zum 
1. Januar 2019, zum 1. Januar 2020 und zum 1. Januar 
2021 jeweils um einen zusätzlichen Urlaubstag bei ent-
sprechender Veränderung der Höchstgrenzen erhöht. 
Zusätzlich werden 2022 die Höchstgrenzen um einen 
weiteren Urlaubstag erhöht.

Nach dem 1. Juni 2018 erfolgende Änderungen im 
TVöD-VKA (BT-K) zu Zusatzurlaub für Wechsel-
schichtarbeit und Erhöhung der Urlaubshöchstgren-
zen werden für den Geltungsbereich der AVR (Anlage 

31 zu den AVR) in der auf die Änderungen folgenden 
Sitzung der Bundeskommissionbeschlossen.

Nach Veröffentlichung der Gesetzesänderungen zur 
Krankenhausfinanzierung (Refinanzierung der Perso-
nalkosten in der Pflege) werden die beiden Seiten der 
Bundeskommission über folgende Themen Verhand-
lungen aufnehmen: 
- 	 Einrechnung der Pausenzeiten in die Arbeitszeit 

bei Wechselschicht 
- 	 Entstehung von Überstundenzuschlägen für Teil-

zeitbeschäftigte bei Wechselschichtarbeit.

I. 	 Anlage 2-Reform und zukünftige Verhandlungen 
über allgemeine Vergütungserhöhungen

Bis zu einer umsetzenden Beschlussfassung der Anla-
ge 2-Reform finden keine Verhandlungen der Bundes-
kommission zur nächsten Tarifrunde über allgemeine 
Vergütungserhöhungen statt. Ausgenommen hiervon 
ist die nächste Verhandlung zu Anlage 30 zu den AVR.

Teil 3 – Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. Juni 2018 in Kraft. Abwei-
chend davon tritt Teil 1 Abschnitt 1 (Betreuungskräfte) 
dieses Beschlusses zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Anhang

Regelvergütung und Tabellenentgelte (Mittlere Werte)
in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes e. V.

ab 1. Juni 2018

Anhang 1

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.584,49 € 5.000,77 € 5.260,14 € 5.840,78 € 6.339,54 € 6.667,67 €
EG 14 4.151,65 € 4.528,23 € 4.841,03 € 5.245,42 € 5.788,30 € 6.119,17 €
EG 13 3.827,03 € 4.196,02 € 4.479,41 € 4.893,73 € 5.433,88 € 5.683,28 €
EG 12 3.430,90 € 3.796,05 € 4.276,90 € 4.741,63 € 5.315,77 € 5.578,27 €
EG 11 3.312,60 € 3.656,01 € 3.941,33 € 4.311,77 € 4.836,69 € 5.099,20 €
EG 10 3.194,27 € 3.497,22 € 3.775,33 € 4.064,56 € 4.501,99 € 4.620,12 €
EG 9c 3.099,42 € 3.349,91 € 3.637,10 € 3.888,65 € 4.214,62 € 4.392,69 €
EG 9b 2.865,63 € 3.126,71 € 3.273,66 € 3.685,60 € 3.975,34 € 4.245,23 €
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Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Juni 2018

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.168,28 € 4.314,41 € 4.786,24 € 5.336,25 € 5.578,86 €
P 15   4.078,76 € 4.212,48 € 4.546,81 € 4.946,92 € 5.099,73 €
P 14   3.980,08 € 4.110,58 € 4.436,82 € 4.880,06 € 4.960,94 €
P 13   3.881,41 € 4.008,67 € 4.326,80 € 4.556,52 € 4.615,83 €
P 12   3.684,03 € 3.804,83 € 4.106,80 € 4.292,29 € 4.378,57 €
P 11   3.486,68 € 3.601,00 € 3.886,80 € 4.076,60 € 4.162,88 €
P 10   3.289,33 € 3.397,17 € 3.699,14 € 3.844,73 € 3.936,40 €
P 9   3.127,55 € 3.289,33 € 3.397,17 € 3.602,07 € 3.688,35 €
P 8   2.877,66 € 3.017,88 € 3.197,65 € 3.342,85 € 3.544,22 €
P 7   2.711,98 € 2.877,66 € 3.132,57 € 3.260,00 € 3.391,28 €
P 6 2.273,18 € 2.431,68 € 2.584,55 € 2.909,53 € 2.992,37 € 3.145,28 €
P 4 2.178,92 € 2.241,17 € 2.286,50 € 2.320,81 € 2.345,03 € 2.381,36 €

Anhang 2
Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgeltgruppe Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.788,35 € 5.141,23 € 5.481,38 € 6.004,84 € 6.517,61 € 6.854,95 €
EG 14 4.335,98 € 4.655,42 € 5.025,89 € 5.451,94 € 5.950,88 € 6.293,73 €
EG 13 3.996,72 € 4.335,42 € 4.685,32 € 5.093,03 € 5.586,51 € 5.842,91 €
EG 12 3.582,23 € 3.956,45 € 4.407,89 € 4.890,86 € 5.465,08 € 5.734,95 €
EG 11 3.457,10 € 3.803,91 € 4.119,43 € 4.477,63 € 4.972,55 € 5.242,43 €
EG 10 3.331,93 € 3.613,93 € 3.915,01 € 4.238,32 € 4.628,44 € 4.749,89 €
EG 9c 3.233,21 € 3.480,40 € 3.750,80 € 4.026,57 € 4.337,53 € 4.545,92 €
EG 9b 3.020,16 € 3.258,72 € 3.403,99 € 3.824,85 € 4.085,40 € 4.370,07 €

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2019

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.305,57 € 4.456,51 € 4.943,88 € 5.512,01 € 5.762,61 €
P 15   4.213,10 € 4.351,23 € 4.696,57 € 5.109,85 € 5.267,70 €
P 14   4.111,17 € 4.245,97 € 4.582,95 € 5.040,79 € 5.124,34 €
P 13   4.009,25 € 4.140,70 € 4.469,31 € 4.706,60 € 4.767,86 €
P 12   3.805,37 € 3.930,15 € 4.242,07 € 4.433,67 € 4.522,79 €
P 11   3.601,52 € 3.719,60 € 4.014,82 € 4.210,87 € 4.299,99 €
P 10   3.397,67 € 3.509,06 € 3.820,98 € 3.971,36 € 4.066,05 €
P 9   3.230,56 € 3.397,67 € 3.509,06 € 3.720,71 € 3.809,83 €
P 8   2.972,44 € 3.117,28 € 3.302,97 € 3.452,95 € 3.660,96 €
P 7   2.801,30 € 2.972,44 € 3.235,75 € 3.367,37 € 3.502,98 €
P 6 2.353,39 € 2.511,84 € 2.669,68 € 3.005,36 € 3.090,93 € 3.248,88 €
P 4 2.259,16 € 2.316,19 € 2.361,81 € 2.397,25 € 2.422,26 € 2.459,79 €

Anhang 3
Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2020

Entgeltgruppe  Grundentgelt Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.860,31 € 5.190,81 € 5.559,47 € 6.062,74 € 6.580,45 € 6.921,06 € 
EG 14 4.401,04 € 4.700,31 € 5.091,13 € 5.524,82 € 6.008,27 € 6.355,34 € 
EG 13 4.056,62 € 4.384,61 € 4.757,99 € 5.163,37 € 5.640,38 € 5.899,26 € 
EG 12 3.635,65 € 4.013,07 € 4.454,13 € 4.943,53 € 5.517,78 € 5.790,26 € 
EG 11 3.508,11 € 3.856,11 € 4.182,29 € 4.536,17 € 5.020,49 € 5.292,98 € 
EG 10 3.380,51 € 3.655,13 € 3.964,32 € 4.299,65 € 4.673,08 € 4.795,69 € 
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EG 9c 3.280,42 € 3.526,45 € 3.790,94 € 4.075,26 € 4.380,90 € 4.600,00 € 
EG 9b 3.074,70 € 3.305,30 € 3.450,00 € 3.874,00 € 4.124,25 € 4.414,13 € 

Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2020

Entgeltgruppe Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.350,53 € 4.503,05 € 4.995,51 € 5.569,57 € 5.822,79 € 
P 15   4.257,10 € 4.396,67 € 4.745,61 € 5.163,22 € 5.322,71 € 
P 14   4.154,10 € 4.290,31 € 4.630,81 € 5.093,43 € 5.177,85 € 
P 13   4.051,12 € 4.183,94 € 4.515,99 € 4.755,75 € 4.817,65 € 
P 12   3.845,11 € 3.971,19 € 4.286,37 € 4.479,97 € 4.570,02 € 
P 11   3.639,13 € 3.758,45 € 4.056,75 € 4.254,84 € 4.344,90 € 
P 10   3.433,15 € 3.545,70 € 3.860,88 € 4.012,84 € 4.108,51 € 
P 9   3.264,30 € 3.433,15 € 3.545,70 € 3.759,57 € 3.849,62 € 
P 8   3.003,48 € 3.149,83 € 3.337,47 € 3.489,01 € 3.699,19 € 
P 7   2.830,56 € 3.003,48 € 3.269,54 € 3.402,54 € 3.539,56 € 
P 6 2.367,67 € 2.538,09 € 2.697,56 € 3.036,75 € 3.123,21 € 3.282,80 € 
P 4 2.315,15 € 2.371,18 € 2.412,72 € 2.444,08 € 2.469,59 € 2.507,85 €

Anlage 31 – Stundenentgelttabellen Anhang C
Entgeltgruppe AVR 2018 

(+3,19%)
AVR 2019 
(+3,09%)

AVR 2020 
(+1,06%)

EG 15 29,42 € 30,33 € 30,65 €
EG 14 27,07 € 27,91 € 28,21 €
EG 13 25,85 € 26,65 € 26,93 €
EG 12 24,54 € 25,30 € 25,57 €
EG 11 22,36 € 23,05 € 23,29 €
EG 10 20,62 € 21,26 € 21,49 €
EG 9c 20,37 € 21,00 € 21,22 €
EG 9b 19,44 € 20,04 € 20,25 €

Entgeltgruppe AVR 2018 
(+3,19%)

AVR 2019 
(+3,09%)

AVR 2020 
(+1,06%)

P 16 26,59 € 27,41 € 27,70 €
P 15 24,84 € 25,61 € 25,88 €
P 14 23,48 € 24,21 € 24,47 €
P 13 21,99 € 22,67 € 22,91 €
P 12 21,17 € 21,82 € 22,05 €
P 11 20,42 € 21,05 € 21,27 €
P 10 19,49 € 20,09 € 20,30 €
P 9 19,19 € 19,78 € 19,99 €
P 8 18,34 € 18,91 € 19,11 €
P 7 17,57 € 18,11 € 18,30 €
P 6 16,27 € 16,77 € 16,95 €
P 4 13,76 € 14,19 € 14,34 €

Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 a.F.
Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 (+3,19%) ab 1. Januar 2019 (+3,09%) ab 1. Januar 2020 (+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €
Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

Anhang 4
Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgelt-
gruppe

 Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.584,49 € 5.000,77 € 5.260,14 € 5.840,78 € 6.339,54 € 6.667,67 €
EG 14 4.151,65 € 4.528,23 € 4.841,03 € 5.245,42 € 5.788,30 € 6.119,17 €
EG 13 3.827,03 € 4.196,02 € 4.479,41 € 4.893,73 € 5.433,88 € 5.683,28 €
EG 12 3.430,90 € 3.796,05 € 4.276,90 € 4.741,63 € 5.315,77 € 5.578,27 €
EG 11 3.312,60 € 3.656,01 € 3.941,33 € 4.311,77 € 4.836,69 € 5.099,20 €
EG 10 3.194,27 € 3.497,22 € 3.775,33 € 4.064,56 € 4.501,99 € 4.620,12 €
EG 9c 3.099,42 € 3.349,91 € 3.637,10 € 3.888,65 € 4.214,62 € 4.392,69 €
EG 9b 2.865,63 € 3.126,71 € 3.273,66 € 3.685,60 € 3.975,34 € 4.245,23 €
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Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Juni 2018

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.168,28 € 4.314,41 € 4.786,24 € 5.336,25 € 5.578,86 €
P 15   4.078,76 € 4.212,48 € 4.546,81 € 4.946,92 € 5.099,73 €
P 14   3.980,08 € 4.110,58 € 4.436,82 € 4.880,06 € 4.960,94 €
P 13   3.881,41 € 4.008,67 € 4.326,80 € 4.556,52 € 4.615,83 €
P 12   3.684,03 € 3.804,83 € 4.106,80 € 4.292,29 € 4.378,57 €
P 11   3.486,68 € 3.601,00 € 3.886,80 € 4.076,60 € 4.162,88 €
P 10   3.289,33 € 3.397,17 € 3.699,14 € 3.844,73 € 3.936,40 €
P 9   3.127,55 € 3.289,33 € 3.397,17 € 3.602,07 € 3.688,35 €
P 8   2.877,66 € 3.017,88 € 3.197,65 € 3.342,85 € 3.544,22 €
P 7   2.711,98 € 2.877,66 € 3.132,57 € 3.260,00 € 3.391,28 €
P 6 2.273,18 € 2.431,68 € 2.584,55 € 2.909,53 € 2.992,37 € 3.145,28 €
P 4 2.178,92 € 2.241,17 € 2.286,50 € 2.320,81 € 2.345,03 € 2.381,36 €

Anhang 5
Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.788,35 € 5.141,23 € 5.481,38 € 6.004,84 € 6.517,61 € 6.854,95 €
EG 14 4.335,98 € 4.655,42 € 5.025,89 € 5.451,94 € 5.950,88 € 6.293,73 €
EG 13 3.996,72 € 4.335,42 € 4.685,32 € 5.093,03 € 5.586,51 € 5.842,91 €
EG 12 3.582,23 € 3.956,45 € 4.407,89 € 4.890,86 € 5.465,08 € 5.734,95 €
EG 11 3.457,10 € 3.803,91 € 4.119,43 € 4.477,63 € 4.972,55 € 5.242,43 €
EG 10 3.331,93 € 3.613,93 € 3.915,01 € 4.238,32 € 4.628,44 € 4.749,89 €
EG 9c 3.233,21 € 3.480,40 € 3.750,80 € 4.026,57 € 4.337,53 € 4.545,92 €
EG 9b 3.020,16 € 3.258,72 € 3.403,99 € 3.824,85 € 4.085,40 € 4.370,07 €

Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

 Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.305,57 € 4.456,51 € 4.943,88 € 5.512,01 € 5.762,61 €
P 15   4.213,10 € 4.351,23 € 4.696,57 € 5.109,85 € 5.267,70 €
P 14   4.111,17 € 4.245,97 € 4.582,95 € 5.040,79 € 5.124,34 €
P 13   4.009,25 € 4.140,70 € 4.469,31 € 4.706,60 € 4.767,86 €
P 12   3.805,37 € 3.930,15 € 4.242,07 € 4.433,67 € 4.522,79 €
P 11   3.601,52 € 3.719,60 € 4.014,82 € 4.210,87 € 4.299,99 €
P 10   3.397,67 € 3.509,06 € 3.820,98 € 3.971,36 € 4.066,05 €
P 9   3.230,56 € 3.397,67 € 3.509,06 € 3.720,71 € 3.809,83 €
P 8   2.972,44 € 3.117,28 € 3.302,97 € 3.452,95 € 3.660,96 €
P 7   2.801,30 € 2.972,44 € 3.235,75 € 3.367,37 € 3.502,98 €
P 6 2.353,39 € 2.511,84 € 2.669,68 € 3.005,36 € 3.090,93 € 3.248,88 €
P 4 2.259,16 € 2.316,19 € 2.361,81 € 2.397,25 € 2.422,26 € 2.459,79 €

Anhang 6
Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2020

Entgeltgruppe  Grundentgelt Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

EG 15 4.860,31 € 5.190,81 € 5.559,47 € 6.062,74 € 6.580,45 € 6.921,06 € 
EG 14 4.401,04 € 4.700,31 € 5.091,13 € 5.524,82 € 6.008,27 € 6.355,34 € 
EG 13 4.056,62 € 4.384,61 € 4.757,99 € 5.163,37 € 5.640,38 € 5.899,26 € 
EG 12 3.635,65 € 4.013,07 € 4.454,13 € 4.943,53 € 5.517,78 € 5.790,26 € 
EG 11 3.508,11 € 3.856,11 € 4.182,29 € 4.536,17 € 5.020,49 € 5.292,98 € 
EG 10 3.380,51 € 3.655,13 € 3.964,32 € 4.299,65 € 4.673,08 € 4.795,69 € 
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EG 9c 3.280,42 € 3.526,45 € 3.790,94 € 4.075,26 € 4.380,90 € 4.600,00 € 
EG 9b 3.074,70 € 3.305,30 € 3.450,00 € 3.874,00 € 4.124,25 € 4.414,13 € 

Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
ab 1. Januar 2020

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

P 16   4.350,53 € 4.503,05 € 4.995,51 € 5.569,57 € 5.822,79 € 
P 15   4.257,10 € 4.396,67 € 4.745,61 € 5.163,22 € 5.322,71 € 
P 14   4.154,10 € 4.290,31 € 4.630,81 € 5.093,43 € 5.177,85 € 
P 13   4.051,12 € 4.183,94 € 4.515,99 € 4.755,75 € 4.817,65 € 
P 12   3.845,11 € 3.971,19 € 4.286,37 € 4.479,97 € 4.570,02 € 
P 11   3.639,13 € 3.758,45 € 4.056,75 € 4.254,84 € 4.344,90 € 
P 10   3.433,15 € 3.545,70 € 3.860,88 € 4.012,84 € 4.108,51 € 
P 9   3.264,30 € 3.433,15 € 3.545,70 € 3.759,57 € 3.849,62 € 
P 8   3.003,48 € 3.149,83 € 3.337,47 € 3.489,01 € 3.699,19 € 
P 7   2.830,56 € 3.003,48 € 3.269,54 € 3.402,54 € 3.539,56 € 
P 6 2.367,67 € 2.538,09 € 2.697,56 € 3.036,75 € 3.123,21 € 3.282,80 € 
P 4 2.315,15 € 2.371,18 € 2.412,72 € 2.444,08 € 2.469,59 € 2.507,85 €

Anlage 32 – Stundenentgelttabellen Anhang C
Entgeltgruppe AVR 2018 

(+3,19%)
AVR 2019 
(+3,09%)

AVR 2020 
(+1,06%)

EG 15 29,42 € 30,33 € 30,65 €
EG 14 27,07 € 27,91 € 28,21 €
EG 13 25,85 € 26,65 € 26,93 €
EG 12 24,54 € 25,30 € 25,57 €
EG 11 22,36 € 23,05 € 23,29 €
EG 10 20,62 € 21,26 € 21,49 €
EG 9c 20,37 € 21,00 € 21,22 €
EG 9b 19,44 € 20,04 € 20,25 €

Entgeltgruppe AVR 2018 
(+3,19%)

AVR 2019 
(+3,09%)

AVR 2020 
(+1,06%)

P 16 26,59 € 27,41 € 27,70 €
P 15 24,84 € 25,61 € 25,88 €
P 14 23,48 € 24,21 € 24,47 €
P 13 21,99 € 22,67 € 22,91 €
P 12 21,17 € 21,82 € 22,05 €
P 11 20,42 € 21,05 € 21,27 €
P 10 19,49 € 20,09 € 20,30 €
P 9 19,19 € 19,78 € 19,99 €
P 8 18,34 € 18,91 € 19,11 €
P 7 17,57 € 18,11 € 18,30 €
P 6 16,27 € 16,77 € 16,95 €
P 4 13,76 € 14,19 € 14,34 €

Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 a.F.
Garantiebetrag ab 1. Juni 2018 (+3,19%) ab 1. Januar 2019 (+3,09%) ab 1. Januar 2020 (+1,06%)

Entgeltgruppen 1 bis 8 60,86 € 62,74 € 63,41 €
Entgeltgruppen 9a bis 15 97,40 € 100,41 € 101,47 €

Anhang 7
Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

S 18 3.733,74 € 3.847,26 € 4.343,71 € 4.716,01 € 5.274,49 € 5.615,77 €
S 17 3.391,53 € 3.692,14 € 4.095,47 € 4.343,71 € 4.840,10 € 5.131,76 €
S 16 3.311,26 € 3.611,48 € 3.884,50 € 4.219,58 € 4.591,90 € 4.815,29 €
S 15 3.187,77 € 3.474,93 € 3.723,18 € 4.008,62 € 4.467,80 € 4.666,35 €
S 14 3.171,02 € 3.439,30 € 3.715,15 € 3.995,76 € 4.306,04 € 4.523,21 €
S 13 3.117,30 € 3.352,84 € 3.661,11 € 3.909,30 € 4.219,58 € 4.374,70 €
S 12 3.074,50 € 3.343,35 € 3.638,92 € 3.899,53 € 4.222,22 € 4.358,74 €

S 11b 2.994,79 € 3.295,80 € 3.453,43 € 3.850,57 € 4.160,84 € 4.347,00 €
S 11a 2.933,26 € 3.232,36 € 3.388,98 € 3.785,22 € 4.095,47 € 4.281,63 €
S 10 2.800,73 € 3.090,13 € 3.234,84 € 3.663,92 € 4.011,69 € 4.297,33 €
S 9 2.723,92 € 2.982,65 € 3.220,39 € 3.566,21 € 3.890,41 € 4.138,97 €

S 8b 2.723,92 € 2.982,65 € 3.220,39 € 3.566,21 € 3.890,41 € 4.138,97 €
S 8a 2.685,14 € 2.917,80 € 3.123,13 € 3.317,66 € 3.506,77 € 3.703,99 €
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S 7 2.620,66 € 2.840,76 € 3.033,56 € 3.226,32 € 3.370,93 € 3.586,65 €
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.481,17 € 2.714,24 € 2.882,94 € 2.997,41 € 3.105,85 € 3.274,79 €
S 3 2.321,05 € 2.553,99 € 2.716,05 € 2.864,86 € 2.932,94 € 3.014,27 €
S 2 2.182,40 € 2.293,44 € 2.375,39 € 2.467,05 € 2.563,43 € 2.659,84 €

Anhang 8
Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen 
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

S 18 3.856,63 € 3.963,34 € 4.474,77 € 4.858,30 € 5.433,63 € 5.785,20 €
S 17 3.531,38 € 3.803,54 € 4.219,03 € 4.474,77 € 4.986,13 € 5.286,59 €
S 16 3.452,63 € 3.720,44 € 4.001,70 € 4.346,89 € 4.730,45 € 4.960,57 €
S 15 3.322,52 € 3.579,77 € 3.835,51 € 4.129,57 € 4.602,60 € 4.807,14 €
S 14 3.292,62 € 3.543,07 € 3.827,24 € 4.116,32 € 4.435,96 € 4.659,68 €
S 13 3.216,63 € 3.454,00 € 3.771,57 € 4.027,25 € 4.346,89 € 4.506,69 €
S 12 3.198,66 € 3.444,22 € 3.748,71 € 4.017,18 € 4.349,61 € 4.490,25 €

S 11b 3.143,77 € 3.395,24 € 3.557,62 € 3.966,75 € 4.286,38 € 4.478,16 €
S 11a 3.082,25 € 3.329,88 € 3.491,23 € 3.899,43 € 4.219,03 € 4.410,81 €
S 10 2.887,27 € 3.185,62 € 3.334,80 € 3.777,14 € 4.135,65 € 4.430,12 €
S 9 2.848,64 € 3.072,64 € 3.317,55 € 3.673,81 € 4.007,79 € 4.263,85 €

S 8b 2.848,64 € 3.072,64 € 3.317,55 € 3.673,81 € 4.007,79 € 4.263,85 €
S 8a 2.792,04 € 3.005,83 € 3.217,36 € 3.417,76 € 3.612,57 € 3.815,74 €
S 7 2.719,99 € 2.926,47 € 3.125,09 € 3.323,66 € 3.472,64 € 3.694,86 €
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.592,92 € 2.796,13 € 2.969,92 € 3.087,85 € 3.199,56 € 3.373,59 €
S 3 2.436,27 € 2.631,05 € 2.798,00 € 2.951,30 € 3.021,43 € 3.105,22 €
S 2 2.258,49 € 2.369,54 € 2.451,65 € 2.541,48 € 2.640,77 € 2.740,09 €

Anhang 9
Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. März 2020

Entgeltgruppe Grundentgelt  Entwicklungsstufen
 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6

S 18 3.900,00 € 4.004,30 € 4.521,02 € 4.908,52 € 5.489,79 € 5.845,01 € 
S 17 3.580,74 € 3.842,85 € 4.262,65 € 4.521,02 € 5.037,68 € 5.341,24 € 
S 16 3.502,52 € 3.758,90 € 4.043,07 € 4.391,82 € 4.779,34 € 5.011,85 € 
S 15 3.370,09 € 3.616,78 € 3.875,16 € 4.172,25 € 4.650,18 € 4.856,83 € 
S 14 3.335,53 € 3.579,69 € 3.866,80 € 4.158,86 € 4.481,81 € 4.707,85 € 
S 13 3.251,68 € 3.489,70 € 3.810,56 € 4.068,88 € 4.391,82 € 4.553,28 € 
S 12 3.242,48 € 3.479,83 € 3.787,46 € 4.058,71 € 4.394,57 € 4.536,66 € 

S 11b 3.196,36 € 3.430,33 € 3.594,40 € 4.007,75 € 4.330,68 € 4.524,44 € 
S 11a 3.134,84 € 3.364,31 € 3.527,32 € 3.939,73 € 4.262,65 € 4.456,41 € 
S 10 2.917,88 € 3.219,39 € 3.370,15 € 3.817,18 € 4.179,49 € 4.477,08 € 
S 9 2.892,66 € 3.104,40 € 3.351,85 € 3.711,78 € 4.049,22 € 4.307,92 € 

S 8b 2.892,66 € 3.104,40 € 3.351,85 € 3.711,78 € 4.049,22 € 4.307,92 € 
S 8a 2.829,77 € 3.036,91 € 3.250,62 € 3.453,09 € 3.649,92 € 3.855,19 € 
S 7 2.755,05 € 2.956,72 € 3.157,39 € 3.358,02 € 3.508,53 € 3.733,06 € 
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.632,35 € 2.825,04 € 3.000,62 € 3.119,76 € 3.232,63 € 3.408,47 € 
S 3 2.476,93 € 2.658,24 € 2.826,92 € 2.981,80 € 3.052,66 € 3.137,31 € 
S 2 2.285,34 € 2.396,40 € 2.478,56 € 2.567,76 € 2.668,07 € 2.768,42 € 

Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR
Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) AVR 2018 (+3,19%) AVR 2019 (+3,09%) AVR 2020 (+1,06%)

Garantiebetrag 1 in Anlage 33 60,86 € 62,74 € 63,41 €
Garantiebetrag 2 in Anlage 33 97,40 € 100,41 € 101,47 €
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Anhang 10
Anlage 3 - Regelvergütung
ab 1. Juni 2018

Vergü-
tungs- 
gruppe

Grundvergütungssätze in Stufe nach 3,19 Prozent Erhöhung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4.722,65 € 5.136,24 € 5.549,85 € 5.766,85 € 5.983,79 € 6.200,69 € 6.417,66 € 6.634,60 € 6.851,52 € 7.068,49 € 7.285,44 € 7.484,07 €
1a 4.371,91 € 4.728,77 € 5.085,60 € 5.284,29 € 5.482,98 € 5.681,65 € 5.880,40 € 6.079,05 € 6.277,81 € 6.476,43 € 6.675,14 € 6.764,34 €
1b 4.053,62 € 4.359,74 € 4.665,91 € 4.860,52 € 5.055,20 € 5.249,82 € 5.444,44 € 5.639,09 € 5.833,70 € 6.028,38 € 6.109,47 €  
2 3.857,94 € 4.119,45 € 4.381,00 € 4.543,19 € 4.705,38 € 4.867,64 € 5.029,84 € 5.192,05 € 5.354,20 € 5.516,39 € 5.619,86 €  
3 3.511,54 € 3.736,58 € 3.961,62 € 4.109,66 € 4.257,65 € 4.405,69 € 4.553,64 € 4.701,65 € 4.849,69 € 4.997,71 € 5.020,00 €  
4a 3.276,65 € 3.464,87 € 3.657,50 € 3.787,30 € 3.917,06 € 4.046,78 € 4.176,53 € 4.306,34 € 4.436,08 € 4.559,77 €    
4b 3.065,99 € 3.223,49 € 3.380,98 € 3.493,28 € 3.606,80 € 3.720,34 € 3.833,91 € 3.947,45 € 4.061,01 € 4.150,18 €    
5b 2.878,95 € 3.007,00 € 3.140,86 € 3.239,25 € 3.333,75 € 3.428,44 € 3.525,73 € 3.623,03 € 3.720,34 € 3.785,22 €    
5c 2.682,25 € 2.781,66 € 2.884,48 € 2.970,43 € 3.060,99 € 3.151,51 € 3.242,08 € 3.332,60 € 3.413,30 €      
6b 2.545,40 € 2.628,17 € 2.710,96 € 2.769,24 € 2.829,49 € 2.889,83 € 2.952,73 € 3.019,61 € 3.086,58 € 3.135,77 €    
7 2.422,07 € 2.491,38 € 2.560,62 € 2.609,57 € 2.658,55 € 2.707,52 € 2.756,80 € 2.808,22 € 2.859,68 € 2.891,64 €    
8 2.308,95 € 2.366,38 € 2.423,82 € 2.460,98 € 2.494,75 € 2.528,51 € 2.562,29 € 2.596,07 € 2.629,84 € 2.663,64 € 2.695,71 €  
9a 2.235,52 € 2.278,86 € 2.322,17 € 2.355,83 € 2.389,48 € 2.423,16 € 2.456,85 € 2.490,54 € 2.524,17 €      
9 2.184,90 € 2.232,15 € 2.279,47 € 2.314,95 € 2.347,02 € 2.379,15 € 2.411,20 € 2.443,31 €        
10 2.028,10 € 2.066,95 € 2.105,83 € 2.141,28 € 2.173,35 € 2.205,42 € 2.237,53 € 2.269,63 € 2.291,60 €      
11 1.900,34 € 1.948,70 € 1.979,12 € 2.002,78 € 2.026,39 € 2.050,08 € 2.073,69 € 2.097,37 € 2.121,01 €      
12 1.820,37 € 1.850,75 € 1.881,19 € 1.904,79 € 1.928,48 € 1.952,10 € 1.975,77 € 1.999,40 € 2.023,03 €      

Anlage 3 - Regelvergütung
ab 1. Januar 2019

Vergü-
tungs- 
gruppe

Grundvergütungssätze in Stufe nach 3,09 Prozent Erhöhung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4.868,58 € 5.294,95 € 5.721,34 € 5.945,05 € 6.168,69 € 6.392,29 € 6.615,97 € 6.839,61 € 7.063,23 € 7.286,91 € 7.510,56 € 7.715,33 €
1a 4.507,00 € 4.874,89 € 5.242,75 € 5.447,57 € 5.652,40 € 5.857,21 € 6.062,10 € 6.266,89 € 6.471,79 € 6.676,55 € 6.881,40 € 6.973,36 €
1b 4.178,88 € 4.494,46 € 4.810,09 € 5.010,71 € 5.211,41 € 5.412,04 € 5.612,67 € 5.813,34 € 6.013,96 € 6.214,66 € 6.298,25 €  
2 3.977,15 € 4.246,74 € 4.516,37 € 4.683,57 € 4.850,78 € 5.018,05 € 5.185,26 € 5.352,48 € 5.519,64 € 5.686,85 € 5.793,51 €  
3 3.620,05 € 3.852,04 € 4.084,03 € 4.236,65 € 4.389,21 € 4.541,83 € 4.694,35 € 4.846,93 € 4.999,55 € 5.152,14 € 5.175,12 €  
4a 3.377,90 € 3.571,93 € 3.770,52 € 3.904,33 € 4.038,10 € 4.171,83 € 4.305,58 € 4.439,41 € 4.573,15 € 4.700,67 €    
4b 3.160,73 € 3.323,10 € 3.485,45 € 3.601,22 € 3.718,25 € 3.835,30 € 3.952,38 € 4.069,43 € 4.186,50 € 4.278,42 €    
5b 2.967,91 € 3.099,92 € 3.237,91 € 3.339,34 € 3.436,76 € 3.534,38 € 3.634,68 € 3.734,98 € 3.835,30 € 3.902,18 €    
5c 2.765,13 € 2.867,61 € 2.973,61 € 3.062,22 € 3.155,57 € 3.248,89 € 3.342,26 € 3.435,58 € 3.518,77 €      
6b 2.624,05 € 2.709,38 € 2.794,73 € 2.854,81 € 2.916,92 € 2.979,13 € 3.043,97 € 3.112,92 € 3.181,96 € 3.232,67 €    
7 2.496,91 € 2.568,36 € 2.639,74 € 2.690,21 € 2.740,70 € 2.791,18 € 2.841,99 € 2.894,99 € 2.948,04 € 2.980,99 €    
8 2.380,30 € 2.439,50 € 2.498,72 € 2.537,02 € 2.571,84 € 2.606,64 € 2.641,46 € 2.676,29 € 2.711,10 € 2.745,95 € 2.779,01 €  
9a 2.304,60 € 2.349,28 € 2.393,93 € 2.428,63 € 2.463,31 € 2.498,04 € 2.532,77 € 2.567,50 € 2.602,17 €      
9 2.252,41 € 2.301,12 € 2.349,91 € 2.386,48 € 2.419,54 € 2.452,67 € 2.485,71 € 2.518,81 €        
10 2.090,77 € 2.130,82 € 2.170,90 € 2.207,45 € 2.240,51 € 2.273,57 € 2.306,67 € 2.339,76 € 2.362,41 €      
11 1.959,06 € 2.008,91 € 2.040,27 € 2.064,67 € 2.089,01 € 2.113,43 € 2.137,77 € 2.162,18 € 2.186,55 €      
12 1.876,62 € 1.907,94 € 1.939,32 € 1.963,65 € 1.988,07 € 2.012,42 € 2.036,82 € 2.061,18 € 2.085,54 €      

Anlage 3 - Regelvergütung
ab 1. März 2020

Vergü-
tungs- 
gruppe

Grundvergütungssätze in Stufe nach 1,41 Prozent Erhöhung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4.937,23 € 5.369,61 € 5.802,01 € 6.028,88 € 6.255,67 € 6.482,42 € 6.709,26 € 6.936,05 € 7.162,82 € 7.389,66 € 7.616,46 € 7.824,12 €
1a 4.570,55 € 4.943,63 € 5.316,67 € 5.524,38 € 5.732,10 € 5.939,80 € 6.147,58 € 6.355,25 € 6.563,04 € 6.770,69 € 6.978,43 € 7.071,68 €
1b 4.237,80 € 4.557,83 € 4.877,91 € 5.081,36 € 5.284,89 € 5.488,35 € 5.691,81 € 5.895,31 € 6.098,76 € 6.302,29 € 6.387,06 €  
2 4.033,23 € 4.306,62 € 4.580,05 € 4.749,61 € 4.919,18 € 5.088,80 € 5.258,37 € 5.427,95 € 5.597,47 € 5.767,03 € 5.875,20 €  
3 3.671,09 € 3.906,35 € 4.141,61 € 4.296,39 € 4.451,10 € 4.605,87 € 4.760,54 € 4.915,27 € 5.070,04 € 5.224,79 € 5.248,09 €  
4a 3.425,53 € 3.622,29 € 3.823,68 € 3.959,38 € 4.095,04 € 4.230,65 € 4.366,29 € 4.502,01 € 4.637,63 € 4.766,95 €    
4b 3.205,30 € 3.369,96 € 3.534,59 € 3.652,00 € 3.770,68 € 3.889,38 € 4.008,11 € 4.126,81 € 4.245,53 € 4.338,75 €    
5b 3.009,76 € 3.143,63 € 3.283,56 € 3.386,42 € 3.485,22 € 3.584,21 € 3.685,93 € 3.787,64 € 3.889,38 € 3.957,20 €    
5c 2.804,12 € 2.908,04 € 3.015,54 € 3.105,40 € 3.200,06 € 3.294,70 € 3.389,39 € 3.484,02 € 3.568,38 €      
6b 2.661,05 € 2.747,58 € 2.834,14 € 2.895,06 € 2.958,05 € 3.021,14 € 3.086,89 € 3.156,81 € 3.226,83 € 3.278,25 €    
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7 2.532,12 € 2.604,57 € 2.676,96 € 2.728,14 € 2.779,34 € 2.830,54 € 2.882,06 € 2.935,81 € 2.989,61 € 3.023,02 €    
8 2.413,86 € 2.473,90 € 2.533,95 € 2.572,79 € 2.608,10 € 2.643,39 € 2.678,70 € 2.714,03 € 2.749,33 € 2.784,67 € 2.818,19 €  
9a 2.337,09 € 2.382,40 € 2.427,68 € 2.462,87 € 2.498,04 € 2.533,26 € 2.568,48 € 2.603,70 € 2.638,86 €      
9 2.284,17 € 2.333,57 € 2.383,04 € 2.420,13 € 2.453,66 € 2.487,25 € 2.520,76 € 2.554,33 €        
10 2.120,25 € 2.160,86 € 2.201,51 € 2.238,58 € 2.272,10 € 2.305,63 € 2.339,19 € 2.372,75 € 2.395,72 €      
11 1.986,68 € 2.037,24 € 2.069,04 € 2.093,78 € 2.118,47 € 2.143,23 € 2.167,91 € 2.192,67 € 2.217,38 €      
12 1.903,08 € 1.934,84 € 1.966,66 € 1.991,34 € 2.016,10 € 2.040,80 € 2.065,54 € 2.090,24 € 2.114,95 €      

Anhang 11

Weitere Vergütungsbestandteile

1.	 Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird 
die Regelvergütung wie folgt gekürzt:
Ausgangswert am 1.1.2018� 91,35 Euro

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgrup-
pen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den 
Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 
der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie 
folgt gekürzt:
Ausgangswert am 1.1.2018� 82,23 Euro

2. 	 Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den 
AVR
Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 
2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:
Ausgangswert am 1.1.2018� 115,52 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.06.2018 nach 
folgender Tabelle für
Mitarbeiter nach den 
Vergütungsgruppen

Ausgangswert am 
1.1.2018 für das erste 
zu berücksichtigen-

de Kind 

Ausgangswert am 
1.1.2018 für jedes 

weitere zu berück-
sichtigende Kind 

VG 12, 11, 10, und 9 6,53 Euro 32,63 Euro
VG 9a 6,53 Euro 26,08 Euro
VG 8 6,53 Euro 19,58 Euro

3. 	 Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR
Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt
Ausgangswert am 1.1.2018� 19,73 Euro

4. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR
Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen

Ausgangswert am 1.1.2018

1 bis 2 136,34 Euro
3 bis 5b 136,34 Euro
5c bis 12 129,86 Euro

5.	 Anlage 2d zu den AVR
Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkun-
gen A – F beträgt in Euro:
ab A B C D E F
Ausgangswert 
am 1.1.2018

106,24 127,50 140,80 155,91 129,93 173,00

6.	 § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a zu den 
AVR
e) 	 für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr
Ausgangswert am 1.1.2018� 1,56 Euro

f) 	 für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr
Ausgangswert am 1.1.2018� 0,78 Euro

7. 	 §  7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der 
Anlage 14 zu den AVR

Das Urlaubsgeld beträgt
a) 	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR
Ausgangswert am 1.1.2018� 307,71 Euro

b) 	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR
Ausgangswert am 1.1.2018� 400,01 Euro

Werte für die Jahre 2018, 2019 und 2020
Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) AVR 

2018 
(+3,19%)

AVR 
2019 

(+3,09%)

AVR 
2020 

(+1,06%)
Kürzungsbetrag Dozenten und 
Lehrkräfte VG 2 bis 5b (Anlage 1 
IV)

94,26 € 97,17 € 98,20 €

Kürzungsbetrag Dozenten und 
Lehrkräfte VG 5c bis 8 (Anlage 1 
IV)

84,85 € 87,47 € 88,40 €

Kinderzulage (Anlage 1 V) 119,21 € 122,89 € 124,19 €
Erhöhungsbeträge Kinderzulage 
(1. Kind) (Anlage 1 V)

6,74 € 6,95 € 7,02 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage 
(weitere Kinder) (Anlage 1 V)

33,67 € 34,71 € 35,08 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage 
(weitere Kinder) (Anlage 1 V)

26,91 € 27,74 € 28,03 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage 
(weitere Kinder) (Anlage 1 V)

20,20 € 20,82 € 21,04 €

Einsatzzuschlag Rettungsdienst 
(Anlage 1 XI Abs. d)

20,36 € 20,99 € 21,21 €

Besitzstandszulage (VG 1 bis 2) 
(Anlage 1b § 3 Abs. 2)

140,69 € 145,04 € 146,58 €
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Besitzstandszulage (VG 3 bis 5b) 
(Anlage 1b § 3 Abs. 2)

140,69 € 145,04 € 146,58 €

Besitzstandszulage (VG 5c bis 12) 
(Anlage 1b § 3 Abs. 2)

134,00 € 138,14 € 139,60 €

Anmerkung A zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

109,63 € 113,02 € 114,22 €

Anmerkung B zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

131,57 € 135,64 € 137,08 €

Anmerkung C zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

145,29 € 149,78 € 151,37 €

Anmerkung D zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

160,88 € 165,85 € 167,61 €

Anmerkung E zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

134,07 € 138,21 € 139,68 €

Anmerkung F zu Tätigkeitsmerk-
malen (Anlage 2d)

178,52 € 184,04 € 185,99 €

Zuschlag für Nachtarbeit (Anlage 
6a lit. e)

1,61 € 1,66 € 1,68 €

Zuschlag für Samstagsarbeit 
(Anlage 6a lit. f)

0,80 € 0,82 € 0,83 €

Urlaubsgeld VG 5b bis 1 (Anlage 
14 § 7 (a))

317,53 € 327,34 € 330,81 €

Urlaubsgeld VG 12 bis 5c (Anlage 
14 § 7 (b))

412,77 € 425,52 € 430,03 €

Anhang 12
Anlage 7 - Ausbildungsvergütungen

1. 	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu 
den AVR

Ausgangswert am 1.1.2018
im ersten Ausbildungsjahr 1.040,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.102,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.203,38 Euro

2. 	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt C II der Anlage 7 zu 
den AVR
Ausgangswert am 1.1.2018� 964,91 Euro

3. 	 § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt D der Anlage 7
Ausgangswert am 1.1.2018

1. Pharmazeutisch-technische 
Assistent/inn/en

1.502,02 Euro 

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen

1.445,36 Euro

3. Sozialarbeiter/innen 1.726,21 Euro
4. Sozialpädagog/inn/en 1.726,21 Euro
5. Erzieher/innen 1.502,02 Euro 
6. Kinderpfleger/innen 1.445,36 Euro
7. Altenpfleger/innen 1.502,02 Euro 
8. Haus- und Familienpfleger/
innen

1.502,02 Euro

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.445,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/innen 1.563,76 Euro 
11. Arbeitserzieher/innen 1.563,76 Euro 
12. Rettungsassistent/inn/en 1.445,36 Euro

4. 	 § 1 Abs. 1 Satz 2 Abschnitt E der Anlage 7 zu den 
AVR

Ausgangswert am 1.1.2018

im ersten Ausbildungsjahr 918,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 968,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.014,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.077,59 Euro

Werte für die Jahre 2018 und 2019
Bezeichnung Zulage (Quelle 
AVR)

AVR 2018  
(+50 Euro)

AVR 2019  
(+50 Euro)

Abschnitt B II: Schüler an Kranken- und Altenpflegeschulen 
1. Ausbildungsjahr 1.090,69 € 1.140,69 €
2. Ausbildungsjahr 1.152,07 € 1.202,07 €
3. Ausbildungsjahr 1.253,38 € 1.303,38 €
Abschnitt C II: Kranken- und Altenpflegehelfer 
Ausbildungsvergütung 1.014,91 € 1.064,91 €
Abschnitt D: Praktikanten nach abgelgtem Examen 
1. Pharmazeutisch-technische 
Assistent/inn/en

1.552,02 € 1.602,02 €

2. Masseure und med. 
Bademeister/innen

1.495,36 € 1.545,36 €

3. Sozialarbeiter/innen 1.776,21 € 1.826,21 €
4. Sozialpädagog/inn/en 1.776,21 € 1.826,21 €
5. Erzieher/innen 1.552,02 € 1.602,02 €
6. Kinderpfleger/innen 1.495,36 € 1.545,36 €
7. Altenpfleger/innen 1.552,02 € 1.602,02 €
8. Haus- und Familienpfleger/
innen

1.552,02 € 1.602,02 €

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.495,36 € 1.545,36 €
10. Heilerziehungspfleger/
innen

1.613,76 € 1.663,76 €

11. Arbeitserzieher/innen 1.613,76 € 1.663,76 €
12. Rettungsassistent/inn/en 1.495,36 € 1.545,36 €
Abschnitt E: Auszubildende    
1. Ausbildungsjahr 968,26 € 1.018,26 €
2. Ausbildungsjahr 1.018,20 € 1.068,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.064,02 € 1.114,02 €
4. Ausbildungsjahr 1.127,59 € 1.177,59 €

B. Befristete Ergänzung der Versorgungsordnung B 
(Anlage 8 zu den AVR)

I.	 Änderung der VersO B der Anlage 8 zu den AVR
In Anlage 8 zu den AVR wird in VersO B folgender 
neuer § 8a eingefügt:
„§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungseinrichtung
(1)	 1Ist abweichend von § 2 der Abschluss einer Zu-
satzrentenversicherung bei der „Pensionskasse der Ca-
ritas VVaG“ aus auf deren Seite liegenden rechtlichen 
Gründen ausgeschlossen, erfolgt statt dessen die Zu-
satzversorgung durch Abschluss einer Zusatzrenten-
versicherung bei der „Kölner Pensionskasse VVaG“, 
sofern diese für die Versicherung einen identischen 
Tarif anbietet, wie er mit Stand vom 30. April 2018 von 
der Pensionskasse der Caritas VVaG für das Versiche-
rungsverhältnis angeboten worden wäre. 2Soweit die 
Voraussetzungen vorliegen, kann eine solche Zusatz-
rentenversicherung durch den Dienstgeber auf die 
„Pensionskasse der Caritas VVaG“ ohne Änderung der 
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DVVR abzustimmen und von diesem zu genehmigen. 
Das Dezernat Finanz- und Vermögensverwaltung hat 
die Einhaltung der Richtlinie zu gewährleisten.

1.5	 Inkraftsetzung und Aktualisierung
Diese vorliegende Kapitalanlagerichtlinie wird nach 
Zustimmung des Diözesanvermögensverwaltungsra-
tes am 31.08.2018 in Kraft gesetzt und ist ab diesem 
Zeitpunkt anzuwenden. Für die Umsetzung der Rah-
menvorgaben für die Gewichtung der Anlageklassen 
gilt eine Übergangsfrist von 12 Monaten ab Inkraftset-
zung der Richtlinie. Die Richtlinie gilt in ihrer jeweils 
gültigen Fassung bis zur Verabschiedung einer neuen 
Kapitalanlagerichtlinie.

2.	 Grundsätze der Kapitalanlage

2.1	 Allgemeine Anlagegrundsätze
Den Anlagezielen Sicherheit, Rentabilität und Liquidi-
tät ist Geltung zu verschaffen. Hierbei sind die folgen-
den Grundsätze zu berücksichtigen:
-	 Die Kapitalanlage hat mit der gebotenen Sach-

kenntnis und Sorgfalt zu erfolgen. 
-	 Die Einhaltung der o.g. Ziele ist durch ein qua-

lifiziertes Anlagemanagement, geeignete interne 
Kapitalanlagegrundsätze und -kontrollverfahren, 
eine strategische Anlagepolitik auf Basis der Er-
gebnisse einer Asset-Liability-Analyse oder ande-
rer vergleichbarer Finanzanalysen sowie weiteren 
organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen.

-	 Liquiditätsbedürfnisse und die Risikotragfähig-
keit des Bistums sind in die Entscheidungen ent-
sprechend einzubeziehen und zu berücksichtigen.

-	 Das Bistum Mainz sieht sich im Rahmen des An-
lagemanagements zur Einhaltung von ethischen 
und Nachhaltigkeitskriterien verpflichtet und ori-
entiert sich in der Umsetzung am dem Leitfaden 
der Deutschen Bischofskonferenz.1 Dabei finden 
die unter 2.2.5. aufgeführten Negativkriterien An-
wendung (Negativliste).

2.2	 Anlageuniversum
2.2.1		 Verfügbare Anlageklassen 
Die Richtlinie gilt für die im Folgenden aufgeführten 
Anlageklassen und ist sinngemäß auch auf künftige 
Erweiterungen anzuwenden: 
-	 alle Arten von Rentenwertpapieren inklusive 

Schuldscheindarlehen 
-	 Börsennotierte Aktien
-	 Geldmarktanlagen
-	 Investmentsondervermögen (z. B. Publikums- 

und Spezialfonds)
-	 „Alternative“ Kapitalanlagen

-	 Private Equity 
-	 Absolut Return
-	 Immobilien (inkl. Infrastrukturinvestments)

1	 „Ethisch-nachhaltig investieren“ – Orientierungshil-
fe für katholische Einrichtungen, Herausgeber: Deutsche 
Bischofskonferenz 

-	 Rohstoffinvestments (ausgenommen 
Nahrungsmittel)

2.2.2		 Einsatz von Derivaten
Der Einsatz von Derivaten ist grundsätzlich nur zu 
Absicherungszwecken (z.B. Absicherung gegen Kurs-, 
Währungs- oder Zinsänderungsrisiken bei bestehen-
den Kapitalanlagen) und im Rahmen von Absolut Re-
turn Mandaten zulässig. Im Rahmen des Risiko-Over-
lays und des vorgegebenen Risikobudgets können 
zusätzlich aktive Longpositionen eingegangen wer-
den. In Rentenmandaten ist das Steuern von Zinsände-
rungsrisiken durch Derivate zulässig.
Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten, die le-
diglich den Aufbau reiner Handelspositionen (Arbitra-
gegeschäfte) bezwecken oder bei denen entsprechende 
Wertpapierbestände nicht vorhanden sind (sogenann-
te Leergeschäfte) sind nicht zulässig.

2.2.3		 Fremdwährungen
Es wird eine globale, diversifizierte Anlagestrategie 
verfolgt. Festverzinsliche Fremdwährungsrisiken wer-
den grundsätzlich in Euro gehedgt, es sei denn, die 
Kosten für das Hedging sind unverhältnismäßig hoch. 
Ausnahmeregelungen sind mit dem Anlageausschuss 
abzustimmen. Aktienbestände in Fremdwährung wer-
den grundsätzlich nicht abgesichert. 

2.2.4		 Instrumentenkatalog und Einführung neuer 
Finanzinstrumente 
Die erwerbbaren Finanzinstrumente sind im Katalog 
(siehe Anhang 6.1. „Zulässige Finanzinstrumente“) 
mit ihren wesentlichen Eigenschaften erfasst. Der Ka-
talog ist eine Präzisierung auf Basis der verfügbaren 
Anlageklassen.

2.2.5		 Ethische- und Nachhaltigkeitskriterien – Lis-
te der Negativkriterien
Das Bistum befürwortet ethisch-nachhaltige Wertvor-
stellungen und lehnt sich in der Umsetzung an die von 
der Deutschen Bischofskonferenz empfohlenen Anla-
gegrundsätze an. Ausschlusskriterien beinhalten u.a.:
-	 Abtreibung
-	 Arbeitsrechtsverletzungen
-	 Embryonale Stammzellforschung
-	 Pornografie
-	 Suchtmittel (u.a. Tabak, Alkohol, Glücksspiele)
-	 Rüstung

Die Master-KVG ist beauftragt, den ethisch-nachhal-
tigen Wertvorstellungen des Bistums entsprechend 
Rechnung zu tragen. Soweit Publikumsfonds einbezo-
gen werden, ist nur eine eingeschränkte Prüfung be-
züglich der Einzeltitel möglich. 

2.3	 Quantitative Beschränkungen 
2.3.1		 Rahmenvorgaben für die Gewichtung einzel-
ner Anlageklassen
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Das Dezernat Finanz- und Vermögensverwaltung be-
achtet bei der Gewichtung der Kapitalanlagen die in 
der folgenden Tabelle abgebildeten Rahmenwerte. 

Rahmenvorgaben für die Gewichtung der 
Anlageklassen
Anlageklasse Minimum Maximum
Geldmarktanlagen 0% 60%
Rentenwertpapiere 40% 100%
Börsennotierte Aktien 0% 35%
Absolut Return 0% 10%
Immobilien, ohne 
Direktbestand (inkl. 
Infrastrukturinvestments)

0% 20% 

Private Equity 0% 7,5%
Rohstoffinvestments (keine 
Agrarrohstoffe)

0% 5%

Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf den Ge-
samtbestand der Kapitalanlagen des Bistums, bei Pri-
vate Equity und Immobilieninvestments einschließlich 
der Einzahlungsverpflichtungen („Commitments“).
Passive Grenzwertverletzungen durch Wertsteigerun-
gen werden bei Private Equity Investments und bei Im-
mobilieninvestments geduldet.
Bei Anlage in Investmentsondervermögen (Publikums-
fonds, Spezialfonds) sind die Anteile gemäß dem An-
lageschwerpunkt den entsprechenden Anlageklassen 
zuzurechnen. Produkte, welche hybride Strukturen 
aufweisen (z.B. Mischfonds mit Aktien und Rentenan-
teil, etc.) sind auf Basis der zugrundeliegenden Anla-
geklassen aufzuteilen bzw. nach Produktcharakteristik 
Anlageklassen zuzuordnen. Anlagen in Wandelanlei-
hen und Unternehmensanleihen werden der Quote für 
Rentenpapiere zugerechnet, wobei für die Sub-Asset-
klassen separate Limite gelten (siehe unter 6.2. „Risi-
kolimite und sonstige Limite). 

2.3.2		 Globale Emittenten- und 
Kontrahentengrenzen 
Direktanlagen bei Kreditinstituten und Fremdkapital-
titel am Kapitalmarkt (z.B. Anleihen) unterliegen dem 
Ausfallrisiko des Schuldners. Der Anteil der Kapital-
anlagen bei einem Kontrahenten bzw. Emittenten ist in 
Abhängigkeit von dessen Ausfallrisiko zu begrenzen. 
Das Exposure wird nach dem Kriterium der Gruppen-
zugehörigkeit (Konzern) aggregiert.
Die Grenzen finden keine Anwendung auf Investment-
sondervermögen sowie bei Geldmarktanlagen welche 
bei Kreditinstituten gehalten werden, die dem Einla-
gensicherungsfonds angehören bzw. der Gewährträ-
gerhaftung unterliegen (z.B. Sparkassen).
Eine Detaillierung der Emittenten- und Kontrahenten-
limite erfolgt gesondert (siehe Anhang 6.2. „Risikolimi-
te und sonstige Limite“).

3.1	 Organisation und Verantwortlichkeiten 
3.1		  Der Anlageprozess

3.1.1		 Strategische Asset Allokation
Die Gewichtung der Kapitalanlagen (SOLL-Asset Al-
lokation) wird durch den Anlageausschuss mindes-
tens einmal jährlich vorgegeben. Dabei sind die Vor-
gaben aus der Asset Liability Analyse als Grundlage 
zu berücksichtigen. Auf Basis der in einer Asset Liabi-
lity Analyse festzustellenden Risikotragfähigkeit sind 
Richtwerte oder Bandbreiten für die Anlageklassen 
festzulegen.
Die Vorgaben der Strategischen Asset Allokation sind 
durch den Leiter des Dezernates Finanz- und Vermö-
gensverwaltung umzusetzen bzw. die Einhaltung bei 
Mandatsvergabe an externe Asset Manager zu über-
wachen. Den aktuellen Kapitalmarktbedingungen 
wird durch die Ausnutzung eingeräumter Bandbreiten 
Rechnung getragen.
Bei der Entscheidung über die strategische Asset Al-
lokation steht das Dezernat Finanz- und Vermögens-
verwaltung dem Anlageausschuss beratend zur Seite, 
zudem kann ein Berater (Investment Advisor) hinzu-
gezogen werden.

3.1.2		 Operative Portfolioentscheidungen
Die operative Portfoliosteuerung liegt beim Dezernat 
Finanz- und Vermögensverwaltung (z.B. Auswahl und 
Mandatierung der Asset Manager, Produkteauswahl). 
Die Umsetzungsmaßnahmen erfolgen durch die mit 
der Verwaltung der Kapitalanlagen beauftragten Kapi-
talverwaltungsgesellschaft (Master-KVG). Grundlage 
sind neben dieser Allgemeinen Kapitalanlagerichtli-
nie die zwischen Bistum und Master-KVG getroffe-
nen Vereinbarungen (z.B. Rahmenvereinbarung). Die 
Einhaltung hinsichtlich der Zulässigkeit der erwor-
benen Finanzinstrumente sowie die Überprüfung der 
Kontrahenten- und Emittentengrenzen sind durch die 
Master-KVG entsprechend sicherzustellen. Darüber 
hinaus und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss, 
besteht die Möglichkeit der Direktanlage. Die Bestände 
der Direktanlage sind als Segment in den Masterfonds 
der Master-KVG integriert und werden im Reporting 
gesamtheitlich ausgewertet.
Mindestens einmal jährlich werden auf Ebene der 
Spezialfonds Anlageausschüsse abgehalten, an de-
nen neben Vertretern der Master-KVG und des Asset 
Managers auch Vertreter des Dezernates Finanz- und 
Vermögensverwaltung sowie Vertreter des Anlage-
ausschusses des Bistums teilnehmen. Die Sitzungen 
werden durch die Master-KVG protokolliert und das 
abgestimmte Protokoll den Mitgliedern des Anlage-
ausschusses des Bistums zur Verfügung gestellt.

3.2	 Verantwortlichkeiten 
3.2.1		 Diözesanvermögensverwaltungsrat (DVVR)
Der Diözesanvermögensverwaltungsrat genehmigt 
die Richtlinie sowie deren Änderungen und entschei-
det entsprechend seiner Ordnung über finanzrelevante 
Maßnahmen, die für das Bistum von besonderer Be-
deutung sind.
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3.2.2		 Anlageausschuss
Der Anlageausschuss erarbeitet und beschließt die 
Grundsätze der Anlagepolitik. Er beschließt über die 
Kapitalanlagerichtlinie und deren Änderungen. 
Der Anlageausschuss überprüft die Angemessenheit 
der Anlagestrategie in regelmäßigen Abständen unter 
Beachtung der aktuellen Verbindlichkeitsstruktur so-
wie der Kapitalmarktsituation. Der Anlageausschuss 
überprüft die Einhaltung der Anlagerichtlinie auf Basis 
der von der Master-KVG erstellten Berichte. 

3.2.3		 Dezernat Finanz- und Vermögensverwaltung 
Das Dezernat Finanz- und Vermögensverwaltung ver-
antwortet die operative Umsetzung der getroffenen 
Anlageentscheidungen. Insbesondere ist das Dezernat 
zuständig für
-	 die Steuerung und operative Abwicklung des 

Tagesgeschäfts,
-	 den Kontakt mit den externen Dienstleistern, inkl. 

Vertretung des Bistums in Anlageausschüssen 
der Spezialfonds,

-	 die Bewertung und Kommentierung der Anlage-
ergebnisse sowie 

-	 die Bereitstellung von Informationen für den An-
lageausschuss (Bistum).

3.2.4		 Buchhaltung (Rechnungswesen)
Der Bereich Buchhaltung ist für die Verbuchung der 
Wertpapierkäufe und -verkäufe verantwortlich. Insbe-
sondere ist die Buchhaltung zuständig für 
-	 die Erfassung, Bestätigung und Abrechnung der 

Wertpapiergeschäfte
-	 den regelmäßigen Bestandsabgleich mit der 

Verwahrstelle
-	 die Kontrolle der Geschäfte; hierunter fällt auch 

die Kontrolle, ob die Geschäfte gemäß Ordertei-
lung (Stückzahl, Ausführungspreis etc.) ausge-
führt wurden

3.2.5		 Risikocontrolling (Rechnungsprüfungsamt)
Der Bereich Risikocontrolling (Rechnungsprüfungs-
amt) ist organisatorisch und disziplinarisch vom De-
zernat Finanz- und Vermögensverwaltung getrennt 
und stellt das unabhängige Risikocontrolling sicher. 
Insbesondere ist das Controlling zuständig für 
-	 die Kontrolle und Prüfung der Monatsberichte 

der Master-KVG
-	 die Überwachung der Einhaltung der Strategie- 

und Risikovorgaben

3.26	 Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG)
Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) verwalten 
gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) die Sonder-
vermögen. Eine Sonderform der KVG ist die Mas-
ter-KVG, die sich auf administrative Tätigkeiten (z.B. 
Buchhaltung, Controlling, Risikocontrolling und Re-
porting) beschränkt und im Regelfall kein eigenes 
Portfoliomanagement betreibt.

Neben den im KAGB aufgeführten gesetzlichen Vor-
gaben (z.B. Vorgaben zur Streuung und Liquidität), 
ist die Master-KVG vertraglich zur Einhaltung der in 
der Anlagerichtlinie des Bistums spezifizierten Anla-
gegrenzen verpflichtet (Bestandteil der Besonderen 
Vertragsbedingungen).
In welchen Vermögensgegenständen investiert sein 
darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten 
hat, ergibt sich im Wesentlichen aus der vorliegenden 
Kapitalanlagerichtlinie, dem KAGB und den Vereinba-
rungen zwischen Bistum und Master-KVG (v.a. „All-
gemeine Vertragsbedingungen“ und „Besondere Ver-
tragsbedingungen“). Insbesondere ist die Master-KVG 
zuständig für die:
-	 Fondsbuchhaltung,
-	 Anlagegrenzprüfung,
-	 Risikocontrolling und 
-	 Reporting

3.27		  Verwahrstelle
Mit der Verwahrung der Kapitalanlagen des Sonder-
vermögens bestellt die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gemäß KAGB ein Kreditinstitut als Verwahrstelle. 
Während die Master-KVG bzw. der Asset Manager 
primär die Entscheidung treffen, wie das Fondsvermö-
gen angelegt wird, übernimmt die Verwahrstelle Auf-
gaben der technischen Abwicklung, die Verwahrung 
des Investmentvermögens sowie verschiedene Kont-
rollfunktionen (z.B. Anlagegrenzprüfung).
Die Verwahrstelle agiert unabhängig von dem Ver-
walter des Investmentvermögens und überprüft deren 
Verfügungen über das Sondervermögen. Die Verwahr-
stelle stellt sowohl zeitlich als auch sachlich die nächs-
te Kontrollinstanz der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
dar. Insbesondere ist die Verwahrstelle zuständig für 
die:
-	 Verwahrung der Vermögensgegenstände,
-	 Abrechnung der WP-Transaktionen und die 
-	 Kontrolle der Anlagegrenzprüfung

3.3	 Funktionstrennung von Anlagemanagement und 
Risikocontrolling
Im Rahmen des Internen Kontrollsystems sind insbe-
sondere Anlagemanagement und Risikocontrolling or-
ganisatorisch und disziplinarisch zu trennen. Das An-
lagenmanagement obliegt dem Dezernat Finanz- und 
Vermögensverwaltung bzw. wird operativ an externe 
Portfoliomanager ausgelagert. Für das Risikocont-
rolling ist das Rechnungsprüfungsamt verantwortlich, 
das weisungsfrei an den Anlageausschuss und den Or-
dinarius berichtet.

3.4	 Außerordentlicher Abstimmungsprozess
In Ausnahmesituationen können Abweichungen von 
der Richtlinie unvermeidbar sein. Die Abweichungen 
sind unmittelbar und unverzüglich nach ihrer Feststel-
lung durch das Dezernat Finanz- und Vermögensver-
waltung dem Anlageausschuss zu melden.
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Dabei sind die Art der Abweichung, der Abweichungs-
grund sowie nach Möglichkeit die voraussichtliche 
Abweichungsdauer und mögliche Maßnahmen zu 
benennen. Der Anlageausschuss berät sich umgehend 
über die durchzuführenden Sofortmaßnahmen zur Be-
hebung der Abweichungen.
Entscheidungen, die die Vermögens-, Finanz- oder 
Ertragslage des Bistums grundlegend verändern und 
wesentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan be-
dürfen der Zustimmung des Diözesanvermögensver-
waltungsrats (DVVR).

4.	 Richtlinien für das Reporting
Ein regelmäßiges Berichtswesen mit steuerungsrele-
vanten Indikatoren ist Grundlage für ein zielorien-
tiertes Management der Kapitalanlagen. Ersteller der 
Berichte auf Basis der gesamtheitlich zusammenge-
führten Kapitalanlagen ist die Master-KVG. Adressat 
der Berichte sind neben dem Dezernat Finanz- und 
Vermögensverwaltung, das Risikocontrolling sowie 
die Mitglieder des Anlageausschusses des Bistums.

4.1	 Bestandsreporting
Bestand und Entwicklung des Bistumsvermögens sind 
dem Anlageausschuss zumindest einmal pro Quartal 
darzulegen. Aufzuzeigen sind insbesondere:
-	 die Struktur der Kapitalanlagen (nach Anlage-

klassen, Finanzinstrumenten etc.),
-	 Buchwerte und aktuelle Marktwerte der Kapital-

anlagen (stille Reserven),
-	 ordentliche Erträge und realisierte Gewinne bzw. 

Verluste aus der Umschichtung von Kapitalanla-
gen und

-	 die Performance im Vergleich zu Benchmarks so-
wie zu Ergebnissen vorheriger Jahre.

4.2	 Risikoreporting
Der Bereich Controlling verantwortet die Berichter-
stattung bezüglich der Anlagerisiken. Das mindestens 
monatlich und unabhängig vom Dezernat Finanz- und 
Vermögensverwaltung zu erstellende Risikoreporting 
basiert auf den Berichten und Auswertungen der Mas-
ter-KVG und konzentriert sich auf die:
-	 Rahmenwerte für die Gewichtung der Kapitalan-

lagen und Einhaltung der Vorgaben im Rahmen 
der strategischen Asset Allokation,

-	 die quantitativen Beschränkungen zur Streuung 
und Mischung,

-	 die Einhaltung der Limite in Bezug auf die Qua-
lität und das Marktrisiko der Kapitalanlagen (z.B. 
Kontrolle der durch die Master-KVG monatlich 
durchgeführten Stresstests) sowie

-	 die Einhaltung der Kontrahenten- und 
Emittentenlimite.

Identifizierte Limitverletzungen sind umgehend dem 
Dezernat Finanz- und Vermögensverwaltung sowie 
dem Anlageausschuss zu melden.

5	 Richtlinien für einzelne Anlageklassen
Die zulässigen Finanzinstrumente innerhalb der ver-
schiedenen Anlageklassen sind im Katalog „Zulässige 
Finanzinstrumente“ (Anhang 6.1.) beschrieben. Hält 
das Sondervermögen seinerseits Anteile an anderen In-
vestmentfonds (z.B. in Publikumsfonds), ist sicherzu-
stellen, dass die Anlage in Übereinstimmung mit den 
für die zu Grunde liegenden Anlageklassen geltenden 
Richtlinien erfolgt. 

5.1	 Rentenwertpapiere
5.1.1		 Begriffsdefinition
Rentenwertpapiere (kurz: Renten) sind fest oder va-
riabel verzinsliche Wertpapiere mit einem vertraglich 
festgelegten Rückzahlungsanspruch. Wandelanleihen 
werden den Renten zugerechnet und gehen in die Al-
lokationsquote für Rentenwertpapiere ein. Anlagen 
mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr sind 
zu den Geldmarktanlagen hinzuzurechnen.

5.1.2		 Rahmenbedingungen
Es sind die im Anhang (siehe unter 6.2.) festgelegten 
Mindestqualitäten zu beachten. Im Hinblick auf die 
Verwendung von Bonitätsratings sind Standard & 
Poor’s, Moody’s und Fitch als Referenz-Ratingagentur 
heranzuziehen. Falls kein Rating der drei Agenturen 
verfügbar ist, kann als Alternative auf interne Mana-
gerratings zurückgegriffen werden. Ist nur eine Ra-
tingeinschätzung vorhanden, ist diese heranzuziehen.
Kommt es aufgrund einer Herabstufung auf ein gemäß 
Richtlinie unerlaubtes Rating zu einer Limitverletzung, 
so sind durch den Leiter des Dezernates Finanz- und 
Vermögensverwaltung dem Anlageausschuss Vor-
schläge zur Limitrückführung bzw. zur Veräußerung 
oder zum Halten des Wertpapiers vorzulegen.

5.2	 Börsennotierte Aktien 
5.2.1.1	 Begriffsdefinition
Börsennotierte Aktien sind Wertpapiere ohne fes-
ten Rückzahlungsanspruch (Eigenkapitaltitel), die 
an einem geregelten Kapitalmarkt (Börse) gehandelt 
werden.

5.2.1.2	 Rahmenbedingungen
Hinsichtlich der Handelbarkeit von Aktien ist zwi-
schen organisierten und nicht organisierten Märkten 
zu unterscheiden. Es sind grundsätzlich nur Aktien 
zulässig, die in einen organisierten Markt einbezogen 
und voll eingezahlt sind. Leerverkäufe von Aktien sind 
unzulässig. Für den Handel mit Aktien an nicht orga-
nisierten Märkten ist die vorherige Zustimmung des 
Anlageausschusses zwingend erforderlich.

5.3	 Geldmarktanlagen
5.3.1.1	 Begriffsdefinition
Geldmarktanlagen begründen einen vertraglich fixier-
ten Rückzahlungsanspruch und haben eine (Rest)Lauf-
zeit von höchstens 12 Monaten.
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5.3.1.2	 Rahmenbedingungen 
Der im Anhang aufgeführte Katalog beinhaltet eine 
Aufstellung aller zulässigen Geldmarktinstrumente. 
Bezüglich der zulässigen Kontrahenten bzw. Emitten-
ten gilt:
-	 Tages- und Termingelder, die – vorbehaltlich der 

Änderung gesetzlicher Bestimmungen – vollstän-
dig durch einen Einlagensicherungsfonds gedeckt 
sind, sind unbegrenzt zulässig.

-	 Tages- und Termingelder, die nicht durch einen 
Einlagensicherungsfonds gedeckt sind, sowie 
sonstige Geldmarktinstrumente (z.B. Commerci-
al Papers, Certificates of Deposit) müssen grund-
sätzlich eine Mindestbonität von A-1 (Standard & 
Poor’s) aufweisen. 

Zur Ermittlung der Qualität der Geldmarktanlagen ist 
auf ein Rating in Anlehnung an das Vorgehen bei Ren-
tenwertpapieren zurückzugreifen.

5.4	 Sonstige Anlageklassen
5.4.1.1	 Begriffsdefinition
Sonstige Anlageklassen umfassen Investition in Instru-
mente, die nicht Aktien, Renten oder Geldmarktinstru-
mente zuzuordnen sind, insbesondere
-	 Private Equity (nicht börsengehandelte 

Kapitalansprüche)
	 Absolut Return
-	 Immobilien (inkl. Infrastrukturinvestments) und
	 Rohstoffinvestments.

5.4.1.2	 Rahmenbedingungen 
Private Equity
Investitionen in Private Equity erfolgen über eine part-
nerschaftliche Konstruktion (Private Equity Fonds 
oder Private Equity Dachfonds) mit einem längerfristi-
gen Anlagehorizont in nicht börsennotierte Unterneh-
men. Investitionen in Private Equity sind bevorzugt 
über Dachfonds erlaubt. 

Absolut Return
Absolute Return Mandate streben eine marktunab-
hängige Rendite an. Diese soll durch die gezielte Aus-
wahl einzelner Wertpapiere bzw. anderer Investments 
erreicht werden. Die Wertentwicklung hängt somit 
maßgeblich von der aktiven Anlageentscheidung des 
Fondsmanagers ab.

Immobilien
Es erfolgt eine Investition in Immobilien im Rahmen 
eines Fondsvehikels (Immobilien Sondervermögen) 
oder im Rahmen von Holdingstrukturen. 

Rohstoffinvestments
Die Anlage erfolgt in Form von Sondervermögen bzw. 
ETCs, die in gängige Rohstoffindices investieren oder 
in physischer Form, sofern eine sichere Verwahrung 
gewährleistet ist. Investitionen in ETCs sind von dem 
Anlageausschuss explizit zu genehmigen. 

6.	 Anhang
6.1	 Zulässige Finanzinstrumente
Anlageklasse Instrument Spezifizierung

Rentenwertpa-
piere,
Schuldscheindar-
lehen und 
Senior Secured 
Loans

Anleihen staatlicher Emittenten
Pfandbriefe und Kommunalobligationen
Bankschuldverschreibungen
Schuldscheindarlehen
Unternehmensanleihen
Genussscheine / Nachranganleihen
Senior Secured Loans
Wandelanleihen

Börsennotierte 
Aktien 

Aktien, die in einen organisierten Markt 
einbezogen sind

Geldmarkt
Tagesgelder & Termingelder
Commercial Papers
Certificates of Deposit

Investmentfonds

Wertpapierfonds Rentenfonds
Aktienfonds
Gemischte 
Fonds

Offene Immobilienfonds (inkl. 
Immobilienspezialfonds)
Indexfonds (inkl. Exchange Traded Funds)
Dachfonds

6.2	 Risikolimite und sonstige Limite
Limite für den Gesamtbestand an Kapitalanlagen
Bestandsquoten:
Rentenwertpapiere 
-	 Unternehmensanleihen
-	 Wandelanleihen

Min. 40 %
Max. 40%
Max. 10%

Börsennotierte Aktien Max. 35%
Absolute Return Max. 10% 
Immobilien (einschl. 
Einzahlungsverpflichtungen)

Max. 20%

Private Equity (einschl. 
Einzahlungsverpflichtungen)

Max. 7,5% 

Rohstoffinvestments Max. 5%
Geldmarktanlagen Max. 60%

Limite für Rentenwertpapiere
Qualität (Bonität):
Das maximal zulässige Adressenausfallrisiko nach 
maßgeblichem Rating (Standard & Poor’s) ist wie 
folgt:
AAA bis A- ohne 

Begrenzung 
BBB+ bis BBB- max. 40%
BB+ bis B- max. 7,5% 
CCC+ bis D max. 0,3% 

im Rahmen 
von diversifi-
zierten High 

Yield- oder 
EMD-Fonds. 
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Kategorie
Baumaßnahme

Gebäudegruppe
1 2 3

A 50 % 40 % 30 %
B 50 % 30 % 30 %
C 40 % 30 % 20 %

(2)	 Liturgische Orte werden bei Neuanschaffung mit 
maximal 5.000 € je liturgischem Ort bezuschusst. Die 
gesamte Zuschusssumme für liturgische Orte wird auf 
15.000 € begrenzt. Die Begrenzung gilt auch bei Res-
taurierung liturgischer Orte.

(3)	 Von der Bezuschussung sind grundsätzlich 
ausgenommen: 
-	 Orgeln und Glocken,
-	 Neubau von Orgelemporen, 
-	 Ausstattungen und Kunstwerke
-	 Außenanlagen (ausgenommen notwendige Stütz-

mauern und Treppen)
-	 Beleuchtungskörper
-	 Audioanlagen, Lautsprecher, Mikrofone, Video-

anlagen, Lichtsteuerungen, Beamer und ähnliche 
technische Anlagen.

§ 3 Dienstwohnungen / Pfarrbüro

(1)	 Der Zuschuss für Baumaßnahmen an Dienstwoh-
nungen und Pfarrbüros beträgt 75 %. (Regelzuschuss)

(2)	 Zuschussfähig sind Pfarrhäuser als Dienstwohn-
sitz und anerkannte Pfarrbüros.

−	 Eine Wohnungsgröße ist bis zu 100 m² (Nutzflä-
che) zuschussfähig. Nach Möglichkeit soll eine 
abgeschlossene Wohnung (auf einer Etage mit ei-
gener Küche) eingerichtet werden.

−	 Gästeräume können auf Antrag genehmigt 
werden.

−	 Sollten sich in dem Gebäude mehrere Nutzungs-
einheiten befinden, sind entsprechende Einrich-
tungen zu schaffen, damit die Verbrauchswerte 
(Wasser, Strom, Heizung) getrennt erfasst werden 
können. 

−	 Die Kosten einer neuen Einbauküche können bis 
7.500,00 € als zuschussfähige Kosten anerkannt 
werden, wenn die vorhandene Küche mindestens 
15 Jahre alt ist und die neue Küche einem soliden, 
mittleren Standard entspricht. In begründeten 
Einzelfällen können auf Antrag die zuschussfähi-
gen Kosten erhöht werden.

−	 Bei einer Baderneuerung sind bis zu 4.000,00 € 
für Installationsobjekte zuschussfähig, wenn das 
Bad letztmalig vor mindestens 15 Jahren renoviert 
wurde.

	 In begründeten Einzelfällen können auf Antrag 
die zuschussfähigen Kosten erhöht werden. 

	 Es gilt als Standard: Bad mit Dusche, WC, Wasch-
tisch, Badewanne (falls es die Größe des vorhan-
denen Bades zulässt), Wand weiß gefliest bis auf 2 
m Höhe, Boden anthrazit / grau.

−	 Bodenbeläge in den Aufenthaltsräumen: Je nach 
Situation Holz oder Linoleum, keine Textilbeläge.

−	 Die Anstricharbeiten sind bei jedem Umzug 
und nach 10 Jahren seit dem letzten Anstrich 
zuschussfähig. 

−	 Auch nicht zuschussfähige Baumaßnahmen sind 
genehmigungsbedürftig und von dem Nutzer der 
Wohnung zu finanzieren.

(3)	 Im Pfarrbüro sind je ein Büro für jeden pastoralen 
Mitarbeiter, Sekretariat und ein Besprechungsraum (15 
m²) zuschussfähig. 

(4)	 Vermietete bzw. fremdgenutzte Gebäudeteile 
werden nicht bezuschusst.

(5)	 Maßnahmen zur Energieeinsparung (nicht Ener-
gieversorgung) werden mit dem Regelzuschuss 
bezuschusst. 

(6)	 Nicht bezuschusst werden in der Regel:
-	 Außenanlagen außer notwendige Wege, Treppen, 

Stützmauern und 1 PkwStellplatz 
-	 Büromöbel
-	 Gardinen o. ä.
-	 Leuchten
-	 Satellitenanlagen für Radio/TV-Empfang

§ 4 Pfarrheime

(1)	 Der Zuschuss zu Pfarrheimen beträgt 50 % 
(Regelzuschuss).

(2)	 Baumaßnahmen an Pfarrheimen werden bezu-
schusst für maximal 65 m² Hauptnutzfläche pro 1.000 
Katholiken (zuschussfähige Kosten). Bei vollständig 
anerkannten Pfarrheimen kann eine andere Festlegung 
erfolgen. 

(3) 	 Vermietete bzw. fremdgenutzte Gebäudeteile 
werden nicht bezuschusst. 

(4)	 Nicht bezuschusst werden in der Regel:
-	 Außenanlagen, außer notwendige Wege,  

Treppen, Stützmauern
-	 Gardinen
-	 Küchen
-	 Einrichtung

§ 5 Katholische Tageseinrichtungen für Kinder 

(1)	 Der Zuschuss für katholische Tageseinrichtungen 
für Kinder beträgt 35% der nach dieser Ordnung zu-
schussfähigen Kosten (Regelzuschuss). Der Zuschuss  
von kommunaler Seite ist vor Ort, unter Beteiligung 
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der Abteilung 1, Kindertageseinrichtungen, Dezernat 
VII, auszuhandeln. 

(2)	 Als zuschussfähige Nutzfläche (ohne Verkehrsflä-
chen) für die Tageseinrichtung für Kinder im Innenbe-
reich werden angesetzt:
-	 Einrichtungen mit 2 Gruppen 360 qm,
-	 Einrichtungen mit 3 Gruppen 460 qm,
-	 Einrichtungen mit 4 Gruppen 580 qm.

Die Aufteilung des Raumangebotes richtet sich nach 
der Konzeption der Einrichtung, d.h. wie viele Kinder 
welcher Altersgruppen sich wie lange täglich in der 
Einrichtung aufhalten.
Als Grundbedarf an Räumen wird anerkannt:
-	 Gruppenraum und Garderobenbereich,
-	 Nebenräume, dem Gruppenraum zugeordnet 

(Spiel- und Schlafräume), 
-	 Mehrzweckraum,
-	 Sanitärzonen, unterteilt für Kinder und Personal,
-	 Küche und Abstellräume,
-	 Personalräume für Leitung und MitarbeiterInnen.
Zusätzlicher Raumbedarf wird anerkannt bei Integrati-
onsmaßnahmen und der Betreuung von Schulkindern, 
zweckbestimmt als Therapie- oder Hausaufgabenraum.

(3)	 Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Angebotserweiterungen werden grundsätzlich nicht 
bezuschusst. 

(4)	 Bei Neuanlagen oder Grundsanierung der Au-
ßenspielgelände sind Gesamtkosten von maximal 
40.000,00 € pro Gruppe zuschussfähig. 

§ 6 Kapellen in Heimen und Krankenhäusern 

Im Einzelfall kann auf Antrag ein Zuschuss zu Kapel-
len in Heimen und Krankenhäusern gewährt werden.

§ 7 Denkmalpflegerische Maßnahmen

Neben der Bezuschussung nach den §§ 3 – 5 können 
denkmalpflegerische Baumaßnahmen in Höhe von 
maximal 35 % bezuschusst werden. 

§ 8 Sonderzuschüsse

(1)	 Sonderzuschüsse können zu den nach §§ 2 – 7 zu-
schussfähigen Maßnahmen gewährt werden, wenn die 
Antragssumme mindestens 20.000,00 € beträgt. Grund-
sätzlich ist das nur möglich, wenn die Kirchengemein-
de den Eigenanteil nicht leisten kann. 

(2)	 Sonderzuschüsse bis zu 10.000,00 € der Gesamt-
kosten kann der Baudezernent bewilligen. Eine höhere 
Bezuschussung ist durch den Diözesanvermögensver-
waltungsrat zu genehmigen. 

§ 9 Antrag zur Anerkennung des Baubedarfs

(1)	 Für projektierte Baumaßnahmen, einschließlich 
Orgel und Glockenbaumaßnahmen, ist ein Antrag A 
(zur Anerkennung des Baubedarfs) zu stellen, wenn 
die Baukosten voraussichtlich 50.000,00 € übersteigen.

(2)	 A-Anträge sind spätestens 2 Jahre vor dem ge-
planten Ausführungsjahr zu stellen. Nach der An-
erkennung durch den Diözesanvermögensverwal-
tungsrat kann mit der Vorbereitung des B-Antrages 
begonnen werden.

(3)	 Mit dem A-Antrag ist eine Übersicht der in den 
nächsten 5 Jahren absehbaren, anstehenden Bau-
maßnahmen der Kirchengemeinden über 50.000,00 € 
einzureichen.

§ 10 Planungskosten

(1)	 Für Baumaßnahmen, deren Baubedarf nach § 9 
Antrag A anerkannt wurde, werden 
−	 sofern die Baukosten 50.000,00 € übersteigen, auch 

der auf die Kirchengemeinde entfallende Anteil 
der Planungskosten bis zur Genehmigungspla-
nung und Kostenberechnung (entsprechend der 
Verordnung über die Honorare für Leistungen 
der Architekten und Ingenieure in der jeweils ak-
tuellen Fassung) zu 100 % übernommen, sofern 
keine Ansprüche gegenüber Dritten bestehen, 

−	 die Kosten für die vom Bistum benannten Orgel- 
und Glockensachverständigen durch das Bistum 
zu 100 % übernommen.

− 	 die Kosten von Gutachtern und Sachverständigen 
werden zu 100 % bezuschusst, wenn die Beauftra-
gung in Abstimmung mit dem Dezernat IX Bau- 
und Kunstwesen erfolgte.

(2)	 Bei Baumaßnahmen unter 50.000,00 € bzw. bei 
Baumaßnahmen, die nicht über einen Antrag A an-
erkannt wurden, werden die Planungskosten in 
der gleichen Zuschussquote wie die Bauleistungen 
bezuschusst.

§ 11 Antrag zur Bewilligung einer Baumaßnahme 

(1)	 Zuschussfähig sind Baumaßnahmen, wenn die 
Gesamtkosten mindestens 5.000,00 Euro betragen. 
Nach Abstimmung mit dem Regionalarchitekten kön-
nen kleinere Maßnahmen zusammengefasst werden. 

(2)	 Voraussetzung zur Durchführung einer Baumaß-
nahme und deren Bezuschussung ist der Antrag zur 
Bewilligung einer Baumaßnahme (Antrag B).

(3)	 Bei Maßnahmen, die in § 9 Abs. 1 genannt sind, ist 
hierfür die Anerkennung des Baubedarfs nach Antrag 
A erforderlich. Sonstige Maßnahmen können direkt mit 
einem „Antrag zur Bewilligung einer Baumaßnahme“ 
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beantragt werden. Ein Verfahren zur „Anerkennung 
des Baubedarfs“ (Antrag A) ist dann nicht erforderlich. 

(4)	 B-Anträge (ab 50.000,00 € Gesamtkosten) müssen 
in die Budgetplanung des Bistums aufgenommen wer-
den und müssen spätestens zum 01.05. des Jahres ein-
gegangen sein, welches dem nächsten Wirtschaftsjahr 
vorangeht.

Abschnitt IV – Schlussvorschriften

§ 12 Verfristung

Bewilligte Zuschüsse, die nicht innerhalb von 2 Jahren 
nach Bewilligungsdatum abgerufen werden, verfallen 
sofern auf schriftlichen Antrag keine Verlängerung ge-
währt wurde.

§ 13 Rückforderung bewilligter Zuschüsse 

Bewilligte Zuschüsse sind von der betroffenen Kir-
chengemeinde zurückzufordern wenn:
- 	 eine Überzahlung erfolgte / der Zuschuss nicht 

der abgerechneten Maßnahme entspricht.
- 	 eine Maßnahme 2 Jahre nach der Schlussabnahme 

nicht abgerechnet wurde.

§ 14 

Gegen einen Bescheid auf Grundlage dieser Richtlinie 
ist innerhalb eines Monats nach Zugang ein schriftli-
cher Widerspruch möglich. Über den Widerspruch 
entscheidet der Diözesanvermögensverwaltungsrat.  

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. 

Mainz, 31. August 2018

Weihbischof Dr. Udo Bentz
Generalvikar 

102.	 Hinweise zur Durchführung der  
Missio-Aktion 2018

Am 28. Oktober begehen wir in Deutschland den Sonn-
tag der Weltmission. Unter dem Leitwort „Gott ist uns 
Zuflucht und Stärke“ (Psalm 46) feiern wir die Gemein-
schaft und Solidarität der Christinnen und Christen, die 
auf dem Weg des Glaubens weltweit miteinander un-
terwegs sind. Sichtbarer Ausdruck dieser Verbunden-
heit ist die Kollekte am Weltmissionssonntag. Gehalten 

in allen katholischen Gemeinden der Welt ist sie die 
größte Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit. Die 
Missio-Werke bitten die Katholiken in Deutschland 
um großzügige Unterstützung dieser Solidaritätsakti-
on. Mehr als eintausend bedürftige Bistümer vor allem 
in Afrika und Asien erhalten durch sie eine dringend 
benötigte Unterstützung für ihre pastorale und soziale 
Arbeit.

Schwerpunktland Äthiopien
Die diesjährige Missio-Aktion zum Weltmissions-
sonntag lädt ein, die katholische Kirche in Äthiopien 
kennenzulernen. Selbst eines der ärmsten Länder der 
Welt, ist Äthiopien Aufnahmeland für Flüchtlinge aus 
ganz Ostafrika. Die zahlenmäßig kleine Kirche enga-
giert sich für die entwurzelten Menschen und schenkt 
ihnen neue Lebensperspektiven. Sie sucht nach Ant-
worten auf die Zerrissenheit zwischen Tradition und 
Moderne und auf die Perspektivlosigkeit vor allem der 
Jugend. Ihr Zeugnis zeigt auf beispielhafte Weise, wie 
der Glaube den Menschen Heimat geben kann.

Eröffnung der Missio-Aktion
Vom 14. bis 17. September 2018 wird die Missio-Ak-
tion zum Sonntag der Weltmission im Bistum Erfurt 
eröffnet. Das Bistum verbindet die Eröffnung mit sei-
ner Bistumswallfahrt auf den Domberg. Gemeinsam 
mit den Gästen aus Äthiopien feiert Bischof Dr. Ulrich 
Neymeyr den Eröffnungsgottesdienst am 16. Septem-
ber um 9.30 Uhr im Erfurter St. Marien-Dom.

Missio-Aktion in den Gemeinden
Das Plakatmotiv zeigt junge Katholikinnen bei einer 
Prozession am „Fest Gottes des Vaters“, das in Äthi-
opien sowohl katholische als auch orthodoxe Christen 
feiern. Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer 
Gemeinde aus.
In Kooperation mit den missio-Diözesanstellen werden 
Gäste aus Äthiopien zu Begegnungen und Gesprächen 
in den Diözesen unterwegs sein. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei Ihrer missio-Diözesanstelle.
Anfang September erhalten alle Gemeinden ihr Mate-
rialpaket zur Gestaltung des Monats der Weltmission. 
Alle Bausteine und Aktionsideen sowie Kurzfilme zur 
Arbeit der Kirche in Äthiopien finden Sie auf einer 
DVD und auf www.missio-hilft.de.
Die gemeinsam mit der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) und dem Katholischen Deut-
schen Frauenbund (KDFB) erarbeitete Frauengebets-
kette 2018 kann über Missio und die Frauenverbände 
bezogen werden.

Missio-Kollekte am 28. Oktober 2018
Die Missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmis-
sion, dem 28. Oktober 2018, in allen Gottesdiensten 
(auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvika-
riat überweist die Spenden, einschließlich der später 
eingegangenen, an die Missio-Werke. Auf ausdrück-
lichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah 
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und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die 
Bistumskassen an Missio weitergeleitet werden. Eine 
pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. 
für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Missio ist 
den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. So-
bald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der 
Gemeinde mit einem herzlichen Dank bekannt gege-
ben werden.

Informationen und Kontakt
Weitere Informationen und alle Materialien, Kurzfilme 
und Veranstaltungen finden Sie auf www.missio-hilft.
de/wms.

Gerne können Sie alle Materialien zum Sonntag der Welt-
mission direkt bei missio bestellen: Tel.: 0241/7507-350, 
Fax: 0241/7507-336 oder bestellungen@missio-hilft.de 

Bei Fragen zur Missio-Aktion in den Diözesen wen-
den Sie sich bitte an: Werner Meyer zum Farwig; Tel.: 
0241/7507-289 oder post@missio-hilft.de

103.	 Durchführung der Allerseelen-Kollekte 
am 2. November 2018

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuro-
pa. Für den Wiederaufbau der Kirche in den ehemals 
kommunistischen Ländern ist die Priesterausbildung 
weiterhin sehr wichtig.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis 
weitergeleitet.
Wir bitten um ein empfehlendes Wort für dieses wich-
tige Anliegen. 
Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. 
kann dort angefordert werden 

Die Kollekten-Gelder sollen (so bald wie möglich) mit 
dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2018“ überwie-
sen werden an Pax-Bank eG Köln, Filiale Mainz, BIC: 
GENODED1PAX, IBAN: DE74 3706 0193 4000 1000 19.
Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis 
weiter.

Nähere Auskünfte: Solidaritätsaktion Renovabis, Kar-
dinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising, 
Telefon: 08161 5309-53 oder -49, FAX: 08161 5309 -44, 
E-Mail: info@renovabis.de, www.renovabis.de

104.	 Hinweise zur Durchführung der Diaspora-
Aktion 2018

In der Diaspora, wo Christen als Minderheit unter An-
ders- und Nichtgläubigen leben, stellt sich in besonde-
rer Weise die Frage nach unserer christlichen Identität. 

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes 
der deutschen Katholiken steht unter dem Leitwort: 
„Unsere Identität: Christus bezeugen.“ Unsere Welt 
braucht heute vielleicht mehr denn je glaubhafte Zeu-
gen der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes: 
Menschen, die ausstrahlen, wovon sie überzeugt sind, 
die verkörpern, wovon sie reden, die überzeugen, weil 
sie selbst überzeugt sind.

Das gezeichnete Motiv zur Diaspora-Aktion zeigt eine 
Gruppe Menschen, die sich gegenseitig fragen: „Wem 
vertraust du?“, oder noch konkreter: „Woran glaubst 
du eigentlich?“ Als Christinnen und Christen müssen 
wir uns diese Frage selbst stellen und uns auch immer 
wieder von anderen anfragen lassen. Wir bekennen 
und bezeugen unseren Glauben an den Auferstanden 
durch Wort und Tat.
Menschen, die Christus bezeugen, finden sich zum Bei-
spiel in den kleinen katholischen Minderheiten in der 
deutschen Diaspora, in Nordeuropa und im Baltikum. 
Sie reden und handeln mutig gemäß ihres christlichen 
Glaubens inmitten anders- oder nichtglaubender Mit-
menschen, damit ihre Kinder in die katholische Kir-
che hineinwachsen, ihre Jugendlichen Gleichgesinnte 
finden und Menschen in Notlagen oder an besonde-
ren Knotenpunkten des Lebens begleitet werden. Ihr 
Glaubenszeugnis in Wort und Tat ist gleichzeitig eine 
Ermutigung für die Kirche insgesamt.

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion fin-
det vom 3. bis 5. November 2018 im Bistum Osnabrück 
statt. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnern und Gästen 
aus den Diasporagebieten in Ostdeutschland, Nordeu-
ropa und dem Baltikum feiert das Bonifatiuswerk am 
4. November um 10.00 Uhr im St. Petrus Dom in Osna-
brück ein feierliches Pontifikalamt zur Eröffnung der 
Diaspora-Aktion.

Diaspora-Kollekte
Die Diaspora-Kollekte findet am Sonntag, 18. Novem-
ber 2018, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist die Spen-
den, einschließlich der später eingegangenen Gelder, 
an das Bonifatiuswerk. Auf ausdrücklichen Wunsch 
der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden 
Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der 
Kollekte ist ausschließlich für die Arbeit des Bonifatius-
werkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spen-
dern gegenüber dankbar und rechenschaftspflichtig.

Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Ende August 2018 erhalten alle Priester, Diakone und 
Gemeindereferenten eine Arbeits-Mappe mit hilfrei-
chen Ideen zur Gestaltung des Gottesdienstes sowie 
verschiedenen Impulsen zum Leitwort „Unsere Identi-
tät: Christus bezeugen.“ Mitte September 2018 erhalten 
alle Gemeinden dann ein Materialpaket zur Gestaltung 
des Diaspora-Monats (Pfarrbriefmäntel, Faltblätter, 
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Opfertüten und Plakate). Bitte hängen Sie die Aktions-
plakate zum Diaspora-Sonntag gut sichtbar in Ihrer 
Gemeinde auf.
Samstag / Sonntag, 10. / 11. November 2018: Bitte ver-
lesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Di-
aspora-Sonntag in allen Gottesdiensten, einschließlich 
der Vorabendmessen und verteilen Sie die Faltblätter 
und Opfertüten zum Diaspora- Sonntag.
Diaspora-Sonntag, 17. / 18. November 2018: Bitte legen 
Sie die restlichen Opfertüten in den Kirchenbänken 
aus. Anregende Impulse zur Gestaltung des Gottes-
dienstes und auch für die Pastoral geben das „Gottes-
dienst-Impulsheft“ sowie das Themenheft „Christus 
bezeugen“, die alle Gemeinden bereits Ende August 
erhalten haben. Weisen Sie auf die Diaspora-Kollekte 
in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabend-
messen, hin.
Samstag/ Sonntag, 24./25. November 2018: Bitte geben 
Sie das Kollektenergebnis bekannt und verbinden Sie 
dies mit einem herzlichen Wort des Dankes an die gan-
ze Gemeinde.

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung:
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf 
www.bonifatiuswerk.de. Bestellungen richten Sie bitte 
per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefo-
nisch an 05251/2996-94 oder per Fax an 05251/2996-88. 

105. Vergütungstabelle (Stundenentgelte) für 
Organisten (OV)

Vergütungstabelle (Stundenentgelte) für Organisten 
(OV) der Kath. Kirchengemeinden des Bistums Mainz 
vom 01.03.2018 bis 31.03.2019

OV Stufe 
1

Stufe 
2

Stufe 
3

Stufe 
4

Stufe 
5

Stufe 
6

12 32,73 36,22 40,80 45,24 50,72 53,23
10 30,48 33,36 36,01 38,78 42,96 44,09
9b 27,34 29,83 31,24 35,16 37,92 40,51
8 25,53 27,76 29,00 30,14 31,41 32,12
6 23,51 25,58 26,79 27,96 28,91 29,61
5 22,55 24,56 25,70 26,85 27,81 28,40
2 19,59 21,48 22,01 22,62 23,97 25,39

Vergütungstabelle (Stundenentgelte) für Organisten 
(OV) der Kath. Kirchengemeinden des Bistums Mainz 
vom 01.04.2019 bis 29.02.2020

OV Stufe 
1

Stufe 
2

Stufe 
3

Stufe 
4

Stufe 
5

Stufe 
6

12 34,13 37,68 41,98 46,58 52,06 54,63
10 31,74 34,42 37,30 40,37 44,10 45,24
9b 28,77 31,04 32,42 36,44 38,91 41,63
8 26,56 28,49 29,76 31,00 32,33 33,00
6 24,46 26,28 27,49 28,69 29,81 30,43
5 23,45 25,23 26,37 27,55 28,64 29,21
2 20,36 22,22 22,69 23,32 24,72 26,19

Vergütungstabelle (Stundenentgelte) für Organisten 
(OV) der Kath. Kirchengemeinden des Bistums Mainz 
ab 01.03.2020

OV Stufe 
1

Stufe 
2

Stufe 
3

Stufe 
4

Stufe 
5

Stufe 
6

12 34,61 38,21 42,41 47,06 52,53 55,13
10 32,19 34,80 37,74 40,94 44,49 45,65
9b 29,27 31,46 32,85 36,89 39,26 42,02
8 26,92 28,75 30,02 31,29 32,66 33,31
6 24,79 26,53 27,75 28,95 30,13 30,74
5 23,78 25,47 26,61 27,81 28,93 29,50
2 20,63 22,48 22,94 23,59 24,98 26,46

Kirchliche Mitteilungen

106.	 Personalchronik
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107.	 Kurse des TPI

K 18-29

Titel:	 „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land 
lebt …“ (Lev 19,33) 

Migration und Integration
Zielgruppe: Alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Dr. Regina Heyder
Referent/-innen: P. Tobias Keßler CS und andere
Termin: 	 14.-16.11.2018 und 19.-21.02.2019
Ort: 	 Hofheim, Franziskanisches Zentrum für Stil-

le und Begegnung
Sonstiges: In Kooperation mit dem Institut für Weltkir-

che und Mission, Frankfurt
Kosten: 	 Die Kosten sind mit Erscheinen des aktuel-

len Programms auf der Homepage des TPI 
(www.tpi-mainz.de) abrufbar.

Anmeldung bis: 01.10.2018
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K 18-31

Titel:	 „Nicht durch Kraft, allein durch meinen 
Geist“ (Sach 4,6)

	 Workshop zur lokalen Kirchenentwicklung 
als Weg im Glauben

Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen und 
Ordensleute

Kursleitung: DDr. Igna Kramp CJ
Referent/-innen: Franz Meures SJ 
Termin: 	 19.-22. November 2018 (Mo 10:00 bis Do 16:00 

Uhr)
Ort: 	 Limburg, Priesterseminar
Kosten: 	 Pastorale Mitarbeiter aus den Trägerdiözesen 

zahlen als Eigenanteil für Unterkunft und 
Verpflegung 92,00 € + 80,00 € Honoraranteil = 
172,00 €. Denken Sie bitte daran, dass Sie sich 
auch bei Ihrer zuständigen Fortbildungsab-
teilung in der Diözese anmelden müssen. 
Teilnehmer aus anderen Diözesen zahlen 
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
230,00 € + 120,00 € Kursgebühr + 80,00 € Ho-
noraranteil = 430,00 €.

Anmeldung bei: www.tpi-mainz.de (dort Anmeldefor-
mular) oder info@tpi-mainz.de, Tel.: 06131 
27088-0

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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112.	 Erwachsenenfirmung am 26. Januar 2019 im 
Mainzer Dom

Zukünftig wird die Erwachsenenfirmung im Hohen 
Dom zu Mainz immer am letzten Samstag im Monat 
Januar gespendet. 

Bischof Peter Kohlgraf wird am 26. Januar 2019, um 
15:00 Uhr im Mainzer Dom dem Gottesdienst zur Er-
wachsenenfirmung vorstehen. Für eine Probe treffen 
sich die angemeldeten Firmbewerber/innen schon um 
14:00 Uhr im Dom zu Mainz.

Die Anmeldung erfolgt über das Referat Gemeindeka-
techese. Hierfür füllen die interessierten Firmbewer-
ber/innen bitte den Meldeschein (e-mip) zweimal aus. 
Beide Exemplare müssen sowohl von der Firmbewer-
berin oder dem Firmbewerber als auch vom jeweiligen 
Wohnortspfarrer (mit Pfarramtssiegel) unterschrieben 
werden (abweichende Regelung bei den Gemeinden 
anderer Muttersprache). 

Diese sind im Original (!) zusammen mit der Beschei-
nigung der Taufe (und gegebenenfalls der Konversion) 
per Post bis spätestens zwei Wochen vor der Firmspen-
dung an das Referat Gemeindekatechese zu senden: 

Dezernat Seelsorge, Referat Gemeindekatechese, Rai-
ner Stephan Bischofsplatz 2, 55116 Mainz. Wenn aller-
dings die Taufpfarrei mit der Pfarrei, die zur Firmung 
anmeldet, identisch ist, braucht der Auszug aus dem 
Taufregister nicht beigefügt werden. Die Firmvorberei-
tung erfolgt in der Pfarrei vor Ort.

Weitere Informationen für die Hauptamtlichen der 
Wohnortpfarrei und für die Firmbewerber/in erfolgen 
nach dem Eingang der Anmeldung. Anmeldeschluss 
ist Dienstag, der 15. Januar 2019. Bei Fragen ist Rai-
ner Stephan telefonisch unter 06131 253-241 oder per 
E-Mail unter rainer.stephan@bistum-mainz.de zu 
erreichen. 

113.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüre herausgeben:

Arbeitshilfen
Nr. 300
Begegnung mit dem ANDEREN in Dichtung und 
Kirche
Dokumentation eines Werkstattgesprächs der Deut-
schen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken

Die Broschüre kann angefordert werden bei: Sekreta-
riat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 
53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, oder 
auch als pdf heruntergeladen werden: https://www.
dbk-shop.de

114.	 Kurse des TPI

K 18-31
Titel:	 „Nicht durch Kraft, allein durch meinen 

Geist“ (Sach 4,6)
Workshop zur lokalen Kirchenentwicklung als Weg im 

Glauben
Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen und 

Ordensleute
Kursleitung: DDr. Igna Kramp CJ
Referent/-innen: Franz Meures SJ 
Termin: 	 19.-22. November 2018 (Mo 10:00 bis Do 16:00 

Uhr)
Ort: 	 Limburg, Priesterseminar
Kosten: 	 Pastorale Mitarbeiter aus den Trägerdiözesen 

zahlen als Eigenanteil für Unterkunft und 
Verpflegung 92,00 € + 80,00 € Honoraranteil = 
172,00 €. Denken Sie bitte daran, dass Sie sich 
auch bei Ihrer zuständigen Fortbildungsab-
teilung in der Diözese anmelden müssen. 
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	 Teilnehmer aus anderen Diözesen zahlen 
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
230,00 € + 120,00 € Kursgebühr + 80,00 € Ho-
noraranteil = 430,00 €.

K 18-33
14. Mainzer Symposion „Systemtheorie und Praktische 
Theologie im Gespräch“
06./07.12.2018 in Mainz
Titel:	 Zwischen Zähmung und Wildheit.
Religion in veränderter Gesellschaft
Referent:	Prof. Dr. Armin Nassehi, Lehrstuhlinhaber 

für Soziologie an der Ludwig-Maximili-
an-Universität in München

Leitung:	 Dr. Christoph Rüdesheim, TPI Mainz
	 Prof. Dr. Richard Hartmann, Fulda
	 Prof. Dr. Martin Lörsch, Trier
	 Dr. Gundo Lames, Bischöfliches 

Generalvikariat Trier
Veranstalter: Theologisch-Pastorales Institut, Mainz
	 www.tpi-mainz.de
Termin:	 06. - 07. Dezember 2018
Beginn:	 06.12., 11.00 Uhr, ab 10.30 Uhr Stehkaffee
Ende:	 07.12., 15.00 Uhr
Ort: 	 55116 Mainz, Tagungszentrum Erbacher Hof
Kosten:	 190 € (Unterkunft und Verpflegung, 

Honorarbeitrag)
Anmeldung: info@tpi-mainz.de der telefonisch: 
	 06131 27088-0 
	 bis 09. November 2018

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten
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Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat hat das Thema 
der diesjährigen Weihnachtsaktion bewusst gewählt: 
In der Zeit zwischen der Jugendsynode im Oktober 
2018 in Rom und dem Weltjugendtag 2019 in Panama 
richtet Adveniat den Blick auch auf Panama und die 
Jugendlichen in diesem Land.

Für die Adveniat-Weihnachtsaktion 2018 wurden wie-
der vielfältige Materialien an die Pfarrämter geschickt. 
Sie sollen der Vorbereitung von Gottesdiensten im 
Advent, der Kollekte an Weihnachten sowie der Öf-
fentlichkeitsarbeit in den Gemeinden dienen. Bei der 
Bestellung der Materialien ist auf den tatsächlichen 
Bedarf in den Gemeinden zu achten. Änderungen 
können Adveniat jederzeit im Vorfeld per Telefon, Fax 
oder E-Mail sowie online im Adveniat-Service www.
adveniat.de/bestellungen2018 mitgeteilt werden.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advent, 
dem 2. Dezember 2018, mit einem Gottesdienst in der 
Jugendkirche KANA in Wiesbaden eröffnet. Der Got-
tesdienst wird ab 11.00 Uhr als Video-Livestream auf 
www.domradio.de und www.weltkirche.de zu sehen 
sein.

Für den 1. Adventssonntag am 2. Dezember 2018 bietet 
es sich an, in den Gemeinden die Plakate auszuhängen 
und das Aktionsmagazin zur Weihnachtsaktion auszu-
legen. Für den Pfarrbrief bietet Adveniat zahlreiche Ge-
staltungshilfen und einen Beileger an. Dem Pfarrbrief 
kann auch die Spendentüte beigefügt werden. Weitere 
Hinweise für die Gestaltung des Advents (insbesonde-
re zum Fest des Hl. Nikolaus) hält Adveniat auf der 
Internetseite www.adveniat.de/advent-erleben bereit.

Am 3. Adventssonntag, dem 16. Dezember 2018, sollen 
in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabend-
messe, der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen 
und die Spendentüte für die Adveniat-Kollekte verteilt 
werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe am 
Heiligabend bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den Got-
tesdienst zu bringen. Sie können ihre Spende auch auf 
das Kollektenkonto des (Erz-)Bistums überweisen. Auf 
Zuwendungsbestätigungen für Spenden an Adveniat 
ist der Hinweis „Weiterleitung an den Bischöfliche Ak-
tion Adveniat e. V.“ zu vermerken.

In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am 
1.  Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte anzukündigen 
und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kollek-
te eignet sich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der 
deutschen Bischöfe.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemein-
den vollständig und zeitnah auf das Konto der Bis-
tumskasse Mainz bei der Pax-Bank eG Köln, IBAN: 
DE74370601934000100019, zu überweisen. Auf die 
Angaben der jeweiligen Statistischen Belegnummer, 

Pfarreinummer sowie Koll.1840 ist unbedingt zu ach-
ten. Wir bitten um umgehende Weiterleitung, da Ad-
veniat gegenüber den Spenderinnen und Spendern zu 
einer zeitnahen Verwendung der Gelder verpflichtet 
ist. Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, die bei al-
len Kollekten an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag 
eingenommenen Mittel vollständig an die (Erz-)Diöze-
sen abzuführen.

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es 
den Gemeindemitgliedern mit einem herzlichen Wort 
des Dankes bekannt gegeben werden. Adveniat bietet 
entsprechende Vorlagen für den Pfarrbrief sowie auch 
Dankkarten für den Versand an.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveni-
at-Weihnachtsaktion 2018 erhalten Sie bei: Bischöfliche 
Aktion Adveniat e. V., Gildehofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 
0201 1756-295, Fax: 0201 1756-111 oder im Internet un-
ter www.adveniat.de.

120.	 Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2019

„Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen 
– in Peru und weltweit!“ lautet das Motto der Aktion 
Dreikönigssingen 2019. Diesmal stehen Kinder mit Be-
hinderung im Mittelpunkt. Die Vereinten Nationen ge-
hen davon aus, dass weltweit 165 Millionen Mädchen 
und Jungen mit einer Behinderung leben, die meisten 
in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die Träger der Sternsingeraktion – das Kindermissi-
onswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) – bieten Materialien 
zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Aktion an: Alle 
Gemeinden erhalten das Infopaket ab Ende September 
2018. Im Film zur Aktion „Unterwegs für die Sternsin-
ger: Willi in Peru“ stellt Kinderreporter Willi Weitzel 
Kinder mit Behinderung vor, die im Zentrum „Yanca-
na Huasy“ in Lima betreut und gefördert werden.

Das Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2019 infor-
miert über die unterschiedlichen Aspekte des Themas 
„Kinder mit Behinderung“ und zeigt, wie hilfreich und 
notwendig der Einsatz der Sternsinger für besonders 
verletzliche Kinder ist. Neben Ideen für Gruppenstun-
den sowie Spielen, Liedern und praktischen Tipps 
finden die Sternsinger-Verantwortlichen im Werkheft 
auch den Wettbewerb zur Teilnahme am Sternsinger-
empfang der Bundeskanzlerin zu Beginn des kommen-
den Jahres.

Die Gottesdienst-Bausteine enthalten Vorschläge zur 
Gestaltung einer Eucharistiefeier am Hochfest Er-
scheinung des Herrn, einer Wort-Gottes-Feier zur 
Aussendung der Sternsinger und einer Dankfeier. 
An die Sternsinger selbst richtet sich ein „Sternsin-
ger-Spezial“, das die Themen der Aktion kindgerecht 
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aufbereitet. Alle Materialien können beim Kindermis-
sionswerk ‚Die Sternsinger‘ bestellt werden: im On-
line-Shop: shop.sternsinger.de, per Telefon: 0241. 44 
61-44 oder per E-Mail: bestellung@sternsinger.de

Die bundesweite Eröffnung der kommenden Akti-
on Dreikönigssingen findet am 28. Dezember 2018 in 
Altötting (Bistum Passau) statt. Sternsingergruppen 
aus allen Diözesen sind nach vorheriger Anmeldung 
herzlich willkommen.

Die Spenden-Einnahmen aus der Aktion Dreikönigs-
singen (Sternsingeraktion) sind gemäß der Bischöfli-
chen Ordnung für die Aktion Dreikönigssingen zeit-
nah und ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ zuzuleiten (Konto: Pax-Bank eG, IBAN 
DE95 3706 0193 0000 0010 31). Als Geschäftsstelle der 
Aktion Dreikönigssingen trägt das Kindermissions-
werk in Aachen dafür Sorge, dass die den Sternsin-
gern anvertrauten Spenden über fachkundig begleitete 
Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in aller Welt zugu-
tekommen und dass die Mittel nachhaltig, transparent 
und sparsam verwendet werden.

Fragen rund ums Sternsingen beantworten wir gerne: 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Stephanstraße 
35, 52064 Aachen, Tel. 0241 4461-14, E-Mail: info@stern-
singer.de

121.	 Stellenausschreibungen

Pastoralreferent/inn/en:

Folgende Stellen sind neu zu besetzen:

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 
01.02.2019, sind folgende Stellen zu besetzen:

Dekanat Dreieich:
0,5 Dekanatsreferent/in im Dekanat Dreieich
Auskunft zu der Stelle erteilen: Herr Dekan Erik Weh-
ner Tel.: 06103 63099
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Seelsorge, Herr Jo-
hannes Brantzen, Tel.: 06131 253-245

Dekanat Gießen:
1.0 Dekanatsreferent/in im Dekanat Gießen
Auskunft zu der Stelle erteilen: Herr Dekan Hans-Joa-
chim Wahl Tel.: 0641 56559911
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Seelsorge, Herr Jo-
hannes Brantzen, Tel.: 06131 253-245

Zum 01.02.2019 sind folgende Stellen zu besetzen:

Dekanat Darmstadt:
1.0 Leitung der Hochschulseelsorge an der KHG 
Darmstadt
Auskunft zu der Stelle erteilt: Bischöfliches Ordinari-
at, Dezernat Seelsorge, Frau Ordinariatsrätin Christine 
Schalk, Tel.: 06131 253-523

Dekanat Worms:
1.0 Dekanatsreferent/in im Dekanat Worms
Auskunft zu der Stelle erteilen: Herr Dekan Propst To-
bias Schäfer Tel.: 06241 6115
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Seelsorge, Herr Jo-
hannes Brantzen, Tel.: 06131 253-245

Dekanat Worms:
0.5 Hochschulseelsorge an der Hochschule Worms
Auskunft zu der Stelle erteilt:
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Seelsorge, Frau Or-
dinariatsrätin Christine Schalk, Tel.: 06131 253-523

Zum 01.02.2019 - bzw. zum nächstmöglichen Zeit-
punkt - ist folgende Stelle zu besetzen:

Bischöfliches Ordinariat Mainz / Dezernat Seelsorge:
1.0 Polizeiseelsorge Südhessen
Auskunft zu der Stelle erteilt:
Bischöfliches Ordinariat, Dezernat Seelsorge, Herr Or-
dinariatsrat Hans Jürgen Dörr, Tel.: 06131 253-416

Zum 01.05.2019 bzw. spätestens zum 01.08.2019 ist fol-
gende Stelle zu besetzen:

Dekanat Mainz-Stadt:
1.0 Dekanatsreferent/in im Dekanat Mainz-Stadt
Auskunft zu der Stelle erteilen: Herr Dekan Markus 
Kölzer Tel.: 06131 253-603, Bischöfliches Ordinari-
at, Dezernat Seelsorge, Herr Johannes Brantzen, Tel.: 
06131 253-245

Bewerbungen für alle Stellen bis Freitag, 02. November 
2018 an:

Bischöfliches Ordinariat, Personaldezernat, Abt. 1, Ref. 
4, z.Hd. Frau Carola Daniel,
Postfach 1560, 55005 Mainz, E-Mail: pastoralref@bis-
tum-mainz.de

Auf alle Stelle können sich auch Diakone mit entspre-
chender Qualifikation bewerben.

Die vorliegenden Stellenausschreibungen wurden durch 
Rundschreiben bereits veröffentlicht.
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122.	 Personalchronik
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123.	 Zulassungsfeier von Erwachsenen zur Taufe am 
Samstag, den 9. März 2019 im Mainzer Dom

Erwachsene, die sich auf die Taufe vorbereiten, lädt 
Bischof Peter Kohlgraf, zusammen mit den Katechu-
menatsbegleiter/-innen zur Feier der Zulassung zur 
Erwachsenentaufe in den Mainzer Dom ein. Die Feier 
selbst ist ein Schritt auf dem Weg zur Aufnahme Er-
wachsener in die Kirche. 

Zeit: Samstag, den 9. März 2019, um 15.00 Uhr
Ort: Mainzer Dom (Ostkrypta)
Thema: Feier der Zulassung zur Erwachsenentaufe mit 
Bischof Peter Kohlgraf

Im Anschluss an die Zulassungsfeier sind die Tauf-
bewerber/-innen zusammen mit den Katechumenats-
begleiter/-innen, sowie den engsten Angehörigen zu 
einer Begegnung mit Bischof Peter Kohlgraf in den Er-
bacher Hof eingeladen.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Zulassungsfei-
er und der sich anschließenden Begegnung bei Kaffee 
und Kuchen mit Bischof Peter Kohlgraf, erfolgt über 
das Referat Gemeindekatechese, Telefon: 06131/253 
241, Fax: 06131/253 558, Mail: Rainer.Stephan@ 
Bistum-Mainz.de. 

Weitere Informationen zum Ablauf der Zulassungsfei-
er erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung. Anmelde-
schluss ist Mittwoch, der 27. Februar 2019.

124.	 Erwachsenenfirmung am 26. Januar 2019 im 
Mainzer Dom

Zukünftig wird die Erwachsenenfirmung im Hohen 
Dom zu Mainz immer am letzten Samstag im Monat 
Januar gespendet. 

Bischof Peter Kohlgraf wird am 26. Januar 2019, um 
15:00 Uhr im Mainzer Dom dem Gottesdienst zur Er-
wachsenenfirmung vorstehen. Für eine Probe treffen 
sich die angemeldeten Firmbewerber/innen schon um 
14:00 Uhr im Dom zu Mainz.

Die Anmeldung erfolgt über das Referat Gemeindeka-
techese. Hierfür füllen die interessierten Firmbewer-
ber/innen bitte den Meldeschein (e-mip) zweimal aus. 
Beide Exemplare müssen sowohl von der Firmbewer-
berin oder dem Firmbewerber als auch vom jeweiligen 
Wohnortspfarrer (mit Pfarramtssiegel) unterschrieben 
werden (abweichende Regelung bei den Gemeinden 
anderer Muttersprache).
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Diese sind im Original (!) zusammen mit der Beschei-
nigung der Taufe (und gegebenenfalls der Konversion) 
per Post bis spätestens zwei Wochen vor der Firmspen-
dung an das Referat Gemeindekatechese zu senden: 
Dezernat Seelsorge, Referat Gemeindekatechese, Rai-
ner Stephan Bischofsplatz 2, 55116 Mainz. Wenn aller-
dings die Taufpfarrei mit der Pfarrei, die zur Firmung 
anmeldet, identisch ist, braucht der Auszug aus dem 
Taufregister nicht beigefügt werden. Die Firmvorberei-
tung erfolgt in der Pfarrei vor Ort.

Weitere Informationen für die Hauptamtlichen der 
Wohnortpfarrei und für die Firmbewerber/in erfolgen 
nach dem Eingang der Anmeldung. Anmeldeschluss 
ist Dienstag, der 15. Januar 2019. Bei Fragen ist Rainer 
Stephan telefonisch unter 06131 253 241 oder per E-Mail 
unter rainer.stephan@bistum-mainz.de zu erreichen. 

125.	 Gabe der Erstkommunionkinder 2019

„Mithelfen und Teilen“ 

„Jesus segnet uns“ – unter dieses Leitwort stellt das 
Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe in 
diesem Jahr seine Erstkommunionaktion und bittet um 
die Spende der Erstkommunionkinder. Insbesonde-
re die Kindersegnung (Mk 10, 13-16) wird thematisch 
Grundlage der Aktion sein. 
Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugend-
hilfe fördert, was zur Bildung christlicher Gemein-
schaft und zur Vermittlung der christlichen Botschaft 
an die neue Generation
in extremer Diaspora notwendig ist, u. a.: 
-	 katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 

Wohngruppen,
-	 religiöse Elementarerziehung in den katholischen 

Kindergärten in den neuen Bundesländern,
-	 Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 

und diakonische Bildungsmaßnahmen,
-	 Religiöse Kinderwochen (RKW),
-	 Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
-	 internationale religiöse Jugendbegegnungen,
-	 kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,
-	 Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch-

land sowie Nordeuropa,
-	 den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 

(Saale) und Berlin,
-	 Jugendseelsorge in JVAs,
-	 katholische Jugendbands,
-	 katholische Schulseelsorge und 

Studierendenseelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnah-
me von Spenden und Gaben der katholischen So-
lidargemeinschaft. Die deutschen Bischöfe haben 
die Bedeutung der Förderung der Kinder- und Ju-
gendpastoral in der Diaspora mit der Festlegung der 

Erstkommuniongabe für dieses Anliegen seit 1918 im-
mer wieder deutlich unterstrichen. Deshalb bitten wir 
die in der Seelsorge Tätigen, sowie alle ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Katechese, durch ihre aktive Unterstützung 
diese zentrale Arbeit auch im Jahr 2019 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschreibungen und Tipps 
zur Erstkommunionaktion. Neben Beiträgen bekann-
ter Religionspädagogen und Kinderbuchautoren zum 
Thema enthält der Erstkommunion-Begleiter Informa-
tionen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- und –Jugend-
hilfe und Darstellungen exemplarischer Projekte. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkom-
munionposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die 
Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch bis spä-
testens Januar 2019. Bereits im Spätsommer 2018 wur-
den die Arbeitshefte zum Thema „Jesus segnet uns“ 
verschickt. 

Bitte überweisen Sie die Erstkommuniongabe auf das 
im Kollektenplan angegebene Konto mit dem Vermerk 
„Gabe der Erstkommunionkinder“. Vielen Dank!

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2020 können zudem wieder bereits ab Früh-
jahr 2019 unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen 
werden. 

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V., Diaspo-
ra-Kinder- und –Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Pader-
born, Tel.: 05251 29 96-53, Fax: 05251 29 96-88, E-Mail: 
bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de

125.	 Gabe der Gefirmten 2019 

„Mithelfen durch Teilen“ 

Die Firmaktion 2019 des Bonifatiuswerkes steht unter 
dem Leitmotiv “You(r) turn!“. Dabei soll es insbeson-
dere um die Aspekte der persönlichen Umkehr (You 
turn) und des je eigenen Lebensweges bzw. der nicht 
delegierbaren Entscheidung gehen (It’s your turn).

Auch in diesem Jahr bitten wir wieder um die Spende 
der Gefirmten.

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und zur 
Vermittlung der christlichen Botschaft an die neue Ge-
neration in extremer Diaspora notwendig ist. Im Sinne 
einer subsidiären Hilfe unterstützen wir in den deut-
schen, nordeuropäischen und baltischen Diaspora-Ge-
meinden u.a.: 



— 146 —

Kirchliches Amtsblatt Mainz 2018 Nr. 14

Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Mainz – Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Druck: Bischöfliche Kanzlei

Bezugspreis jährlich € 15,– einschl. Versandkosten

-	 katholische Kinderheime bzw. familienanaloge 
Wohngruppen,

-	 religiöse Elementarerziehung in den katholischen 
Kindergärten in den neuen Bundesländern,

-	 Sakramentenkatechese, sowie andere religiöse 
und diakonische Bildungsmaßnahmen,

-	 Religiöse Kinderwochen (RKW),
-	 Katholische Jugend-(verbands)arbeit,
-	 internationale religiöse Jugendbegegnungen,
-	 kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch,
-	 Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutsch-

land sowie Nordeuropa,
-	 den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle 

(Saale),
-	 Jugendseelsorge in JVAs,
-	 katholische Jugendbands, 
-	 katholische Schulseelsorge und 

Studierendenseelsorge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme 
von Spenden und Gaben der katholischen Solidarge-
meinschaft. Die deutschen Bischöfe haben die Bedeu-
tung der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral 
in der Diaspora mit der verbindlichen Festlegung der 
Firmgabe für dieses Anliegen immer wieder sehr deut-
lich unterstrichen. Deshalb bitten wir die in der Seel-
sorge Tätigen, sowie alle ehrenamtlichen und haupt-
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Katechese, durch ihre aktive Unterstützung diese zent-
rale Arbeit auch im Jahr 2019 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschreibungen und Tipps 
zur Firmaktion “You(r) turn“. Der „Firmbegleiter 2019“ 
enthält Informationen zur Arbeit der Diaspora-Kinder- 
und -Jugendhilfe und Darstellungen exemplarischer 
Projekte. Der Versand des Firm-Paketes (Firmposter, 
Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die Gefirmten und 
Meditationsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu 
dem im Firmplan bekannt gegebenen Termin.
Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2020 können zudem bereits ab Frühjahr 2019 
unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden. 
Materialhefte zur Aktion 2019 wurden Ihnen bereits 
im Spätsommer 2018 zugestellt. 

Bitte überweisen Sie die Firmgabe auf das im Kollek-
tenplan angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe 
der Gefirmten“. Vielen Dank!

Sollten Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V., Diaspo-
ra-Kinder- und –Jugendhilfe, Kamp 22, 33098 Pader-
born, Tel.: 05251 29 96-53, Fax: 05251 29 96-88, E-Mail: 
bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de

126.	 Bestellung von Druckschriften

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
Nr. 215 
Internationale Theologische Kommission: 
Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche

Arbeitshilfen
Nr. 301
Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag

Nr. 302 
Solidarität mit verfolgten und bedrängten Christen in 
unserer Zeit. Kuba und Venezuela

Die Broschüren können angefordert werden bei: Se-
kretariat der deutschen Bischofskonferenz, Postfach 
2962, 53109 Bonn, Tel.: 0228 103-205, Fax: 0228 103-330, 
oder auch als pdf heruntergeladen werden: https:// 
www.dbk-shop.de/index.php?page=index.
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129.	 Hessisches Gesetz zur Regelung des 
Austritts aus Kirchen, Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts (KRWAG) – Änderung des 
Verfahrens ab sofort

Im Rahmen des Verfahrens nach §5 Absatz 2 des Geset-
zes zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts (KRWAG) vom 13. Oktober 2009 (GVBI. I 
S. 394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Januar 
2017 (GVBI. S 12), können die Kirchenaustrittsbeschei-
nigungen für die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz 
direkt an das entsprechende Bistum gesendet werden.

Austrittserklärungen werden in der Regel von den hes-
sischen Kommunen in der Diözese Mainz direkt an die 
Zentrale Meldestelle des Bischöflichen Ordinariates in 
Mainz gesendet und zur Information von dort an die 
Wohn- und Taufpfarrämter weitergeleitet. 

Werden Austrittserklärungen von den Hessischen 
Kommunen unmittelbar an das Wohnpfarramt gesen-
det, sollen diese wie bisher vom Pfarramt bearbeitet 
und an die Zentrale Meldestelle im Bischöflichen Ordi-
nariat Mainz weitergeleitet werden.

130.	 72-Stunden-Aktion BDKJ Mainz

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet die nächste 72-Stun-
den-Aktion des BDKJ statt. 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen engagie-
ren sich eigenverantwortlich und selbstorganisiert 72 
Stunden in sozialen Projekten. Der Grundgedanke der 
Solidarität im Einsatz für Andere und mit Anderen 
steht in diesen drei Tagen im Fokus. 

Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche 
Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben un-
serem Glauben „Hand und Fuß“.

Weitere Informationen gibt es bei den jeweiligen Ko-
ordinierungskreisen in den Katholischen Jugendzen-
tralen, im Bischöflichen Jugendamt Mainz und auf 
mainz.72stunden.de.

131.	 Kurse des TPI

K 19-06
Titel:	 „…der Heilige Geist und wir haben be-

schlossen…“ (Apg 15,28)
	 Geistliche Leitungskultur in Zeiten des 

Umbruchs
Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen und 

Ordensleute 
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Kursleitung: DDr. Igna Kramp CJ
Referent/-innen: P. Franz Meures SJ 
Termine:	1. Abschnitt 01.04.- 04.04.2019
	 2. Abschnitt 14.10.- 17.10.2019
Ort: 	 St. Thomas, Exerzitienhaus

K 19-07
Titel:	 Bibliolog mit Erzählfiguren 
	 Aufbaukurs
Zielgruppe: Zertifizierte Bibliolog·innen 
Kursleitung: Dorothea Kleele-Hartl, Dr. Katrin 

Brockmöller
Termin:	 03.04.- 05.04.2019
Ort: 	 Tagungszentrum Schmerlenbach, Hösbach

K 19-08
Titel:	 Wider den Populismus! 
	 Workshop und Argumentationstraining
Zielgruppe: alle pastoralen Berufsgruppen
Kursleitung: Dr. Regina Heyder
Referent/-innen: Sebastian Seng und Serçe Öz-

narçiçeği, Informations- und Dokumen-
tationszentrum für Antirassismusarbeit 
Nordrhein-Westfalen

Termin: 	 08.04.- 10.04.2018
Ort: 	 Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod

Die Kosten sind auf der Homepage des TPI abrufbar: 
www.tpi-mainz.de.




